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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Zivilprozeßordnung 
und anderer Gesetze 

A. Zielsetzung 

Die Belastung der Zivilgerichte hat durch einen steigenden 
Geschäftsanfall weiter zugenommen. Eine spürbare perso-
nelle Verstärkung der Gerichte kommt angesichts der Lage 
der öffentlichen Haushalte nicht in Betracht. Deshalb sind 
Maßnahmen geboten, die das gerichtliche Verfahren vereinfa-
chen, zweckmäßiger gestalten und straffen. Außerdem soll 
einem übermäßigen Ansteigen der Ausgaben für Prozeßko-
stenhilfe entgegengewirkt werden. 

B. Lösung 

Der Entwurf sieht eine Reihe von Maßnahmen mit folgenden 
Schwerpunkten vor: 

1. Das Verfahren wird in verschiedenen Teilbereichen einfa-
cher und zweckmäßiger gestaltet. Vorgesehen sind insbe-
sondere 

— die vereinfachte Verweisung von Rechtsstreitigkeiten, 

— die erweiterte Zulässigkeit einer Entscheidung ohne 
mündliche Verhandlung, 

— die Abschaffung der Gerichtsferien. 

2. Die Beweisaufnahme soll gestrafft werden durch 

— die erweiterte Zulässigkeit einer schriftlichen Zeugen-
aussage, 

— die Einführung einer Nachforschungspflicht des Zeu-
gen zur Vorbereitung seiner Aussage, 

— die Aufstellung eines Pflichtenkatalogs zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit zwischen Sachverständigem 
und Gericht. 

3. Der Kreis der beschwerdefähigen Nebenentscheidungen 
wird im Interesse einer zügigeren Abwicklung des Haupt- 
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verfahrens und einer Entlastung der Rechtsmittelgerichte 
eingeschränkt durch 

— die grundsätzliche Unanfechtbarkeit einstweiliger An-
ordnungen und vorläufiger Maßnahmen, 

— die grundsätzliche Begrenzung des Rechtszuges auf 
den Rechtszug in der Hauptsache, 

— die Ausgestaltung der weiteren Beschwerde als zulas-
sungsgebundene Rechtsbeschwerde. 

4. Für das Verfahren über die Bewilligung von Prozeßkosten-
hilfe soll vorgesehen werden 

— ein weitergehender Einsatz des Rechtspflegers, 

— eine verstärkte Darlegungs- und Beweislast des Antrag-
stellers für seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse, 

— die Möglichkeit, den Bewilligungsbescheid bei einer 
nachträglichen wesentlichen Verbesserung der persön-
lichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse des Antrag-
stellers zu ändern. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

14 (13) — 441 00 — Zi 16/85 
Bonn, den 18. März 1985 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung der Zivilprozeßordnung und anderer Gesetze mit 
Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Justiz. 

Der Bundesrat hat in seiner 545. Sitzung am 20. Dezember 1984 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus der Anla-
ge 2 ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist 
in der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Zivilprozeßordnung und anderer 
Gesetze 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung der Zivilprozeßordnung 

Die Zivilprozeßordnung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 310-4, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 

des Gesetzes vom ... (BGBl. I  S....), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 78 c Abs. 3 werden die Sätze 3 und 4 gestri-
chen. 

2. § 91 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Parteien" die Worte „in der mündlichen 
Verhandlung oder durch Einreichung eines 
Schriftsatzes" eingefügt. 

b) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Entscheidung kann ohne mündliche 
Verhandlung ergehen." 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „die 
Entscheidung" durch die Worte „den Be-
schluß" ersetzt. 

3. § 104 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Über das Festsetzungsgesuch entscheidet 
das Gericht des ersten Rechtszuges." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „dessen Ge-
schäftsstelle" durch das Wort „das" er-
setzt. 

bb) In Satz 4 wird der Punkt durch ein Se-
mikolon ersetzt und folgender Halbsatz 
angefügt: 

„die Entscheidung über die Aussetzung 
ist unanfechtbar." 

cc) Satz 5 wird gestrichen. 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Gegen die Entscheidung des Gerichts 
über die Erinnerung findet sofortige Be-
schwerde statt. Das Beschwerdegericht 
kann das Verfahren aussetzen, bis die Ent-
scheidung, auf die das Gesuch um Festset-
zung der Kosten gestützt wird, rechtskräftig 
ist."  

4. § 107 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „der 
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Ge-
richts" durch die Worte „das Gericht" er-
setzt. 

b) In Absatz 3 wird nach der Verweisung ,,§ 104 
Abs. 3" eingefügt:,,, 4". 

5. § 118 Abs. 2 Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Hat der Antragsteller innerhalb einer von dem 
Gericht gesetzten Frist Angaben über seine 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
nicht glaubhaft gemacht oder bestimmte Fra-
gen nicht oder ungenügend beantwortet, so 
kann das Gericht abweichend von den Angaben 
des Antragstellers von einem höheren Einkom-
men oder Vermögen ausgehen, wenn das nach 
seiner freien Überzeugung den persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen des Antrag-
stellers entspricht." 

6. In § 120 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Das Gericht kann die Entscheidung über 
die zu leistenden Zahlungen ändern, wenn sich 
die für die Prozeßkostenhilfe maßgebenden 
persönlichen oder wirtschaftlichen Verhält-
nisse wesentlich geändert haben. Auf Verlan-
gen des Gerichts hat sich die Partei darüber zu 
erklären, ob eine Änderung der Verhältnisse 
eingetreten ist. Eine Änderung zum Nachteil 
der Partei ist ausgeschlossen, wenn seit der 
rechtskräftigen Entscheidung oder sonstigen 
Beendigung des Verfahrens vier Jahre vergan-
gen sind." 

7. In § 124 Nr. 2 werden nach dem Wort „gemacht" 
die Worte „oder eine Erklärung nach § 120 
Abs. 4 Satz 2 nicht abgegeben" eingefügt. 

8. § 127 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe 
ist unanfechtbar; im übrigen findet die Be-
schwerde statt." 

9. § 128 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „fünfhundert" durch 
das Wort „siebenhundert" ersetzt. 

b) Satz 4 wird gestrichen. 
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10. § 159 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Soweit der Vorsitzende nicht davon absieht, ist 
für die Protokollführung ein Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle zuzuziehen oder ein Ton-
aufnahmegerät zu verwenden." 

11. § 223 wird gestrichen. 

12. In § 224 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Notfristen sind nur diejenigen Fristen, die im 
Gesetz als solche bezeichnet werden." 

13. § 271 Abs. 3 wird gestrichen. 

14. In § 273 Abs. 2 Nr. 4 werden nach dem Wort „la-
den" die Worte eingefügt: „sowie eine Anord-
nung nach § 378 treffen". 

15. In § 275 Abs. 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt: 

,,§ 277 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend". 

16. In § 276 Abs. 1 Satz 3 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt: 

,,§ 175 gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß 
der Zustellungsbevollmächtigte innerhalb die-
ser Frist zu benennen ist." 

17. § 277 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Klageerwiderung soll ferner eine Äuße-
rung dazu enthalten, ob einer Übertragung 
der Sache auf den Einzelrichter Gründe ent-
gegenstehen." 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Für die schriftliche Stellungnahme 
auf die Klageerwiderung gelten Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 3 entsprechend." 

18. § 281 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Anträge und Erklärungen zur Zuständig-
keit des Gerichts können vor dem Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 
Die Entscheidung kann ohne mündliche Ver-
handlung ergehen. Der Beschluß ist unanfecht-
bar. Der Rechtsstreit wird bei dem im Beschluß 
bezeichneten Gericht mit Eingang der Akten 
anhängig. Der Beschluß ist für dieses Gericht 
bindend." 

19. § 358 a Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. eine schriftliche Beantwortung der Beweis-
frage nach § 377 Abs. 3,". 

20. § 375 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In dem einleitenden Satzteil wird nach dem 
Wort „werden" der Doppelpunkt durch ein 
Komma ersetzt, und es wird angefügt: 

„wenn anzunehmen ist, daß das Prozeßge-
richt das Beweisergebnis ohne unmittelba-
ren Eindruck von dem Verlauf der Beweis-
aufnahme sachgemäß zu würdigen vermag, 
und". 

b) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. wenn dem Zeugen das Erscheinen vor 
dem Prozeßgericht wegen großer Entfer-
nung unter Berücksichtigung der Bedeu-
tung seiner Aussage nicht zugemutet 
werden kann." 

21. § 377 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Das Gericht kann eine schriftliche Be-
antwortung der Beweisfrage anordnen, 
wenn es dies im Hinblick auf den Inhalt der 
Beweisfrage und die Person des Zeugen 
oder wegen der Bedeutung des Rechts-
streits für ausreichend erachtet und nicht 
zu erwarten ist, daß es einer Ladung des 
Zeugen bedarf. Der Zeuge ist darauf hinzu-
weisen, daß er zur Vernehmung geladen 
werden kann. Er hat die Beweisfrage unter 
eidesstattlicher Versicherung der Richtig-
keit seiner Angaben schriftlich zu beantwor-
ten. Das Gericht ordnet die Ladung des Zeu-
gen an, wenn es dies zur weiteren Klärung 
der Beweisfrage für notwendig erachtet." 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

22. Nach § 377 wird neu eingefügt: 

,,§ 378 

(1) Der Zeuge hat Aufzeichnungen und an-
dere Unterlagen, die den Gegenstand seiner 
Vernehmung betreffen und über die er zu ver-
fügen berechtigt ist, einzusehen und zu dem 
Termin mitzubringen, soweit dies für seine 
Aussage nötig und ihm der damit verbundene 
Aufwand zumutbar ist. § 429 bleibt unberührt. 

(2) Kommt der Zeuge auf eine bestimmte An-
ordnung des Gerichts der Verpflichtung nach 
Absatz 1 nicht nach, so kann das Gericht die in 
§ 390 bezeichneten Maßnahmen treffen; hierauf 
ist der Zeuge vorher hinzuweisen." 

23. Nach § 404 wird eingefügt: 

,,§ 404 a 

(1) Das Gericht hat die Tätigkeit des Sachver-
ständigen zu leiten und kann ihm für Art und 
Umfang seiner Tätigkeit Weisungen erteilen. 
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(2) Soweit es die Besonderheit des Falles er-
fordert, soll das Gericht den Sachverständigen 
vor Abfassung der Beweisfrage hören, ihn in 
seine Aufgabe einweisen und ihm auf Verlan-
gen den Auftrag erläutern. 

(3) Bei streitigem Sachverhalt weist das Ge-
richt den Sachverständigen an, welche Tatsa-
chen er der Begutachtung zugrunde legen soll. 

(4) Das Gericht kann bestimmen, in welchem 
Umfang der Sachverständige zur Aufklärung 
der Beweisfrage befugt ist und inwieweit er mit 
den Parteien in unmittelbare Verbindung tre-
ten darf. 

(5) Weisungen an den Sachverständigen sind 
den Parteien mitzuteilen. Findet ein besonde-
rer Termin zur Einweisung des Sachverständi-
gen statt, so ist den Parteien die Teilnahme zu 
gestatten." 

24. § 405 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Er hat in diesem Falle die Befugnisse und 
Pflichten des Prozeßgerichts nach den §§ 404, 
404 a."  

25. Nach § 407 wird eingefügt: 

,,§ 407 a 

(1) Der Sachverständige hat unverzüglich zu 
prüfen, ob der Auftrag in sein Fachgebiet fällt 
und ob er ohne die Hinzuziehung weiterer 
Sachverständiger erledigt werden kann. Ist das 
nicht der Fall, so hat der Sachverständige das 
Gericht unverzüglich zu verständigen. 

(2) Der Sachverständige hat den Parteien auf 
Verlangen die Teilnahme an seinen Ermittlun-
gen zu gestatten, wenn das Gericht nichts ande-
res bestimmt. 

(3) Der Sachverständige ist nicht befugt, den 
Auftrag auf einen anderen zu übertragen. So-
weit er sich zur Erledigung des Auftrags der 
Mitarbeit anderer Personen bedient, hat er 
diese namhaft zu machen und den Umfang ih-
rer Tätigkeit anzugeben, falls es sich nicht um 
Hilfsdienste von untergeordneter Bedeutung 
handelt. 

(4) Hat der Sachverständige Zweifel an In-
halt und Umfang des Auftrages, so hat er recht-
zeitig eine Klärung durch das Gericht herbeizu-
führen. Erwachsen voraussichtlich Kosten, die 
erkennbar außer Verhältnis zum Wert des 
Streitgegenstandes stehen oder einen angefor-
derten Kostenvorschuß erheblich übersteigen, 
so hat der Sachverständige rechtzeitig hierauf 
hinzuweisen. 

(5) Der Sachverständige hat auf Verlangen 
des Gerichts die Akten und sonstige Unterla-
gen unverzüglich zurückzugeben. Kommt er 
dieser Pflicht nicht nach, so ordnet das Gericht 
die Herausgabe an. 

(6) Das Gericht soll den Sachverständigen 
auf seine Pflichten hinweisen." 

26. § 409 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Wenn ein Sachverständiger nicht erscheint 
oder sich weigert, ein Gutachten zu erstatten, 
obgleich er dazu verpflichtet ist, oder wenn er 
Akten oder sonstige Unterlagen zurückbehält, 
werden ihm die dadurch verursachten Kosten 
auferlegt." 

27. In § 411 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Die Parteien haben unverzüglich zu er-
klären, welche Einwendungen gegen das 
schriftliche Gutachten erhoben werden, ob die 
Ladung des Sachverständigen beantragt wird 
und welche Ergänzungsfragen sie ihm in der 
mündlichen Verhandlung stellen wollen. Das 
Gericht kann ihnen hierfür eine Frist setzen; 
§ 296 Abs. 1, 4 gilt entsprechend." 

28. In § 515 Abs. 3 Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz an-
gefügt: 

„hat der Gegner für die Berufungsinstanz kei-
nen Prozeßbevollmächtigten bestellt, so kann 
der Antrag von einem bei dem Berufungsge-
richt nicht zugelassenen Rechtsanwalt gestellt 
werden." 

29. In § 520 Abs. 2 Satz 3 wird die Verweisung 
,,§ 277 Abs. 1, 2, 4" durch die Verweisung ,,§ 277 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 4" ersetzt. 

30. § 567 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird eingefügt: 

„(3) Gegen Entscheidungen der Landge-
richte im Berufungsverfahren und im Be-
schwerdeverfahren ist eine Beschwerde 
nicht zulässig. Ausgenommen sind die Ent-
scheidungen nach §§ 46, 71, 89 Abs. 1 Satz 3, 
§§ 135, 141 Abs. 3, §§ 372a, 380, 387, 390, 406, 
409 und 411 Abs. 2." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

31. § 568 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Gegen die Entscheidung des Beschwer-
degerichts findet eine weitere Beschwerde 
statt, wenn dies im Gesetz besonders bestimmt 
ist. Sie ist nur zulässig, wenn sie das Beschwer-
degericht wegen der grundsätzlichen Bedeu-
tung der zur Entscheidung stehenden Frage zu-
gelassen hat. Die weitere Beschwerde kann nur 
darauf gestützt werden, daß die Entscheidung 
auf einer Verletzung des Gesetzes beruht; die 
§§ 550 und 551 gelten entsprechend. Die weitere 
Beschwerde findet stets statt, soweit das Be-
schwerdegericht die Beschwerde als unzulässig 
verworfen hat."  
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32. In § 569 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Wird eine weitere Beschwerde durch Einrei-
chung einer Beschwerdeschrift eingelegt, so 
muß diese von einem Rechtsanwalt unterzeich-
net  sein."  

33. In § 572 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4) Entscheidungen nach den Absätzen 2 
und 3 sind unanfechtbar." 

34. Nach § 577 wird eingefügt: 

,,§ 577a 

Der Beschwerdegegner kann sich der soforti-
gen Beschwerde anschließen, wenn auch für 
ihn eine Beschwerde statthaft ist. Legt er die 
Anschlußbeschwerde erst nach Ablauf der Be-
schwerdefrist ein oder hat er auf die Be-
schwerde verzichtet, so wird die Anschlußbe-
schwerde unwirksam, wenn die Beschwerde zu-
rückgenommen oder als unzulässig verworfen 
wird." 

35. In § 609 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe 
für eine Ehesache erstreckt sich auf den Ab-
schluß eines Vergleichs über Gegenstände der 
in § 621 Abs. 1 Nr. 4 bis 9 bezeichneten Art und, 
soweit nicht das Gericht abweichend entschei-
det, auf eine Einigung über Gegenstände der in 
§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Art." 

36. § 624 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe 
für die Scheidungssache erstreckt sich auf Fol-
gesachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 1, 6, soweit sie 
nicht ausdrücklich ausgenommen werden. § 609 
Abs. 2 bleibt unberührt." 

37. § 641 d Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Entscheidung ist unanfechtbar." 

38. § 641 p Abs. 3 Satz 3 wird gestrichen. 

39. § 642 a Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen. 

40. In § 642 b Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung 
,,§ 323 Abs. 2, 3" durch die Verweisung ,,§ 323 

Abs. 2, § 641 p Abs. 1 Satz 2" ersetzt. 

41. § 697 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Bei Eingang der Anspruchsbegrün-
dung, nach Ablauf der in Absatz 1 Satz 1 be-
zeichneten Frist auch auf Antrag des An-
tragsgegners, bestimmt der Vorsitzende 
Termin zur mündlichen Verhandlung." 

b) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 276 Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2, 3, §§ 277, 
282 Abs. 3 Satz 2, § 296 sind anzuwenden." 

42. § 700 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 696 Abs. 1 Satz 3 bis 5, Abs. 2, 5, § 697 Abs. 1, 3, 
4, § 698 gelten entsprechend; § 276 Abs. 1 Satz 1, 
3, Abs. 2 und § 340 Abs. 3 sind nicht anzuwen-
den." 

43. § 721 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 
„§ 732 Abs. 2 gilt entsprechend." 

b) In Absatz 6 werden die Sätze 2 und 3 gestri-
chen. 

44. In § 732 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Entscheidung nach Satz 1 ist unanfecht-
bar." 

45. In § 765a Abs. 1 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 

„§ 732 Abs. 2 gilt entsprechend." 

46. § 766 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 732 Abs. 2 gilt entsprechend." 

47. In § 769 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Sie ist unanfechtbar." 

48. In § 793 wird folgender Absatz angefügt: 

„(2) Hat das Landgericht über die Be-
schwerde entschieden, so findet, soweit das Ge-
setz nicht etwas anderes bestimmt, die sofor-
tige weitere Beschwerde statt."  

49. § 794 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 732 Abs. 2 gilt entsprechend." 

b) Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen. 

50. In § 798 werden die Worte „eine Woche" durch 
die Worte „zwei Wochen" ersetzt. 

51. § 850 k Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) § 732 Abs. 2 gilt entsprechend." 

52. § 937 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die Entscheidung kann in dringenden 
Fällen sowie dann, wenn der Antrag auf Erlaß 
einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen 
ist, ohne mündliche Verhandlung ergehen." 
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53. In der Anlage 1 (zu § 114) wird in der ersten 
Zeile der Spalte „Monatsrate" die Zahl „0" 
durch das Wort „keine" ersetzt.  

Artikel 2 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

Das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 17. Juli 1984 (BGBl. I S. 990), wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 96 Abs. 2 werden die Worte „in der mündli-
chen Verhandlung" gestrichen. 

2. In § 98 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Handelsregister" die Worte „oder Genossen-
schaftsregister" eingefügt. 

3. § 101 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Ist dem Antragsteller vor der mündlichen 
Verhandlung eine Frist zur Klageerwiderung 
gesetzt, so hat er den Antrag innerhalb der 
Frist zu stellen; § 296 Abs. 3, 4 der Zivilprozeß-
ordnung gilt entsprechend." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Über den Antrag ist vorab zu entschei-
den. Die Entscheidung kann ohne mündliche 
Verhandlung ergehen." 

4. In § 108 wird das Wort „drei" ersetzt durch das 
Wort „vier". 

5. § 109 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 109 

(1) Zum ehrenamtlichen Richter kann ernannt 
werden, wer 

 
1. Deutscher ist, 

2. das dreißigste Lebensjahr vollendet hat und 

3. als Kaufmann, Vorstandsmitglied oder Ge-
schäftsführer einer juristischen Person oder 
als Prokurist in das Handelsregister oder das 
Genossenschaftsregister eingetragen ist oder 
eingetragen war. 

(2) Wer diese Voraussetzungen erfüllt, soll nur 
ernannt werden, wenn er 

1. in dem Bezirk der Kammer für Handels-
sachen wohnt, 

2. in dem Bezirk eine Handelsniederlassung 
hat oder 

3. einem Unternehmen angehört, das in dem 
Bezirk seinen Sitz oder eine Niederlassung 
hat. 

(3) Zum ehrenamtlichen Richter kann nicht 
ernannt werden, wer zu dem Amt eines Schöffen 
unfähig ist oder nach § 33 Nr. 4 zu dem Amt 
eines Schöffen nicht berufen werden soll." 

6. § 113 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Ein ehrenamtlicher Richter ist seines Am-
tes zu entheben, wenn er eine der für seine Er-
nennung erforderlichen Eigenschaften verliert 
oder Umstände eintreten oder bekannt werden, 
die einer Ernennung nach § 109 Abs. 3 entgegen-
stehen." 

7. § 166 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 166 

Ein Gericht darf Amtshandlungen auch außer-
halb seines Bezirks vornehmen." 

8. Der Siebzehnte Titel (§§ 199 bis 202) wird aufge-
hoben. 

Artikel 3 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

Das Rechtspflegergesetz vom 5. November 1969 
(BGBl. I S. 2065), zuletzt geändert durch ... des Ge-
setzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 20 Nr. 1 werden nach dem Wort „einschließ-
lich" die Worte eingefügt: „der Bestimmung der 
Einspruchsfrist nach § 700 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 339 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung sowie". 

2. § 20 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. im Verfahren über die Prozeßkostenhilfe 

a) die Beurkundung von Vergleichen nach 
§ 118 Abs. 1 Satz 3 zweiter Halbsatz der 
Zivilprozeßordnung, wenn der Vorsit-
zende den Rechtspfleger damit beauf-
tragt; 

b) die Festsetzung des Betrages und des 
Zeitpunktes der Zahlungen nach § 120 
Abs. 1 der Zivilprozeßordnung, soweit 
sich das Gericht in dem Beschluß über 
die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe 
vorbehalten hat, diese Bestimmungen zu 
einem späteren Zeitpunkt zu treffen; 

c) die Bestimmung des Zeitpunktes für die 
Einstellung und eine Wiederaufnahme 
der Zahlungen nach § 120 Abs. 3 der Zi-
vilprozeßordnung; 

d) die Änderung und die Aufhebung der Be-
willigung der Prozeßkostenhilfe nach 
§ 120 Abs. 4, § 124 Nr. 2, 3 und 4 der Zivil-
prozeßordnung;". 
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3. In § 20 wird nach Nummer 4 eingefügt: 

„4a. das weitere Verfahren über die Prozeßko-
stenhilfe, wenn der Richter es dem Rechts-
pfleger überträgt und, außer in den Fällen 
des § 119 Satz 2 der Zivilprozeßordnung, ihm 
mitteilt, daß die beabsichtigte Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwil-
lig erscheint; im Falle des § 116 Satz 1 Nr. 2 
der Zivilprozeßordnung muß er dem Rechts-
pfleger ferner mitteilen, daß die Unterlas-
sung der Rechtsverfolgung oder Rechtsver-
teidigung allgemeinen Interessen zuwider-
laufen würde; der Rechtspfleger ist an die 
von dem Richter mitgeteilte Rechtsauffas-
sung gebunden; die Ablehnung der Beiord-
nung eines Rechtsanwalts  sowie die Ent-
scheidung in den Fällen des § 121 Abs. 4 und 
des § 124 Nr. 1 der Zivilprozeßordnung blei-
ben dem Richter vorbehalten;".   

4. In § 20 Nr. 5 zweiter Halbsatz werden nach den 
Worten „jedoch bleibt dem Richter" die Worte 
„, unbeschadet der Regelung in Nummer 4 a," 
eingefügt. 

5. § 20 Nr. 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. Entscheidungen, die Zustellungen in den 
vom Richter wahrzunehmenden Geschäften 
betreffen, soweit es sich handelt um 

a) die Anordnung der Bestellung von Zu-
stellungsbevollmächtigten (§ 174 der Zi-
vilprozeßordnung); 

b) die Bewilligung der Zustellung im Falle 
des § 177 der Zivilprozeßordnung; 

c) die Erteilung der Erlaubnis zur Zustel-
lung zur Nachtzeit sowie an Sonn- und 
allgemeinen Feiertagen (§ 188 der Zivil-
prozeßordnung);". 

6. In § 20 werden die Nummern 8 und 9 gestri-
chen. 

7. In § 21 Abs. 2 Satz 4 wird die Verweisung „§ 104 
Abs. 3 Satz 5" durch die Verweisung „§ 104 Abs. 4 
Satz 1" ersetzt. 

8. In § 23 Abs. 1 Nr. 2 wird die Verweisung ,,§ 20 
Nr. 4" durch die Verweisung „§ 20 Nr. 4, 4 a" er-
setzt. 

Artikel 4 

Änderung weiterer Gesetze 
auf dem Gebiet der Rechtspflege 

1. § 73 Abs. 3 der Konkursordnung in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
311-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, die 

zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
13. April 1984 (BGBl. I S. 601) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Soweit dieses Gesetz nicht ein anderes 
bestimmt, findet gegen die Entscheidungen im 
Konkursverfahren die sofortige Beschwerde, ge-
gen Entscheidungen des Beschwerdegerichts die 
sofortige weitere Beschwerde statt." 

2. In § 3 Abs. 2 der Seerechtlichen Verteilungsord-
nung vom 21. Juni 1972 (BGBl. I S. 953), die durch 
Artikel 7 Nr. 8 des Gesetzes vom 3. Dezember 
1976 (BGBl. I S. 3281) geändert worden ist, wird 
folgender Satz 3 angefügt: 

„Gegen Entscheidungen des Beschwerdege-
richts findet die weitere Beschwerde statt." 

3. Das Gesetz über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 315-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I 
S....), wird wie folgt geändert: 

a) § 10 wird gestrichen. 

b) In § 194 Abs. 3 wird die Verweisung „10," ge-
strichen. 

4. Das Gesetz über das gerichtliche Verfahren in 
Landwirtschaftssachen in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 317-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch ... des Gesetzes vom ... geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

a) In § 3 Abs. 1 wird das Wort „drei" durch das 
Wort „vier" ersetzt. 

b) In § 20 Nr. 6 werden vor dem Wort „sowie" die 
Worte „und die Änderung der Bewilligung" 
eingefügt. 

5. Das Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I 
S. 853, 1036), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Abs. 7 des Gesetzes vom 18. August 1980 (BGBl. I 
S. 1503), wird wie folgt geändert: 

a) § 9 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) In § 55 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe 
„und 4" gestrichen. 

c) In § 56 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 werden nach dem 
Wort „laden" die Worte „sowie eine Anord-
nung nach § 378 der Zivilprozeßordnung tref-
fen" eingefügt. 

d) In § 58 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „In den 
Fällen des § 377 Abs. 3 und 4" durch die Worte 
„Im Falle des § 377 Abs. 3" ersetzt. 
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6. In § 118 Abs. 1 Satz 1 des Sozialgerichtsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das zuletzt 
durch Artikel II § 30 des Gesetzes vom 18. Au-
gust 1980 (BGBl. I S. 1469) geändert worden ist, 
wird die Verweisung „377" durch die Verweisung 
„378" ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung von Gesetzen auf dem Gebiet 
der zwischenstaatlichen Rechtshilfe 

1. In § 8 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Haager Übereinkommens vom 1. März 1954 
über den Zivilprozeß in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 319-9, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung wird die Ver-
weisung ,,§ 567 Abs. 2 und 3" durch die Verwei-
sung „§ 567 Abs. 2 bis 4" ersetzt. 

2. Das Gesetz zur Ausführung des Vertrages vom 
19. Juli 1966 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Tunesischen Republik 
über Rechtsschutz und Rechtshilfe, die Aner-
kennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen sowie 
über die Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 
29. April 1969 (BGBl. I S. 333), geändert durch Ar-
tikel 7 Nr. 17 des Gesetzes vom 3. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3281), wird wie folgt geändert: 

a) § 5 Abs. 2 wird gestrichen. 

b) In § 11 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz wird die 
Verweisung „§ 567 Abs. 2 und 3" durch die 
Verweisung „§ 567 Abs. 2 bis 4" ersetzt. 

3. Das Gesetz zur Ausführung des Übereinkom-
mens vom 27. September 1968 über die gerichtli-
che Zuständigkeit und die Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen vom 29. Juli 1972 (BGBl. I  S. 1328), geän-
dert durch Artikel 7 Nr. 18 des Gesetzes vom 
3. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3281), wird wie folgt 
geändert: 

a) § 2 wird gestrichen. 

b) In § 36 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„§ 175 der Zivilprozeßordnung gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, daß der Zustellungs-
bevollmächtigte innerhalb der Widerspruchs-
frist zu benennen ist." 

4. Das Gesetz zur Ausführung des Vertrages vom 
20. Juli 1977 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Staat Israel über die ge-
genseitige Anerkennung und Vollstreckung ge-
richtlicher Entscheidungen in Zivil- und Han- 
delssachen vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1301) 
wird wie folgt geändert: 

a) § 2 wird gestrichen.  

b) In § 35 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„§ 175 der Zivilprozeßordnung gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, daß der Zustellungs-
bevollmächtigte innerhalb der Widerspruchs-
frist zu benennen ist."  

5. Das Gesetz zur Ausführung des Vertrages vom 
17. Juni 1977 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Königreich Norwegen 
über die gegenseitige Anerkennung und Voll-
streckung gerichtlicher Entscheidungen und an-
derer Schuldtitel in Zivil- und Handelssachen 
vom 10. Juni 1981 (BGBl. I S. 514) wird wie folgt 
geändert: 

a) § 2 wird gestrichen. 

b) In § 32 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„§ 175 der Zivilprozeßordnung gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, daß der Zustellungs-
bevollmächtigte innerhalb der Widerspruchs-
frist zu benennen ist."  

6. Das Unterhaltsvollstreckungs-Übereinkommens-
Ausführungsgesetz vom ... (BGBl. I S. ...) wird 
wie folgt geändert: 

a) In § 3 Abs. 4 wird die Verweisung „§§ 2 bis 7" 
durch die Verweisung „§§ 3 bis 7" ersetzt. 

b) In § 6 Abs. 5 Satz 1 wird die Verweisung „die 
§§ 2, 11 Abs. 2, §§" durch die Verweisung „§ 11 
Abs. 2, die §§" ersetzt. 

c) In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird die Verweisung „§§ 2 
und 18 bis 20" durch die Verweisung „§§ 18 bis 
20" ersetzt. 

d) In § 9 Abs. 2 wird die Verweisung „§§ 2, 29," 
durch die Verweisung „§§ 29," ersetzt. 

Artikel 6 

Änderung von Kostengesetzen 

1. Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Dezember 1975 
(BGBl. I S. 3047), zuletzt geändert durch ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S....), wird in seinem 
Kostenverzeichnis wie folgt geändert: 

a) Nummer 1032 wird gestrichen. 

b) In der Nummer 1180 wird die Verweisung 
", § 641 d Abs. 3" gestrichen. 

2. Die Kostenordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 361-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch § 14 des Gesetzes vom 10. September 1980 
(BGBl. I S. 1654), wird wie folgt geändert: 

a) In § 14 Abs. 3 Satz 1 wird die Verweisung 
„§ 567 Abs. 2, 3" durch die Verweisung ,,§ 567 
Abs. 2, 4" ersetzt. 

b) In § 156 Abs. 2 wird der Satz 3 gestrichen. 
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3. In § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Ent-
schädigung von Zeugen und Sachverständigen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Ok-
tober 1969 (BGBl. I S. 1756), das zuletzt durch Ar-
tikel 11 des Gesetzes vom 26. November 1979 
(BGBl. I S. 1953) geändert worden ist, wird die 
Angabe ", 4" gestrichen. 

4. Die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III,  Gliede-
rungsnummer 368-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, die zuletzt durch § 81 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 1982 (BGBl. I S. 2071) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

a) § 23 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Absatz 2 wird eingefügt: 

„(3) Als Vergleich gilt auch eine Eini-
gung auf einen übereinstimmenden Vor-
schlag zur Regelung der elterlichen Sor-
ge, über die Ausübung der elterlichen 
Sorge, über den Umgang eines Eltern-
teils mit dem Kind und über die Heraus-
gabe des Kindes, welche einen Streit 
oder eine Ungewißheit der Parteien über 
das Rechtsverhältnis im Wege gegensei-
tigen Nachgebens beseitigt, soweit das 
Gericht nicht abweichend entscheidet." 

bb) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

b) In § 122 Abs. 3 werden der Satz 1 und in 
Satz 2 das Wort „anderen" gestrichen. 

Artikel 7 

Änderung anderer Gesetze 

1. In § 6 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Europäischen Übereinkommens vom 7. Juni 
1968 betreffend Auskünfte über ausländisches 
Recht vom 5. Juli 1974 (BGBl. I  S. 1433) wird 
nach der Verweisung „407," eingefügt: „407 a,". 

2. In § 161 Abs. 1 des Bundesbaugesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 
1976 (BGBl. I S. 2256, 3617), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Juli 1979 
(BGBl. I S. 949), wird Satz 2 gestrichen. 

3. In § 209 des Bundesentschädigungsgesetzes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 251-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch Artikel 4 Nr. 2 des Geset-
zes vom 13. Juni 1980 (BGBl. I S. 677) geändert 
worden ist, wird Absatz 6 gestrichen. 

4. In § 120 Abs. 2 des Strafvollzugsgesetzes vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088), das zuletzt 
durch ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) 
geändert worden ist, werden die Worte „des Ar-
menrechts" durch die Worte „der Prozeßkosten-
hilfe" ersetzt. 

5. Das Patentgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. I 1981 
S. 1) wird wie folgt geändert: 

a) § 99 Abs. 4 wird gestrichen. 

b) In § 136 Satz 1 wird die Verweisung „120 
Abs. 1 und 3" durch die Verweisung „120 
Abs. 1, 3 und 4" ersetzt. 

c) In § 137 Satz 1 zweiter Halbsatz werden das 
Wort „Frist" durch die Worte „Fristen des 
§ 120 Abs. 4 Satz 3 und" ersetzt. 

6. In § 334 Abs. 2 der Abgabenordnung vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 613; 1977 S. 269), die zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. De-
zember 1983 (BGBl. I S. 1583) geändert worden 
ist, wird folgender Satz 4 angefügt: 

„Gegen die Entscheidung des Beschwerdege-
richts findet die sofortige weitere Beschwerde 
statt."  

7. In § 54 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. September 1980 (BGBl. I 
S. 1761), geändert durch Artikel 2 Abs. 17 des Ge-
setzes vom 29. März 1983 (BGB. I S. 377), werden 
nach der Verweisung „377," die Verweisung 
„378," und nach der Verweisung „404," die Ver-
weisung „404 a," eingefügt. 

Artikel 8 

Überleitungsvorschriften 

1. Die Vorschriften des neuen Rechts über die Er-
klärungen der Parteien zur Erledigung des 
Rechtsstreits in der Hauptsache und die sich 
anschließende Kostenentscheidung ohne 
mündliche Verhandlung sind nur anzuwenden, 
wenn nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die 
Klage zugestellt oder das Rechtsmittel einge-
legt worden ist. 

2. Die Vorschriften des neuen Rechts über die An-
derung der Prozeßkostenhilfe sind, soweit die 
Prozeßkostenhilfe zum Nachteil der Partei ge-
ändert werden kann, nur anzuwenden, wenn 
die Entscheidung über die Bewilligung nach In-
krafttreten dieses Gesetzes der Geschäftsstelle 
übergeben worden ist. 

3. Die Vorschrift des neuen Rechts zur Zulässig-
keit der schriftlichen Verhandlung ({§ 128 Abs. 3 
der Zivilprozeßordnung in der Fassung des Ar-
tikels 1 Nr. 9 Buchstabe a) ist nur anzuwenden, 
wenn die Klage nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eingereicht worden ist. 

4. Die Vorschriften des neuen Rechts über die Äu-
ßerung des Beklagten zur Übertragung der 
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Sache auf den Einzelrichter sowie die Rechtzei-
tigkeit eines Verweisungsantrages im Verhält-
nis von Zivilkammer und Kammer für Han-
delssachen sind nur anzuwenden, wenn die 
Klage nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zuge-
stellt worden ist. 

5. Die Vorschriften des neuen Rechts über die 
Rechtsstreitverweisung und die Zuständigkeit 
des Rechtspflegers im Verfahren über den An-
trag auf Bewilligung der Prozeßkostenhilfe 
sind nur anzuwenden, wenn der Antrag nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bei dem Gericht 
eingegangen ist. 

6. Die Vorschriften des neuen Rechts über den 
Zeugen- und Sachverständigenbeweis sind nur 
anzuwenden, wenn nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes der zugrunde liegende Beweisbe-
schluß erlassen oder der Sachverständige zu 
der Beweisfrage gehört worden ist. 

7. Die Vorschriften des neuen Rechts über die Zu-
lässigkeit von Rechtsmitteln und Rechtsbehel-
fen sind nur anzuwenden, wenn die anzufech-
tende Entscheidung nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes verkündet oder statt einer Ver-
kündung zugestellt worden ist. Ist die Zulässig-
keit eines Rechtsmittels von seiner Zulassung 
abhängig, so sind die entsprechenden Vor-
schriften nur anzuwenden, wenn die mündliche 
Verhandlung, auf die die anzufechtende Ent-
scheidung ergeht, nach dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geschlossen worden ist. Hat eine 
mündliche Verhandlung nicht stattgefunden, 
muß die anzufechtende Entscheidung nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes der Ge-
schäftsstelle übergeben worden sein. 

8. Die Vorschriften des neuen Rechts über die Be-
willigung der Prozeßkostenhilfe für die Schei-
dungssache und die Folgesachen sind nur anzu-
wenden, wenn vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes in dem Rechtszug dem anderen Ehegat-
ten noch keine Prozeßkostenhilfe bewilligt wor-
den ist. 

9. Die Vorschriften des neuen Rechts über die 
Terminsbestimmung zur mündlichen Verhand-
lung bei der Überleitung vom Mahnverfahren 
in das Streitverfahren und die Zulassung des 
schriftlichen Versäumnisurteils nach Wider-
spruch gegen den Mahnbescheid sind nur anzu-
wenden, wenn die Widerspruchsfrist nach In-
krafttreten dieses Gesetzes abgelaufen ist. 

10. Die Vorschrift über die Frist nach § 798 der 
Zivilprozeßordnung in der Fassung des Arti-
kels 1 Nr. 51 ist nur anzuwenden, wenn der 
Schuldtitel nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
zugestellt worden ist. 

Artikel 9 

Berlin- Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 

Artikel 10 

Inkrafttreten 

Artikel 1 Nr. 11, 12, Artikel 2 Nr. 8, Artikel 4 Nr. 3, 
Nr. 5 Buchstabe a, Artikel 5 Nr. 2 Buchstabe a, Nr. 3 
Buchstabe a, Nr. 4 Buchstabe a, Nr. 5 Buchstabe a, 
Nr. 6, Artikel 7 Nr. 2, 3 und Nr. 5 Buchstabe a dieses 
Gesetzes treten am 1. Januar ... in Kraft. Im übri-
gen tritt dieses Gesetz am . .. in Kraft. 
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Begründung 

Erster Teil — Allgemeines 

A. Notwendigkeit und allgemeine Zielsetzung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen 

1. Seit Jahren sind der Geschäftsanfall und die Ar-
beitsbelastung der Zivilgerichte stetig gewach-
sen. Der Gesetzgeber hat zwar verschiedene, 
zum Teil umfangreiche Änderungen der Zivil-
prozeßordnung vorgenommen, die zu einer Ver-
einfachung und Beschleunigung der Verfahren 
und zu einer Entlastung der Gerichte beigetra-
gen haben. Dazu gehören insbesondere 

— das Gesetz zur Entlastung der Landgerichte 
und zur Vereinfachung des gerichtlichen 
Protokolls vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3651), 

— das Gesetz zur Änderung des Rechts der 
Revision in Zivilsachen vom 8. Juli 1975 
(BGBl. I S. 1863), 

— das Gesetz zur vereinfachten Abänderung 
von Unterhaltsrenten vom 29. Juli 1976 
(BGBl. I S. 2029), 

- das Gesetz zur Vereinfachung und Beschleu-
nigung gerichtlicher Verfahren (Vereinfa-
chungsnovelle) vom 3. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3281), 

— das Gesetz zur Erhöhung von Wertgrenzen in 
der Gerichtsbarkeit vom 8. Dezember 1982 
(BGBl. I S. 1615). 

Trotz dieser Maßnahmen hat die Geschäftslast 
der Gerichte weiter zugenommen, da die Zahl 
der Verfahren sich von Jahr zu Jahr erhöht hat. 
Seit 1979 sind die jährlichen Steigerungsraten 
erheblich (vgl. Anhang, Tabelle „Geschäftsent-
wicklung in Zivilprozeßsachen"). 

Die steigenden Eingangszahlen, ein teilweiser 
deutlicher Stellenfehlbestand, die Aussichtslo-
sigkeit oder Schwierigkeit von Stellenvermeh-
rungen und der Zwang zur sparsamen Verwen-
dung von Haushaltsmitteln auch im Bereich der 
Justiz nötigen zu der Überlegung, wie die ge-
richtlichen Verfahren weiter vereinfacht und 
verkürzt und damit die Gerichte entlastet wer-
den können. 

2. Die 52. Konferenz der Justizminister und -sena-
toren hat sich im Jahre 1981 mit dieser Entwick-
lung im Bereich der ordentlichen Gerichtsbar-
keit beschäftigt und einen Beschluß gefaßt, in 
dem es u. a. heißt: 

„Die Justizminister und -senatoren halten ange-
sichts des ständig steigenden Geschäftsanfalls 
in weiten Bereichen der Rechtspflege Entla-
stungsmaßnahmen für dringend geboten. Es 
müssen alle irgend vertretbaren Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, um das gerichtliche Ver-

fahren zu vereinfachen und zu verkürzen. Hier-
bei darf eine Überprüfung der Rechtsmittelsy-
steme nicht ausgeklammert werden. Bei der Be-
wertung der Entlastungswirkung darf nicht auf 
die Einzelmaßnahme, sondern muß auf die 
Summe der insgesamt in Betracht kommenden 
Maßnahmen abgestellt werden. Die Bedeutung 
des einzelnen Rechtsfalles und der mit seiner 
Behandlung verbundene Aufwand müssen in ei-
nem angemessenen Verhältnis zueinander ste-
hen." 
Die Landesjustizverwaltungen und das Bundes-
ministerium der Justiz haben in Ausführung 
dieses Beschlusses zahlreiche Einzelvorschläge 
zusammengestellt und diese der gerichtlichen 
Praxis zur Stellungnahme zugeleitet. 

Das Ergebnis dieser Vorprüfung hat gezeigt, daß 
mit den in den letzten Jahren vorgenommenen 
Änderungen des Verfahrensrechts die Möglich-
keiten einer Rationalisierung der Prozesse und 
Entlastung der Gerichte weitgehend erschöpft 
und weiteren Maßnahmen enge Grenzen gesetzt 
sind, wenn strukturelle Eingriffe in das bishe-
rige System der Gerichtsverfassung und des Zi-
vilprozesses vermieden werden sollen. 

Gleichwohl kommen verschiedene Einzelmaß-
nahmen in Betracht, die in ihrer Gesamtheit zu 
einer Beschleunigung der Verfahren und zu ei-
ner Arbeitserleichterung der Gerichte beitragen 
werden. 

Derartige Maßnahmen sind auch im Hinblick 
auf Artikel 6 Abs. 1 der Konvention über Men-
schenrechte und Grundfreiheiten dringend ge-
boten. Danach hat jedermann „Anspruch darauf, 
daß seine Sache in billiger Weise öffentlich und 
innerhalb einer angemessenen Frist gehört 
wird, und zwar von einem unabhängigen und 
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, 
das über zivilrechtliche Ansprüche und Ver-
pflichtungen ... zu entscheiden hat". Dieses 
Grundrecht bedeutet zugleich eine Verpflich-
tung für den Staat als Träger der Gerichtsbar-
keit, sein Gerichtssystem so zu ordnen, daß die 
Verfahren auch im Einzelfall in angemessener 
Frist erledigt werden können. Dies hat auch der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in 
seinem Urteil vom 28. Juni 1978 im Fall König 
zum Ausdruck gebracht (EuGRZ 1978, 406 ff.). 

3. Das gegenwärtige Rechtsmittelsystem des deut-
schen Zivilprozeßrechts bietet dem Recht

-

suchenden eine Vielfalt von Möglichkeiten zur 
Durchsetzung und Sicherung seiner Ansprüche. 
Die Möglichkeiten erschöpfen sich nicht darin, 
die Entscheidung eines Gerichts in der Hauptsa-
che durch ein weiteres Gericht überprüfen zu 
lassen. Auch Nebenentscheidungen, die im Ver-
fahren innerhalb einer Instanz ergehen, können 
in vielen Fällen durch Rechtsbehelfe angegrif- 
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fen und damit der Kontrolle durch ein weiteres 
Gericht zugeführt werden. Gerade durch die 
Ausschöpfung solcher Rechtsbehelfe kann der 
Verfahrensgang stark gehemmt und die Ent-
scheidung in der Hauptsache erheblich verzö-
gert werden. Eine maßvolle Einschränkung die-
ser Möglichkeiten kann dazu beitragen, daß die 
Verfahren beschleunigt und die Gerichte entla-
stet werden, ohne daß der Rechtsschutz im ein-
zelnen spürbar geschmälert wird. Eine derartige 
Einschränkung dient vielmehr der Verbesse-
rung des Rechtsschutzes im ganzen, da sie eine 
stärkere Konzentration der Arbeitskapazitäten 
der Gerichte auf die Entscheidung in den Haupt-
fragen gestattet und sich fördernd auf die Erle-
digung aller Rechtsstreitigkeiten auswirkt. 

Darüber hinaus bedarf es der Beseitigung oder 
Verbesserung von Vorschriften, die einen hem-
menden Einfluß auf den Verfahrensgang im 
ganzen haben. Bei anderen Vorschriften sind 
Änderungen, Ergänzungen oder Klarstellungen 
möglich, die insgesamt zu einem beschleunigten 
oder erleichterten Verfahrensablauf führen kön-
nen. 

B. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 

Der Entwurf sieht im wesentlichen folgendes vor: 

— Erleichterte Verweisung von Rechtsstreitigkei-
ten (I), 

— Verbesserungen im Beweisrecht, insbesondere 
beim Zeugen- und Sachverständigenbeweis (II), 

— Beschleunigung des Verfahrensganges durch 
Änderungen des Rechts der Beschwerde (III), 

— Vereinfachung und Beschleunigung der Verfah-
ren durch Abschaffung der Gerichtsferien (IV), 

— Änderung von Vorschriften über die Prozeßko-
stenhilfe (V), 

— Änderungen verschiedener Einzelvorschriften, 
durch die eine weitere Rationalisierung der Ver-
fahren oder die Beseitigung bisher bestehender 
Unklarheiten erreicht werden kann (VI). 

I. Erleichterte Verweisung 
von Rechtsstreitigkeiten 

1. Ein nicht unerheblicher Teil von Rechtsstreitig-
keiten bei den Amts- und Landgerichten muß 
wegen örtlicher und sachlicher Unzuständigkeit 
an ein anderes Gericht verwiesen werden. Das 
Gericht, an das verwiesen worden ist, kann den 
Rechtsstreit nochmals verweisen, soweit es 
nicht an den Verweisungsbeschluß gemäß § 281 
Abs. 2 Satz 2 ZPO gebunden ist. 

Die Entscheidung im Verweisungsverfahren 
nach § 281 ZPO verzögert und verteuert den 
Rechtsstreit im Regelfall. Sie erfordert eine 
mündliche Verhandlung, falls nicht ausnahms-
weise ein schriftliches Verfahren zulässig ist 
(§§ 128, 251 a ZPO). Soweit eine Prozeßvertre-

tung durch einen Rechtsanwalt vorgeschrieben 
ist (§ 78 ZPO), ist die anwaltliche Vertretung 
auch im Verweisungsverfahren notwendig. 
Diese Regelung kann dazu führen, daß der Klä-
ger drei Anwälte beauftragen muß. Das gilt ent-
sprechend für den Beklagten, wenn er bereits im 
Verweisungsverfahren vertreten sein will. 

Ist ein Mahnverfahren vorausgegangen und 
wurde die Sache gemäß § 696 Abs. 1 Satz 1 ZPO 
an das im Mahnbescheid bezeichnete Gericht 
abgegeben, bewirkt die geltende Regelung des 
§ 281 ZPO eine weitere Verfahrensverzögerung 
und -verteuerung, wenn auch dieses Gericht ört-
lich oder sachlich unzuständig ist. 

Das Verweisungsverfahren soll daher verein-
facht, beschleunigt und verbilligt werden: Das 
Gericht soll über den Verweisungsantrag ohne 
mündliche Verhandlung entscheiden können. 
Die Vertretung durch einen Anwalt soll für das 
Verweisungsverfahren entbehrlich sein, soweit 
nicht eine mündliche Verhandlung stattfindet, 
für die eine anwaltliche Vertretung gemäß § 78 
ZPO vorgeschrieben ist. Dadurch ergibt sich 
eine Kostenersparnis für die Parteien. 

2. Auch die Regelungen in den §§ 97 ff. GVG über 
Verweisungen im Verhältnis zwischen Zivilkam-
mer und Kammer für Handelssachen eines 
Landgerichts können die Verfahren verzögern 
und verteuern und die Gerichte unnötig bela-
sten. 

In den Fällen des § 98 Abs. 1 GVG kann der Be-
klagte selbst nach einer richterlichen Fristbe-
stimmung zur Klageerwiderung (§ 275 Abs. 1 
Satz 1, § 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO) erst im Verhand-
lungstermin der Zivilkammer die Verweisung 
des Rechtsstreits an die Kammer für Handels-
sachen beantragen und damit die Prozeßvorbe-
reitung des Gerichts zunichte machen. Dadurch 
können erhebliche Kosten ausgelöst werden, 
beispielsweise wenn das Gericht Zeugen und 
Sachverständige zur Verhandlung geladen hat 
(§ 273 Abs. 2 Nr. 4 ZPO). Außerdem kann das 
Verfahren verschleppt werden. 

Entsprechende Folgen können in den Verwei-
sungsfällen der §§ 97, 99 GVG trotz der darin ent-
haltenen — begrenzten — Befugnis zur Verwei-
sung von Amts wegen eintreten. 

Verfahrensleerlauf und überflüssige Kosten bei 
den Verweisungen nach §§ 97 ff. GVG sollen ver-
hindert werden, indem in § 101 Abs. 1 Satz 2 
GVG in der Fassung des Entwurfs eine dem 
§ 282 Abs. 3 Satz 2 ZPO entsprechende Regelung 
vorgesehen wird. Nach dieser Vorschrift hat der 
Beklagte, wenn ihm vor der mündlichen Ver-
handlung eine Frist zur Klageerwiderung ge-
setzt wurde, Rügen, die die Zulässigkeit der 
Klage betreffen, innerhalb dieser Frist geltend 
zu machen. Ein verspäteter Verweisungsantrag 
darf dann nach § 296 Abs. 3 ZPO nur zugelassen 
werden können, wenn der Beklagte die Verspä-
tung genügend entschuldigt. In der Rechtspraxis 
werden diese Vorschriften vereinzelt schon bis-
her auf die Verweisungsfälle der §§ 97 ff. GVG 
entsprechend angewendet (Hanseatisches OLG 
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Bremen, MDR 1980, 410; Bender-Belz-Wax, Das 
Verfahren nach der Vereinfachungsnovelle und 
vor dem Familiengericht, München 1977 
Rdnr. 61). Im übrigen soll das Gericht auch in 
diesen Fällen ohne mündliche Verhandlung 
über den Verweisungsantrag entscheiden kön-
nen. 

II. Verbesserungen im Beweisrecht, 
insbesondere beim Zeugen- und 

Sachverständigenbeweis 

Die vorgeschlagenen Änderungen des Beweisrechts 
beruhen im wesentlichen auf Empfehlungen der 
Kommission für das Zivilprozeßrecht (vgl. Bericht 
der Kommission für das Zivilprozeßrecht, herausge-
geben vom Bundesministerium der Justiz, 1977, 
S. 133 ff., 340 ff.). Der Entwurf strebt allerdings keine 
Neuordnung des gesamten Beweisrechts an, wie sie 
die Kommission vorgeschlagen hat. Gemäß seinem 
begrenzten Zweck greift er nur einzelne Vorschläge 
auf, die in besonderem Maße eine Entlastung der 
Gerichte und eine Beschleunigung des Verfahrens 
versprechen. Sie betreffen den Zeugenbeweis, über 
§ 451 ZPO damit teilweise auch den Beweis durch 
Parteivernehmung, sowie den Beweis durch Sach-
verständige. 

1. Durch die vorgeschlagenen Änderungen der 
Vorschriften über den Zeugenbeweis sollen die 
kommissarische Zeugenvernehmung (§ 375) — 
und damit nach §§ 402, 451 ZPO auch die kom-
missarische Vernehmung eines Sachverständi-
gen und einer Partei — beschränkt, die Zulässig-
keit einer schriftlichen Zeugenaussage (§ 377) 
erweitert und eine Nachforschungspflicht des 
Zeugen hinsichtlich aufgezeichneter Tatsachen 
(§ 378) begründet werden. 

a) In § 375 Abs. 1 ZPO in der Fassung des Ent-
wurfs wird der zur Rechtsfindung erforderli-
che Grundsatz, daß die Beweisaufnahme vor 
dem Prozeßgericht zu erfolgen hat (§ 355 
ZPO), bekräftigt, indem die Vernehmung von 
Zeugen, Sachverständigen und Parteien 
durch einen beauftragten oder ersuchten 
Richter (§§ 375, 402, 451 ZPO) beschränkt 
wird. Das dient der Verfahrensbeschleuni-
gung. In der Praxis ergeben sich Verzögerun-
gen des Verfahrens und eine zusätzliche rich-
terliche Belastung vor allem deshalb, weil 
Aktenversendungen und vielfach Rückfragen 
bei unklar formulierten Beweisbeschlüssen 
notwendig sind. 

b) Die Änderung des § 377 ZPO erweitert die 
Zulässigkeit einer schriftlichen Zeugenaus-
sage in den Ausnahmefällen, in denen das 
Gericht davon ausgehen kann, daß die 
schriftliche Beantwortung der Beweisfrage 
ohne den persönlichen Eindruck des Gerichts 
vom Zeugen und ohne Mitwirkung der Par-
teien bei der Beweisaufnahme — insbeson-
dere ohne Ausübung ihres Fragerechts (§ 397 
ZPO) — ausreichen wird, um die richterliche 
Überzeugung zu begründen. Dadurch wird 
das Verfahren in geeigneten Fällen verein-

facht und beschleunigt. Eine schriftliche Aus-
sage erspart dem Zeugen, den Parteien und 
dem Gericht einen oder mehrere Verneh-
mungstermine und die damit verbundenen 
Kosten. 

c) Der neue § 378 ZPO begründet eine Nachfor-
schungspflicht des Zeugen hinsichtlich auf-
gezeichneter Tatsachen. Die Bestimmung 
geht zurück auf einen Vorschlag der Korn-
mission für das Zivilprozeßrecht (vgl. Bericht, 
S. 134, 340 f.). Sie entspricht im wesentlichen 
§ 100 des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs einer Verwaltungspro-
zeßordnung — VwPO — (vgl. Drucksache 
148/83) und dient insoweit einer Angleichung 
der Verfahrensordnungen. 
Auch diese Neuregelung kann das Verfahren 
beschleunigen. Sie wird dazu beitragen, wie-
derholte Vernehmungen zu vermeiden, die 
dann erforderlich werden, wenn sich der 
Zeuge infolge unterlassener Einsichtnahme 
in die Unterlagen auf die Beweisaufnahme 
unzureichend vorbereitet hat. Außerdem stei-
gert sie im Interesse der Wahrheitsermitt-
lung die Beweiskraft der Zeugenaussage 
durch urkundliche Gedächtnisstützen. 

2. Die Ergänzung der Vorschriften über den Sach-
verständigenbeweis soll die Zusammenarbeit 
zwischen Parteien, Sachverständigen und Rich-
tern verbessern, um eine rasche, kostenspa-
rende und richtige Erledigung des Rechtsstreits 
zu fördern. 

Die Praxis des Beweises durch Sachverständige 
hat Mängel. Richter beklagen Schwierigkeiten 
bei der Auswahl geeigneter und bereitwilliger 
Sachverständiger, Eigenmächtigkeiten und 
lange Bearbeitungszeiten von Sachverständigen. 
Sachverständige rügen, sie hätten keinen Ein-
fluß auf die Fassung der Beweisfrage, ihnen 
werde der Auftrag nicht erläutert, sie würden 
bei ihrer Tätigkeit nicht vom Richter angeleitet 
und ihnen werde bei streitigem Sachverhalt 
nicht mitgeteilt, auf welchen Tatsachen sie ihr 
Gutachten aufbauen sollen. Diese Kritik hält an, 
obwohl seit langem häufig zur Beauftragung von 
Sachverständigen Vordrucke verwendet werden, 
in denen — mehr oder minder ausführlich — die 
wechselseitigen Aufgaben des Gerichts und des 
Sachverständigen beschrieben werden. 

In den §§ 404 a und 407 a ZPO in der Fassung des 
Entwurfs werden verbindliche Pflichtenkataloge 
für das Gericht und den Sachverständigen fest-
gelegt. Dadurch sollen die Praxis des Sachver-
ständigenbeweises vereinheitlicht, der Blick der 
Prozeßbeteiligten für die behandelten Probleme 
und Fehlerquellen geschärft und Rechtsmittel

-

gründen aus dem Bereich der Beweisaufnahme 
vorgebeugt werden. Die Mitwirkung der Par-
teien an der Beweisaufnahme durch einen Sach-
verständigen ist gewährleistet und wird in 
§ 404 a Abs. 5, § 407 a Abs. 2 ZPO in der Fassung 
des Entwurfs betont. 

Weiterhin wird die Pflicht des Sachverständigen 
zur Herausgabe der Akten und Unterlagen, die 
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er im Zusammenhang mit dem Gutachtenauf-
trag erhalten hat, dem Ordnungszwang des § 409 
ZPO unterworfen. 

Schließlich soll die Ergänzung des § 411 ZPO den 
Abschluß des Rechtsstreits nach Eingang eines 
schriftlichen Gutachtens beschleunigen. Die gel-
tenden Präklusionsvorschriften (§ 282 Abs. 1, 
§ 296 Abs..2 ZPO) reichen für Einwendungen ge-
gen ein schriftliches Gutachten nicht aus. Mit 
Rücksicht auf den jeweiligen Schwierigkeits-
grad des Gutachtens ist nur schwer festzustel-
len, daß verspätete Beweiseinreden „nach der 
Prozeßlage einer sorgfältigen und auf Förderung 
des Verfahrens bedachten Prozeßführung" nicht 
entsprechen (§ 282 Abs. 1 ZPO) und „die Verspä-
tung auf grober Nachlässigkeit beruht" (§ 296 
Abs. 2 ZPO). Die Neuregelung schränkt das Fra-
gerecht der Parteien (§§ 397, 402 ZPO) nicht ein, 
sondern hält die Parteien nur zur rechtzeitigen 
Ausübung dieses Rechts an, um den Verhand-
lungs- und Erörterungstermin für alle Beteilig-
ten besser vorzubereiten und eine unnötige Ver-
fahrensverzögerung zu verhindern. 

III. Änderungen des Rechts der Beschwerde 

Die Änderungen des Beschwerderechts zu §§ 567, 
568 ZPO beschränken die Zulässigkeit der Be-
schwerde, um das Verfahren durch Konzentration 
auf die Hauptsache zu beschleunigen und die 
Rechtsmittelgerichte zu entlasten. 

Entsprechende Vorschläge hatte die Kommission 
für das Zivilprozeßrecht unterbreitet (vgl. Bericht 
S. 171 ff.). Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
der Zivilprozeßordnung von 1970 hatte diese Vor-
schläge aufgegriffen (vgl. Drucksache VI/790, im 
folgenden Entwurf 1970 genannt; ferner auch Stä-
ben, Vorschläge zur Neuregelung der Statthaftig-
keit der zivilprozessualen Beschwerde, ZZP 83 
(1970), 1ff.). Ein Übermaß an Rechtsmitteln gegen 
Zwischen- und Nebenentscheidungen kann das Ver-
fahren der Hauptsache so verzögern, daß eine un-
angemessen lange Verfahrendauer dem rechts-
staatlichen Gebot zur Gewährung eines wirksamen 
Rechtsschutzes widerspricht. 

Das erstrebte Ziel soll auf zwei Wegen erreicht wer-
den. Zunächst wird die Beschwerde gegen Entschei-
dungen über einstweilige Anordnungen und vorläu-
fige Maßnahmen ausgeschlossen. Ferner wird der 
Beschwerdeweg grundsätzlich auf den Rechtszug 
der Hauptsache begrenzt, indem erstmalige Neben-
entscheidungen der Landgerichte in Berufungs-
und Beschwerdeverfahren in der Regel für unan-
fechtbar erklärt werden. Schließlich wird die wei-
tere Beschwerde — unter Umwandlung in eine 
Rechtsbeschwerde — auf wenige Ausnahmefälle 
beschränkt. 

Der neue § 577 a ZPO bejaht die in der Rechtspraxis 
bestehende Streitfrage, ob nach geltendem Recht 
eine Anschlußbeschwerde zulässig ist. 

1. Ausschluß der Beschwerde gegen einstweilige 
Anordnungen und vorläufige Maßnahmen 

Der Ausschluß der Beschwerde gegen einstweilige 
Anordnungen und vorläufige Maßnahmen war von 
der Kommission für das Zivilprozeßrecht (Bericht, 
S. 173) sowie von Stüben (a. a. O., S. 21) empfohlen 
worden und im Entwurf 1970 vorgesehen. 

Schon nach geltendem Recht ist eine Reihe einst-
weiliger Maßnahmen unanfechtbar (§ 620 c Satz 2, 
§ 707 Abs. 2 Satz 2, § 719 Abs. 1 Satz 1, § 924 Abs. 3, 
§ 1042 c Abs. 2 Satz 3 ZPO). Darüber hinaus wird die 
Beschwerdefähigkeit einstweiliger Maßnahmen 
von der Rechtspraxis in weiteren Fällen, insbeson-
dere in entsprechender Anwendung des § 707 Abs. 2 
Satz 2 ZPO, verneint (z. B. § 104 Abs. 3 Satz 4, § 572 
Abs. 2, 3, § 732 Abs. 2, §§ 765 a, 766 Abs. 1 Satz 2 ZPO; 
vgl. zum Meinungsstand Stüben, a. a. O., S. 21, so-
wie Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 
42. Aufl. 1984, § 104 Anm. 4 B, § 572 Anm. 2 C, § 732 
Anm. 4 B, § 765 a Anm. 3 E, § 766 Anm. 4 A a, jeweils 
m. w. N.). In den zuletzt genannten Fällen stellt die 
Neuregelung die Unanfechtbarkeit gesetzlich klar. 

Der Ausschluß der Beschwerde gegen Entscheidun-
gen über einstweilige Anordnungen und vorläufige 
Maßnahmen in den Fällen der § 104 Abs. 3 Satz 4, 
§ 572 Abs. 2, 3, § 641 d Abs. 3, § 721 Abs. 4 Satz 4, 
§ 765 a, § 766 Abs. 1 Satz 2, §§ 769, 794 a Abs. 1 Satz 5 
ZPO beschleunigt die Verfahren der Hauptsache, 
die nicht mehr durch Rechtsmittel gegen Zwischen-
entscheidungen verschleppt werden können, und 
entlastet die Rechtsmittelgerichte. Der Rechts-
schutz wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das mit 
der Hauptsache befaßte Erstgericht kann am be-
sten beurteilen, ob und gegebenenfalls welche einst-
weilige Regelung erforderlich ist. Es kann seine 
entsprechende Entscheidung jederzeit ändern. Die 
einstweilige Maßnahme endet mit der Entschei-
dung in der Hauptsache. 

Außerdem wird durch die Neuregelung verhindert, 
daß das Rechtsmittelgericht in seiner Entscheidung 
über eine Beschwerde gegen eine einstweilige Re-
gelung, deren Berechtigung auch von der Erfolgs-
aussicht in der Hauptsache abhängt (z. B. Einstel-
lung der Zwangsvollstreckung), das mit der Haupt-
sache befaßte Erstgericht vorzeitig festlegen kann. 

2. Begrenzung des Beschwerdeweges auf den 
Rechtszug der Hauptsache 

Der Kreis der beschwerdefähigen Entscheidungen 
wird eingeschränkt, indem in § 567 Abs. 3, § 568 
Abs. 2 ZPO in der Fassung des Entwurfs der Be-
schwerdeweg im Regelfall auf den Rechtszug der 
Hauptsache begrenzt wird. Eine entsprechende 
Neuregelung war von der Kommission für das Zivil-
prozeßrecht (Bericht 1977, S. 173) sowie von Stüben 
(a. a. O., S. 32 ff.) empfohlen worden und im Entwurf 
1970 vorgesehen. 

Nach der CPO von 1877 war die Beschwerde gegen 
Nebenentscheidungen unabhängig davon statthaft, 
ob dem Beschwerdeführer gegen eine Entschei-
dung in der Hauptsache ein Rechtsmittel zustand. 
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Deswegen konnte der Beschwerdeweg mit Rück-
sicht darauf, daß gegen die Entscheidung des Be-
schwerdegerichts eine weitere Beschwerde zulässig 
sein konnte, grundsätzlich über den Instanzenzug 
der Hauptsache hinausführen. Die spätere Gesetz-
gebung hat den Beschwerdeweg teilweise auf den 
Rechtszug der Hauptsache zurückgeführt (vgl. § 127 
Abs. 2 Satz 2, 3, § 567 Abs. 3, § 568 Abs. 3, § 641 p 
Abs. 3 Satz 3, § 642 a Abs. 3 Satz 2, § 721 Abs. 6 Satz 2, 
3 ZPO). Die Rechtsprechung ist dieser Richtung ge-
folgt. Sie hält die Beschwerde gegen selbständige 
Kostenentscheidungen nach §§ 91 a, 99 Abs. 2, 
§ 269 Abs. 3 ZPO für unzulässig, wenn gegen eine 
Entscheidung in der Hauptsache kein Rechtsmit-
tel statthaft wäre (vgl. die Nachweise bei Baum-
bach/Lauterbach/Albers/Hartmann, a. a. O., § 91 a 
Anm. 5 A, § 99 Anm. 3, § 269 Anm. 4 E). 

Eine Begrenzung des Beschwerdewegs für Neben-
entscheidungen auf den Rechtsweg der Hauptsache 
konzentriert die Verfahren auf die Hauptsache, ent-
lastet die Rechtsmittelgerichte und vereinfacht und 
beschleunigt dadurch die Verfahren. Das Rechts-
mittelgericht muß sich nicht mehr wegen einer Be-
schwerde gegen eine Nebenentscheidung mit einem 
Verfahren befassen, in dem ihm eine Entscheidung 
in der Hauptsache verwehrt ist. Dadurch wird ver-
mieden, daß die Hauptsache in der Beschwerdeent-
scheidung des Oberlandesgerichts und in der End-
entscheidung des Landgerichts als Berufungsge-
richt verschieden beurteilt wird. 

Zwar kann die Einheitlichkeit der Rechtsprechung 
in Beschwerdesachen leiden, da viele Verfahren bei 
den Landgerichten enden. Dieser Nachteil wiegt je-
doch nicht schwer. Die hier betroffenen Fragen sind 
in der Regel weniger wichtig als die Hauptsache 
und beziehen sich zumeist auf verfahrensrechtliche 
Streitpunkte. Im übrigen wird eine einheitliche 
Rechtsprechung in Beschwerdesachen durch die 
Rechtsprechung der Oberlandesgerichte ermög-
licht, die über Beschwerden gegen die von den 
Landgerichten oder den Amtsgerichten als erstin-
stanzliche Gerichte erlassenen Nebenentscheidun-
gen befinden und dabei regelmäßig mit denselben 
Rechtsfragen befaßt werden wie die Landgerichte. 

a) Beschränkung der Beschwerde gegen Entschei-
dungen im landgerichtlichen Berufungs- und 
Beschwerdeverfahren 

Die Anpassung des Beschwerdewegs an den 
Rechtszug der Hauptsache beschränkt die Be-
schwerde gegen erstmalige Zwischen- und Neben-
entscheidungen der Landgerichte im Berufungs-
und Beschwerdeverfahren (§ 567 Abs. 3 ZPO in der 
Fassung des Entwurfs). In den Beschwerdeverfah-
ren sind insoweit nur die Entscheidungen betroffen, 
mit denen nicht schon über die Beschwerde selbst 
befunden wird. 

Beschwerdefähig bleiben nach dem Ausnahmekata-
log in dem vorgeschlagenen § 567 Abs. 3 Satz 2 nur 
Erstentscheidungen der Landgerichte in Beru-
fungs- und Beschwerdeverfahren, die für die Par-
teien und ihre Anwälte schwerwiegend sind oder 
die Interessen und Rechte Dritter (Streithelfer, 

Zeugen, Sachverständige) beeinträchtigen können 
und bei denen sich das Beschwerdegericht nicht 
mit dem Streitgegenstand der Hauptsache zu befas-
sen braucht. 

b) Beschränkung der weiteren Beschwerde 

Die Begrenzung des Beschwerdewegs auf den 
Rechtszug der Hauptsache erfordert ferner einen 
weitgehenden Ausschluß der weiteren Beschwerde 
(§ 568 Abs. 2 ZPO in der Fassung des Entwurfs). 

Die geltende Regelung der weiteren Beschwerde in 
der Zivilprozeßordnung trägt zur einheitlichen 
Rechtsanwendung in Beschwerdefragen nur unzu-
reichend bei und eröffnet eine überflüssige dritte 
Tatsacheninstanz. 

Nach § 568 Abs. 2 ZPO ist gegen die Entscheidung 
des Beschwerdegerichts, soweit nicht in ihr ein 
neuer selbständiger Beschwerdegrund enthalten 
ist, eine weitere Beschwerde nicht zulässig. Danach 
ist die weitere Beschwerde nur zulässig, wenn und 
soweit die zweite Instanz anders als die erste ent-
schieden hat (sogenanntes Difformitätsprinzip), 
weil dann die dritte Instanz über die sich widerspre-
chenden Entscheidungen der Untergerichte das 
letzte Wort sprechen soll. Wenn dagegen die beiden 
Vorinstanzen übereinstimmend entschieden haben, 
so besteht nach der geltenden Regelung kein hin-
reichender Anlaß zur Eröffnung einer dritten In-
stanz. 

Die von der Difformität der Vorentscheidungen ab-
hängige weitere Beschwerde erfüllt ihre Aufgabe, 
die Rechtsanwendung in Beschwerdesachen über-
sichtlich und einheitlich zu gestalten, nur ungenü-
gend. Die Prüfung, ob ein neuer selbständiger Be-
schwerdegrund vorliegt, ist häufig schwierig und im 
Ergebnis unsicher. Ein erheblicher Teil der weite-
ren Beschwerden führt nicht zu einer Entscheidung 
in der Sache, sondern muß wegen fehlender Diffor-
mität verworfen werden. 

Die über die weitere Beschwerde eröffnete dritte 
Tatsacheninstanz (vgl. § 570 ZPO) in Nebenstreitig-
keiten ist entbehrlich. In Erkenntnisverfahren aller 
Gerichtszweige und Verfahrensarten stehen für die 
Hauptsache allenfalls zwei Tatsacheninstanzen zur 
Verfügung. Ein weiteres Rechtsmittel dient nur 
noch der Rechtskontrolle. 

Deswegen wird vorgeschlagen, die weitere Be-
schwerde in eine Rechtsbeschwerde umzuwandeln, 
die bei grundsätzlicher Bedeutung der Sache vom 
Landgericht als Beschwerdegericht zuzulassen und 
vom Oberlandesgericht zu bescheiden ist. Für eine 
weitere Beschwerde als Rechtsbeschwerde gibt es 
bereits Vorbilder (vgl. § 27 FGG, § 78 GBO, § 24 
LwVG, §§ 92 ff., 96 a ArbGG, § 73 GWB, § 10 Abs. 3 
BRAGO, § 156 Abs. 2 KostO). Die vorgesehene Aus-
gestaltung des Rechtsmittels gleicht den Beschwer-
deweg dem Rechtszug der Hauptsache an und erüb-
rigt die schwierige Prüfung einer Difformität der 
Vorentscheidungen. Das Zulassungserfordernis ist 
ein notwendiges Korrektiv. Die Einführung einer 
weiteren Beschwerde als Rechtsbeschwerde ohne 
Zulassungserfordernis hätte eine Mehrbelastung 
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der Oberlandesgerichte zur Folge. Im Beschwerde-
recht genügt es, daß nur die grundsätzlich bedeutsa-
men Streitfragen obergerichtlich geklärt werden. 
Schließlich führt eine zulässige Rechtsbeschwerde 
zu einer Entscheidung in der Sache, so daß die ein-
heitliche Rechtsanwendung in Beschwerdefragen 
stärker gefördert wird als bisher. Eine Einschaltung 
des Bundesgerichtshofs in Beschwerdesachen 
kommt wegen der besonderen Arbeitsbelastung 
dieses Gerichts nicht in Betracht. 

Die als Rechtsbeschwerde ausgestaltete weitere Be-
schwerde soll nur noch statthaft sein gegen Ent-
scheidungen der Landgerichte, soweit es sich nicht 
um Kostenentscheidungen im Sinne des § 568 Abs. 3 
ZPO handelt, 

in Zwangsvollstreckungssachen — einschließ-
lich der Sachen des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) 
— (§ 793 Abs. 2 ZPO in der Fassung des Ent-
wurfs), 

— im Konkursverfahren (§ 73 Abs. 3 KO in der Fas-
sung des Entwurfs), 

— im Verfahren nach der Seerechtlichen Vertei-
lungsordnung (§ 3 Abs. 2 Satz 3 in der Fassung 
des Entwurfs) und 

— im Verfahren über die Anordnung der Ersatz-
zwangshaft nach der Abgabenordnung (§ 334 
Abs. 2 Satz 4 AO in der Fassung des Entwurfs). 

In diesen Fällen soll die kontrollierende und verein-
heitlichende Rechtsprechung der Oberlandesge-
richte gesichert bleiben. 

3. Regelung der Anschlußbeschwerde 

Der neue § 577 a beantwortet im Interesse der 
Rechtssicherheit die Streitfrage, ob nach geltendem 
Recht eine Anschlußbeschwerde zulässig ist (vgl. 
zum Meinungsstand den Entwurf 1970, S. 34, sowie 
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, a. a. O., 
§ 577 Anm. 1 B). Er folgt der Empfehlung der Kom-
mission für das Zivilprozeßrecht (Bericht, S. 175, 
260) sowie der im Entwurf 1970 vorgeschlagenen 
Regelung. Danach soll die Anschlußbeschwerde — 
in  entsprechender Anwendung der §§ 521 ff. ZPO 
auch in der Form der unselbständigen Anschlie-
ßung — in den Fällen der sofortigen Beschwerde 
statthaft sein. Ein Anschlußrechtsmittel soll die 
Partei, die sich mit der Entscheidung zunächst ab-
finden wollte, instandsetzen, dem Gegner mit 
gleichen Waffen entgegenzutreten, wenn dieser die 
Entscheidung angefochten hat. Wenn der Streit 
nach Einlegung eines Rechtsmittels ohnehin in der 
höheren Instanz fortgesetzt wird, kann dem Rechts-
mittelgegner nicht zugemutet werden, sich aus 
Gründen der Rechtssicherheit mit der erstinstanzli-
chen Entscheidung abzufinden. In dieser Lage ver-
langt vielmehr der Grundsatz der Waffengleichheit, 
auch dem Rechtsmittelgegner zu gestatten, noch 
für sein Recht einzutreten. Diese Überlegungen gel-
ten uneingeschränkt auch für die Beschwerde. Die 
Zulassung der Anschlußbeschwerde kann überdies 
zu einer rascheren Wiederherstellung. des Rechts-

friedens führen, weil eine vorsorgliche Einlegung 
der Beschwerde für den Fall, daß der Gegner die 
Entscheidung anficht, unnötig ist. 

IV. Abschaffung der Gerichtsferien 

Für die Einführung der Gerichtsferien waren zwei 
Gesichtspunkte maßgebend. In den Motiven zum 
Gerichtsverfassungsgesetz wurde dazu ausgeführt: 
„Sie sollen die Beurlaubung der gerichtlichen Be-
amten erleichtern und sie sollen die Privatperso-
nen, welche als Handelsrichter, Zeugen oder Sach-
verständige zum Gerichtsdienst herangezogen wer-
den können, in der Erntezeit, in welcher der Ge-
richtsdienst für einen wesentlichen Theil der Bevöl-
kerung mit großen Nachtheilen verbunden sein 
kann, vor diesen Nachtheilen möglichst bewahren." 
(Vgl. Hahn, Die gesamten Materialien zu dem Ge-
richtsverfassungsgesetz, 2. Auflage, S. 182). 

Diese Gesichtspunkte mögen bei Schaffung des Ge-
richtsverfassungsgesetzes vor mehr als hundert 
Jahren, als Deutschland noch überwiegend Agrar-
land war, ihre Berechtigung gehabt haben. Ihnen 
kann jedoch heute keine ausschlaggebende Bedeu-
tung mehr zukommen. 

Die Einrichtung der Gerichtsferien war stets um-
stritten. Das Gesetz vom 7. März 1935 (RGBl. I 
S. 352) schaffte die Gerichtsferien ersatzlos ab. Der 
von der Bundesregierung eingebrachte Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Wiederherstellung der Rechtsein-
heit auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung, der 
bürgerlichen Rechtspflege, des Strafverfahrens und 
des Kostenrechts (Drucksache I/530) wollte es bei 
diesem Rechtszustand belassen. Auf Veranlassung 
des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages 
wurden die Gerichtsferien jedoch mit dem Gesetz 
vom 12. September 1950 (BGBl. I S. 455, 505) wieder 
eingeführt. 

Die Forderung nach einer Beseitigung der Gerichts-
ferien wurde schon bald erneut gestellt (vgl. Müller, 
Gerichtsferien — Ein baldigst abzuschaffender 
Zopf, DRiZ 1954, 69 f.) und in der Folgezeit immer 
wieder erhoben (vgl. Bericht der Kommission zur 
Vorbereitung einer Reform der Zivilgerichtsbârkeit, 
herausgegeben vom Bundesjustizministerium, 1961, 
S. 231 ff.; Schultz, Gerichtsferien, MDR 1979, 547 f.; 
Kissel, Gerichtsverfassungsgesetz, 1981, § 199 
Rdnr. 2 m. w. N.; Krause, Das Ende der Gerichtsfe-
rien, ZRP 1984, 174ff.). Andererseits wurde gefor-
dert, den Kreis der Feriensachen zu erweitern, die 
Gerichtsferien an die flexiblen Schulferien anzu-
passen oder eine bundeseinheitliche zeitliche Ver-
schiebung vorzunehmen (Bericht der Kommission 
für Gerichtsverfassungsrecht und Rechtspfleger

-

recht, herausgegeben vom Bundesministerium der 
Justiz, 1975, S. 171 ff.; Bericht der Kommission für 
das Zivilprozeßrecht, herausgegeben vom Bundes-
ministerium der Justiz, 1977, S. 79 ff.). 

Eine auf die Abschaffung der Gerichtsferien zie-
lende Initiative des Bundesrates bei den Beratun-
gen über das Gesetz zur Änderung zwangsvollstrek-
kungsrechtlicher Vorschriften (Drucksache 8/2287) 
blieb ohne Erfolg. 

 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/3054 

Befürworter der Gerichtsferien machen in erster 
Linie geltend, daß in der etwas ruhigeren Ferienzeit 
andere Verfahren aufgearbeitet werden können 
und daß bei Abschaffung der Gerichtsferien in den 
Sommermonaten mit einer großen Zahl von An-
trägen auf Terminsverlegung gerechnet werden 
müsse. 

Den begrenzten Vorteilen der Gerichtsferien stehen 
jedoch erhebliche Nachteile gegenüber, die für ihre 
Beseitigung sprechen. 

Das ursprüngliche Anliegen der Gerichtsferien, ins-
besondere die in der Landwirtschaft tätigen Perso-
nen „in der Erntezeit" vor Nachteilen zu bewahren, 
hat wegen der Entwicklung vom Agrar- zum Indu-
striestaat heute keine nennenswerte Bedeutung 
mehr. Auch die Urlaubszeit macht die Beibehaltung 
der Gerichtsferien nicht nötig. Schon seit geraumer 
Zeit stimmen die Schulferien wegen ihrer Auffäche-
rung auf einen längeren Zeitraum nur teilweise mit 
den Gerichtsferien überein. Hinzu kommt, daß 
große Teile der Bevökerung für den Urlaub zuneh-
mend auch andere Jahreszeiten als nur den Som-
mer wählen. 

Gerichtsferien gibt es nur in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit. Die übrigen Zweige der Gerichtsbar-
keit sind stets ohne diese Regelung ausgekommen. 
Aber selbst in der ordentlichen Gerichtsbarkeit gel-
ten die Gerichtsferien nur für Teilbereiche. So sind 
alle Strafsachen kraft Gesetzes Feriensachen (vgl. 
§ 200 Abs. 2 Nr. 1 GVG). Auch auf das gerichtliche 
Verfahren in Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit sind die Gerichtsferien grundsätzlich 
ohne Einfluß (vgl. § 10 FGG). Innerhalb der streiti-
gen Zivilgerichtsbarkeit gibt es wiederum einen 
Ausnahmekatalog (vgl. § 200 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 GVG), 
der nach und nach erweitert worden ist, um die 
Bearbeitung von Streitsachen auch während der 
Gerichtsferien zu ermöglichen. 

Die Aufhebung der §§ 199 ff. GVG würde zu einer 
gleichmäßigen Verteilung der Verfahren auf den 
Gesamtzeitraum eines Jahres beitragen. Ein Abbau 
der festzustellenden Arbeitsbelastung vor und nach 
den Gerichtsferien ist aber notwendig, um die Per-
sonal-, Raum- und Terminkapazitäten besser aus-
schöpfen zu können. Dies würde insgesamt die Ge-
richte entlasten und die Verfahren beschleunigen. 

Die Beseitigung der Gerichtsferien würde vor allem 
auch die Verfahren vereinfachen. Die Frage, ob in 
den Gerichtsferien eine Frist läuft, wird häufig 
nicht richtig erkannt. Nicht selten werden auch die 
Fristen, die durch die Gerichtsferien gehemmt wer-
den (§ 223 Abs. 1 ZPO), falsch berechnet. Dies führt 
zu Unsicherheiten und vielfach zu Nachteilen für 
die rechtsuchende Partei, die vermieden werden 
können und sollen. 

Gerade in der anwaltlichen Praxis führen die Ge-
richtsferien häufig zu Problemen. Bei ungenügen-
der Beachtung der Vorschriften über die Gerichts-
ferien, etwa bei der Frage, ob es sich im Einzelfall 
um eine Feriensache handelt oder nicht, oder bei 
der Berechnung von Fristen, insbesondere der Fri-
sten für Rechtsmittelbegründungen, können einer 

Partei schwerwiegende Nachteile entstehen, die Re-
greßansprüche gegen den Rechtsanwalt zur Folge 
haben. 

Bei den Gerichten müssen oft besondere Ferien-
kammern oder Feriensenate gebildet werden (§ 201 
GVG). Bei Anwendung des Katalogs der Feriensa-
chen (vgl. § 200 Abs. 2, § 202 GVG) entstehen nicht 
selten zusätzliche Entscheidungsprobleme, die eine 
umfangreiche Rechtsprechung ausgelöst haben und 
die Gerichte nicht unerheblich belasten (vgl. die 
zahlreichen Nachweise bei Kissel, a. a. O., § 200 
Rdnr. 15 ff. und § 202 Rdnr. 2 ff.). 

Die Abschaffung der Gerichtsferien wird daher ins-
gesamt zu einer Entlastung der Gerichte und einem 
für alle Beteiligten übersichtlicheren Verfahrens-
gang beitragen. 

Schwierigkeiten während der Ferienzeit werden da-
durch nicht entstehen. Es ist nicht zu befürchten, 
daß die Gerichte nach Abschaffung der Gerichtsfe-
rien nunmehr gerade während der Ferienzeit be-
sonders viele Termine anberaumen werden. Es darf 
vielmehr erwartet werden, daß die Gerichte von 
sich aus bei der Festlegung von Terminen auf die 
Ferienzeit besondere Rücksicht nehmen und auch 
rechtzeitigen und begründeten Anträgen der 
Rechtsanwälte und Parteien auf Terminsänderung 
Rechnung tragen werden. 

V. Prozeßkostenhilfe 

Einen weiteren Schwerpunkt des Entwurfs bilden 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Prozeßkostenhilfe

-

rechts. 

1. Stärkere Betonung der Darlegungs- und Be-
weislast des Antragstellers im Prozeßkostenhil-
feverfahren 

In der Praxis wird beklagt, daß Antragsteller im 
Prozeßkostenhilfeverfahren der Verpflichtung nach 
§ 117 Abs. 2 ZPO, ihre persönlichen und wirtschaftli

-

chen Verhältnisse darzulegen und zu belegen und 
auf ausdrückliches Verlangen , des Gerichts nach 
§ 118 Abs. 2 Satz 1 ZPO glaubhaft zu machen, viel-
fach nicht oder nur ungenügend nachkommen. Die 
unzulängliche Mitwirkung des Antragstellers bela-
stet die Gerichte mit Mehrarbeit, da wiederholte 
Rückfragen zur vollständigen Aufklärung der tat-
sächlichen Verhältnisse notwendig werden. Auch 
läßt sich in gewissem Umfang eine finanzielle 
Mehrbelastung nicht ausschließen, da nach vorlie

-

genden Berichten davon ausgegangen werden muß, 
daß die Gerichte in Zweifelsfällen dazu neigen, die 
Höhe der zumutbaren Eigenbeteiligung an den Ko-
sten nach § 120 Abs. 1 ZPO zugunsten der Partei 
festzusetzen. Eine deutlichere Betonung der Darle-
gungs- und Beweislast des Antragstellers und die 
Befugnis, bei einer Verletzung dieser Pflicht die 
Höhe des maßgebenden Einkommens oder Vermö-
gens zu Lasten des Antragstellers zu schätzen 
(§ 118 Abs. 2 Satz 4 ZPO in der Fassung des Ent-
wurfs), sollen es den Gerichten ermöglichen, das 
Bewilligungsverfahren zu straffen. Zugleich ist die 
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Regelung geeignet, der zunehmenden Belastung 
der Justizhaushalte durch die Prozeßkostenhilfe 
entgegenzuwirken. 

2. Änderung der Prozeßkostenhilfe bei wesentli-
cher Änderung der für die Bewilligung maßge-
benden persönlichen oder wirtschaftlichen Ver-
hältnisse 

Zu einer Einsparung im Bereich der Prozeßkosten-
hilfe soll die in Artikel 1 Nr. 6 des Entwurfs vorgese-
hene Ergänzung des § 120 ZPO beitragen, die es 
dem Gericht insbesondere ermöglicht, die Partei bei 
einer nachträglichen wesentlichen Verbesserung 
der für die Bewilligung maßgebenden persönlichen 
oder wirtschaftlichen Verhältnisse angemessen an 
den Kosten zu beteiligen. In der Praxis wird das 
Fehlen einer solchen Regelung vor allem in den 
Fällen als unbefriedigend empfunden, in denen das 
Gericht während des Verfahrens Kenntnis davon 
erhält, daß sich die für die Bewilligung maßgeben-
den Verhältnisse verbessert haben (Beispiele: Been-
digung einer Arbeitslosigkeit, die ursprünglich zur 
Bewilligung der Prozeßkostenhilfe ohne Kostenbe-
teiligung geführt hatte, Wegfall einer Unterhalts-
pflicht). Die neue Vorschrift (§ 120 Abs. 4 ZPO in der 
Fassung des Entwurfs) knüpft an eine Regelung an, 
die schon im Regierungsentwurf des Gesetzes über 
die Prozeßkostenhilfe (vgl. Drucksache 8/3068, S. 7 
— § 121 —) enthalten war. Sie sieht jedoch, anders 
als diese, keine allgemeine Anzeigepflicht der Par-
tei zur Mitteilung von Veränderungen der persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern 
nur eine eingeschränkte Erklärungspflicht auf Ver-
langen des Gerichts vor. Um zu vermeiden, daß 
während des Prozesses die Höhe der Monatsrate 
ständig überwacht und bei jeder geringfügigen Er-
höhung des Einkommens überprüft werden muß, 
soll die Änderungsmöglichkeit darüber hinaus nur 
bei einer „wesentlichen" Änderung der Verhältnisse 
eingreifen. Damit dürften nicht mehr die Bedenken 
bestehen, die seinerzeit den Rechtsausschuß des 
Deutschen Bundestages bewogen haben, die in dem 
Regierungsentwurf des . Gesetzes über die Prozeß-
kostenhilfe vorgesehene Regelung über die Ände-
rung der Prozeßkostenhilfe abzulehnen (vgl. dazu 
Drucksache 8/3694, S. 17 f.). 

Mit der neuen Vorschrift wird zugleich die im Ge-
setz bisher nicht ausdrücklich geregelte Änderung 
der Prozeßkostenhilfe zugunsten der Partei auf 
eine sichere gesetzliche Grundlage gestellt: Der An-
derungsantrag der Partei kann bei einer nachträgli-
chen Verschlechterung der Verhältnisse nicht mehr 
als ein Antrag auf Neubewilligung der Prozeßko-
stenhilfe angesehen werden. Da nach herrschender 
Auffassung (BGH, NJW 1982, S. 446) nach Abschluß 
der Instanz ein Antrag auf Bewilligung der Prozeß-
kostenhilfe unzulässig ist, haben sich einzelne Ge-
richte auf den Standpunkt gestellt, daß keine ge-
richtliche Zuständigkeit, sondern eine Verwaltungs-
zuständigkeit gegeben sei (vgl. HansOLG Hamburg, 
MDR 1983, S. 234). Für diese Auffassung ist nach 
der vorgesehenen Regelung (§ 120 Abs. 4 ZPO in der 
Fassung des Entwurfs) kein Raum mehr. Nach § 120 
Abs. 1, § 122 Abs. 1, § 127 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist die 

Bestimmung der Zahlungen, die die Partei zu den 
Kosten ihrer Prozeßführung beizutragen hat, allein 
dem Gericht vorbehalten und einer Einflußnahme 
der Justizverwaltung entzogen. Diese Wirkung der 
bewilligten Prozeßkostenhilfe besteht, solange die 
Bewilligung nicht aufgehoben wird (§ 124 ZPO), 
auch nach rechtskräftigem Abschluß des Verfah-
rens fort (vgl. OLG Schleswig, AnwBl. 1982, S. 492). 
Zuständig ist nach § 127 Abs. 1 Satz 2 ZPO das Ge-
richt des Rechtszuges, in dem der Prozeß anhängig 
ist, nach Beendigung der Rechtsmittelinstanz das 
Gericht des ersten Rechtszuges. 

3. Stärkere Beteiligung des Rechtspflegers am Ver-
fahren über die Prozeßkostenhilfe 

Das Gesetz über die Prozeßkostenhilfe vom 13. Juni 
1980 (BGBl. I S. 677) hat das Armenrechtszeugnis 
nach § 118 Abs. 2 ZPO a. F., das von den Gemeinden 
oder Sozialämtern auszustellen war, abgeschafft. 
Seit dem 1. Januar 1981 hat das Gericht bei der Ent-
scheidung über einen Antrag auf Prozeßkostenhilfe 
das maßgebliche Einkommen und Vermögen des 
Antragstellers selbst zu ermitteln sowie zu ent-
scheiden, ob die subjektiven Voraussetzungen für 
die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe vorliegen 
und ob und gegebenenfalls welche Monatsraten aus 
dem Einkommen oder Beträge aus dem Vermögen 
des Antragstellers zu zahlen sind (§§ 115, 116, 120 
ZPO). Diese Aufgabe belastet den Richter. 

Anstelle des Richters kann der Rechtspfleger das 
Einkommen und Vermögen des Antragstellers ge-
mäß den gesetzlichen Bestimmungen ermitteln und 
zur Deckung der Verfahrenskosten heranziehen. 
Bereits nach geltendem Recht sind dem Rechtspfle-
ger im Verfahren über die Prozeßkostenhilfe be-
stimmte Geschäfte übertragen, die eine Beurteilung 
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Antragstellers erfordern. Der Rechtspfleger hat 
die in § 118 Abs. 2 ZPO bezeichneten Ermittlungen 
über das Einkommen und Vermögen der Partei 
durchzuführen, wenn der Vorsitzende ihn damit be-
auftragt (§ 20 Nr. 4 Buchstabe a RPf1G). Außerdem 
hat er den Zeitpunkt für die vorläufige Einstellung 
und eine Wiederaufnahme der Zahlungen nach 
§ 120 Abs. 3 ZPO zu bestimmen (§ 20 Nr. 4 Buch-
stabe b RPf1G). Er kann weiter die Bewilligung der 
Prozeßkostenhilfe in den Fällen des § 124 Nr. 2, 3 
und 4 ZPO aufheben (§ 20 Nr. 4 Buchstabe c RPf1G). 
Ferner ist er am Verfahren über die Bewilligung 
der Prozeßkostenhilfe für Zwangsvollstreckungen 
beteiligt (§ 20 Nr. 5 RPf1G). Schließlich entscheidet 
der Rechtspfleger nach §§ 1, 4 ff. des Beratungshilfe-
gesetzes vom 18. Juni 1980 (BGBl. I 689) über einen 
Antrag auf außergerichtliche Beratungshilfe (§ 24 a 
RPf1G). 

Der Entwurf sieht eine stärkere Beteiligung des 
Rechtspflegers und zugleich eine klarere Auf gaben-
verteilung zwischen Richter und Rechtspfleger im 
Verfahren über die Prozeßkostenhilfe vor. 

Nach § 20 Nr. 4 und 4 a RPf1G in der Fassung des 
Artikels 3 Nr. 2 und 3 des Entwurfs soll die Aufga-
benverteilung mit dem Ziel neugeordnet werden, 
daß die dem Gericht in dem Verfahren zugewiese- 
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nen Aufgaben so weit wie möglich vom Rechtspfle-
ger wahrgenommen werden können. Dabei soll sich 
der Richter im wesentlichen auf die Beurteilung der 
objektiven Voraussetzungen der Prozeßkostenhilfe, 
insbesondere also auf die Prüfung konzentrieren 
können, ob die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Er-
folg bietet und nicht mutwillig erscheint (§ 114 
ZPO). Der Rechtspfleger soll im Regelfall prüfen 
und entscheiden, ob die subjektiven Voraussetzun-
gen vorliegen und ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang das Einkommen und Vermögen des 
Antragstellers zur Deckung der Kosten heranzuzie-
hen sind. 

Nach dem Vorschlag des Entwurfs (§ 20 Nr. 4 a 
RPf1G in der Fassung des Artikels 3 Nr. 3) soll dem 
Rechtspfleger unter bestimmten Voraussetzungen 
die abschließende Entscheidung über die Bewilli-
gung der Prozeßkostenhilfe — einschließlich der 
Beiordnung eines zur Vertretung der Partei berei-
ten Rechtsanwalts — übertragen werden. 

4. Vereinfachung der Bewilligung in Ehesachen 

Der Entwurf sieht in Artikel 1 Nr. 35, 36, Artikel 6 
Nr. 4 Buchstabe a, b Änderungen der §§ 609, 624 
Abs. 2 ZPO sowie der §§ 23, 122 Abs. 3 BRAGO vor, 
durch die das Verfahren über die Bewilligung der 
Prozeßkostenhilfe in Ehesachen vereinfacht und 
die gütliche Folgenregelung gefördert wird. Künftig 
soll sich die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe, wie 
es im Prinzip in § 122 Abs. 3 Satz 1 BRAGO heute 
bereits vorgezeichnet ist, allgemein auf einen Ver-
gleich oder eine Einigung der Ehegatten erstrecken, 
die Folgeregelungen im Sinne des § 621 Abs. 1 ZPO 
zum Gegenstand haben (§ 609 Abs. 2 ZPO in der 
Fassung des Entwurfs). Die bisherige Sonderrege-
lung in § 624 Abs. 2 ZPO, nach der sich die Prozeß-
kostenhilfe für eine Scheidungssache auf Folgesa-
chen erstreckt, soweit diese nicht von der Bewilli-
gung ausgenommen werden, soll auf die von Amts 
wegen zu regelnden Folgesachen (elterliche Sorge, 
Versorgungsausgleich) beschränkt werden. Dies 
führt zu einer Vereinfachung des Prozeßkostenhil-
feverfahrens für eine Scheidungssache, weil die 
Prüfung der Erfolgsaussicht für die nicht mehr in 
§ 624 Abs. 2 ZPO erfaßten Folgesachen entfällt. 

Für den Hauptanwendungsbereich der Prozeßko-
stenhilfe, die Scheidungssachen, verlagert sich da-
nach im Bewilligungsverfahren der Schwerpunkt 
der Prüfung auf die subjektiven Voraussetzungen, 
die nach dem vorstehend unter 3. erläuterten Vor-
schlag so weit wie möglich vom Rechtspfleger 
wahrgenommen werden soll. 

VI. 

Die sonstigen vorgeschlagenen Gesetzesänderun-
gen, die zur Entlastung der Gerichte und Beschleu-
nigung der Verfahren beitragen können, betreffen, 
soweit es sich nicht um Folgeänderungen handelt, 
im wesentlichen 

— die gerichtliche Befugnis, über die Kosten eines 
in der Hauptsache für erledigt erklärten Rechts-
streits ohne mündliche Verhandlung zu ent-
scheiden (§ 91 a Abs. 1 ZPO in der Fassung des 
Artikels 1 Nr. 2 Buchstabe b des Entwurfs), 

— die gerichtliche Befugnis, ein Beschwerdever-
fahren über die Kostenhöhe bis zur Rechtskraft 
der Kostengrundentscheidung_ auszusetzen 
(§ 104 Abs. 4 ZPO in der Fassung des Artikels 1 
Nr. 3 Buchstabe c des Entwurfs), 

— die Erhöhung der Wertgrenze für ein schriftli-
ches Verfahren gemäß § 128 Abs. 3 ZPO von 500 
DM auf 700 DM (Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe a des 
Entwurfs), 

— die vereinfachte Vorbereitung der Entscheidung 
gemäß § 348 ZPO, ob der Rechtsstreit durch die 
Zivilkammer oder eines ihrer Mitglieder als Ein-
zelrichter erledigt werden soll (§ 275 Abs. 1 
Satz 2, § 277 Abs. 1 Satz 2 ZPO in der Fassung 
des Artikels 1 Nr. 15 und 17 des Entwurfs), 

die vereinfachte Zustellung von Versäumnis-
und Anerkenntnisurteilen nach § 307 Abs. 2, 
§ 331 Abs. 3 ZPO sowie von Vollstreckungsbe-
scheiden im Ausland (§ 276 Abs. 1 Satz 3 ZPO in 
der Fassung des Artikels 1 Nr. 16 des Entwurfs; 
vgl. ferner die Änderungen in Ausführungsge-
setzen zu internationalen Verträgen nach Arti-
kel 5 des Entwurfs), 

— die vereinfachte Verfahrensabwicklung nach 
Zurücknahme eines Rechtsmittels (§ 515 Abs. 3 
Satz 2 ZPO in der Fassung des Artikels 1 Nr. 28 
des Entwurfs), 

— Vereinfachungen bei der Überleitung vom 
Mahnverfahren ins Streitverfahren (§ 697 Abs. 2, 
3, § 700 Abs. 3 Satz 2 ZPO in der Fassung des 
Artikels 1 Nr. 41 und 42 des Entwurfs), insbeson-
dere durch Zulassung eines schriftlichen Ver-
säumnisurteils nach Widerspruch gegen den 
Mahnbescheid (§ 697 Abs. 3 Satz 3 ZPO in der 
Fassung des Artikels 1 Nr. 41 Buchstabe b des 
Entwurfs), 

— die gerichtliche Befugnis, im einstweiligen Ver-
fügungsverfahren ohne mündliche Verhandlung 
zu entscheiden, wenn der Antrag zurückzuwei-
sen ist (§ 937 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 1 
Nr. 52 des Entwurfs). 

C. Gesetzgebungszuständigkeit 

Die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes ergibt 
sich aus Artikel 74 Nr. 1 in Verbindung mit Arti-
kel 72 des Grundgesetzes. Die Zustimmung des 
Bundesrates zu dem im Entwurf vorgelegten Gesetz 
ist nicht erforderlich. 

D. Auswirkungen des Gesetzes 

Das Gesetz hat auf den Bundeshaushalt — abgese-
hen von geringfügigen Mehreinnahmen, die sich 
aus der in Artikel 1 Nr. 6 (§ 120 Abs. 4 ZPO), Arti- 
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kel 7 Nr. 5 Buchstabe b (§ 136 PatG) vorgesehenen 
Änderung des Prozeßkostenhilferechts und der in 
Artikel 6 Nr. 1 Buchstabe a vorgesehenen Strei-
chung der Nummer 1032 im Kostenverzeichnis des 
Gerichtskostengesetzes ergeben können — keinen 
Einfluß. Der Bundeshaushalt wird nicht mit Mehr-
ausgaben belastet. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wirken sich im 
wesentlichen in Verfahren vor Gerichten der Län-
der aus. Sie sind auf Verfahrensvereinfachungen 
ausgerichtet und nicht mit Mehrausgaben verbun-
den. Sie müssen sich danach grundsätzlich kosten-
mindernd auswirken. Ihre Auswirkungen sollten 
insgesamt aber nicht überschätzt werden. Zwar 
wird das Gesetz zur Entlastung beitragen. Jedoch 
wird diese sich angesichts der starken Zunahme 
der Prozesse (vgl. dazu oben unter A 1) und der dar-
aus resultierenden Mehrausgaben in den Justiz-
haushalten der Länder nicht unmittelbar in Einspa-
rungen, sondern lediglich in einem Minderbedarf 
bei zunehmenden Ausgaben niederschlagen. Den 
Mehreinnahmen, die im Bereich der Prozeßkosten-
hilfe in den Fällen zu erwarten sind, in denen sich 
die maßgebenden persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Partei wesentlich verbessert 
haben (§ 120 Abs. 4 i. d. F. des Artikels 1 Nr. 6 des 
Entwurfs), steht ein erhöhter Bearbeitungsaufwand 
gegenüber, der mit der Abwicklung dieser Fälle ver-
bunden ist. Eine Bezifferung der zu erwartenden 
Einsparungen ist nicht möglich. Das für eine Schät-
zung erforderliche Zahlenmaterial ließe sich nur 
durch Untersuchungen gewinnen, die mit einem un-
verhältnismäßig hohen Aufwand an Kosten und 
Zeit verbunden wären. 

Auf die Haushalte der Gemeinden hat das Gesetz 
keinen Einfluß. 

Das Preisniveau und die allgemeine wirtschaftliche 
Entwicklung werden durch das Gesetz nicht be-
rührt. Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu 
erwarten. 

Zweiter Teil — Die einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 — Änderung der Zivilprozeßordnung 

Zu Nummer 1 (§ 78 c ZPO) 

Die Streichung der Sätze 3 und 4 in Absatz 3 ergibt 
sich aus der vorgeschlagenen Anpassung des Be-
schwerdeweges an den Rechtszug der Hauptsache 
nach § 567 Abs. 3, 4, § 568 Abs. 2 ZPO in der Fassung 
des Entwurfs. Dazu wird auf den Ersten Teil der 
Begründung (unter B III 2) verwiesen. 

Zu Nummer 2 (§ 91 a ZPO) 

Die Entscheidung nach § 91 a über die Kosten eines 
in der Hauptsache erledigten Rechtsstreits soll ver-
einfacht und beschleunigt werden. 

Gegenwärtig können die Parteien, wenn es sich 
nicht um den Ausnahmefall eines schriftlichen Ver-
fahrens (§ 128 Abs. 2, 3 ZPO) handelt, die Erledigung 

des Rechtsstreits in der Hauptsache nach herr-
schender Rechtsmeinung nur in mündlicher Ver-
handlung erklären. In den Fällen, in denen eine 
mündliche Verhandlung zur Vorbereitung der ver-
bliebenen Entscheidung über die Prozeßkosten 
nicht erforderlich ist, belastet eine Verhandlung die 
Parteien und das Gericht unnötig und verzögert den 
Verfahrensabschluß. Das soll vermieden werden, in-
dem schriftliche Erklärungen der Parteien zugelas-
sen werden und das Gericht von einer mündlichen 
Verhandlung absehen kann. Der Rechtsschutz wird 
nicht beeinträchtigt. Eine Partei kann die mündli-
che Verhandlung über die Verteilung der Prozeßko-
sten erzwingen, indem sie eine Erledigungserklä-
rung erst in einem solchen Termin abgibt. 

Die vorgeschlagene Änderung des Absatzes 1 Satz 1 
sieht vor, daß die Parteien die Erklärungen, die 
Hauptsache sei erledigt, schriftlich abgeben kön-
nen. Sie erfaßt auch den Fall, daß eine Partei die 
Erledigung in einem Verhandlungstermin und die 
andere Partei sie schriftlich erklärt. 

Nach Absatz 1 Satz 2 soll das Gericht über die Ver-
teilung der Prozeßkosten ohne mündliche Verhand-
lung entscheiden können. 

Die vorgesehene Änderung des Absatzes 2 Satz 1 
stellt klar, daß gegen einen Beschluß nach Absatz 1 
die sofortige Beschwerde statthaft ist. Die jetzige 
Gesetzesfassung, wonach dieses Rechtsmittel „ge-
gen die Entscheidung" stattfindet, wird nicht über-
nommen. Zwar ergeht eine Kostenentscheidung 
nach Absatz 1 in der Regel durch Beschluß (vgl. 
§ 91 a Abs. 1 Satz 2 ZPO). In Ausnahmefällen kann 
sie jedoch auch in einem Urteil enthalten sein; dann 
kann ein anderes Rechtsmittel als die sofortige Be-
schwerde in Betracht kommen. 

Die Änderungen gelten auch für das arbeitsgericht-
liche Verfahren. 

Zu Nummer 3 (§ 104 ZPO) 

In § 104 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 wird der Wort-
laut bereinigt, da nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 des Rechts-
pflegergesetzes vom 5. November 1969 (BGBl. I 
S. 2065) für die Kostenfestsetzung nicht mehr der 
Urkundsbeamte der Geschäftsstelle, sondern der 
Rechtspfleger zuständig ist. Hierdurch wird die Zu-
ständigkeitsregelung als solche, auch soweit andere 
Gesetze das Kostenfestsetzungsverfahren durch 
Verweisung auf die Zivilprozeßordnung regeln, 
nicht berührt (vgl. § 9 Abs. 3 ArbGG, § 164 VwGO, 
§ 149 Abs. 1 FGO, § 197 Abs. 1 SGG, ferner § 30 Abs. 2 
Satz 2 EGGVG, § 464 b Satz 1 StPO, § 13 a Abs. 2 
FGG, § 16 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über das ge-
richtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen, § 35 
Abs. 1 VerschG, § 45 Abs. 2 LwVG, § 19 Abs. 2 Satz 2 
BRAGO, § 77 Satz 3 GWB sowie in Verbindung mit 
§ 23 Abs. 1 Nr. 12 RPflG § 80 Abs. 5, § 84 Abs. 2 Satz 2 
zweiter Halbsatz, § 109 Abs. 3, § 110 Abs. 3 Satz 2 
zweiter Halbsatz des Patentgesetzes). 

Die Anfügung des neuen Halbsatzes an den bisheri-
gen Absatz 3 Satz 4, mit dem klargestellt wird, daß 
die Entscheidung über die Aussetzung der Voll- 
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streckung unanfechtbar ist, wird durch die Neuord-
nung des Beschwerderechts (vgl. dazu den Ersten 
Teil der Begründung unter B III1) erforderlich. 
Eine Entscheidung im Sinne des neuen Halbsatzes 
kann auch die Ablehnung einer Aussetzung sein. 

Der bisherige Satz 5 in Absatz 3 wird wegen des 
Sachzusammenhangs in den neuen Absatz 4 als 
Satz 1 übernommen. Die beiden Sätze des neuen 
Absatzes 4 betreffen nunmehr die Beschwerde ge-
gen die Entscheidung des erstinstanzlichen Ge-
richts über die Erinnerung. Zur Abgrenzung von 
einer Zwischenentscheidung nach Absatz 3 Satz 4 
wird im neuen Absatz 4 Satz 1 klargestellt, daß er 
das Rechtsmittel gegen die Entscheidung über die 
Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluß 
betrifft. 

Nach dem neuen Absatz 4 Satz 2 soll das Rechtsmit-
telgericht nach sachgemäßem Ermessen das Be-
schwerdeverfahren gegen den Kostenfestsetzungs-
beschluß aussetzen können, um eine unnötige 
Mehrarbeit in den Fällen zu vermeiden, in denen 
die Kostengrundentscheidung nachträglich abgeän-
dert wird. 

Bei Abänderung der nicht rechtskräftigen Grund-
entscheidung über die Kosten werden die in einem 
Kostenfestsetzungsverfahren ergangenen Entschei-
dungen, auch wenn sie formell in Rechtskraft er-
wachsen sind, unwirksam, so daß der Arbeitsauf-
wand im Beschwerdeverfahren in solchen Fällen 
unnötig war. Im Regelfall werden die Prozeßkosten 
festgesetzt, auch wenn der zugrundeliegende Teil 
noch nicht Rechtskraft erlangt hat. Mit einer Erin-
nerung gegen den Festsetzungsbeschluß werden 
meistens nur einzelne Rechnungsposten beanstan-
det. Die schutzwerten Belange der Parteien bleiben 
weitgehend gewahrt, wenn vor Rechtskraft der Ko-
stengrundentscheidung die erste Instanz über die 
Erinnerung befindet. Die Entscheidung des Be-
schwerdegerichts kann regelmäßig bis zur Rechts-
kraft der Kostengrundentscheidung zurückgestellt 
werden. 

Wenn das Beschwerdegericht von seiner Ausset-
zungsbefugnis Gebrauch macht, bedeutet dies für 
die Parteien lediglich, daß sie sich vorübergehend 
mit dem erstinstanzlichen Erfolg oder Mißerfolg 
von Erinnerungen gegen den Kostenfestsetzungs-
beschluß zufrieden geben müssen und vorerst nur 
wegen der nach der erstinstanzlichen Entscheidung 
über die Erinnerung verbleibenden Erstattungsfor-
derung vollstrecken können. 

Eine Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur 
Rechtskraft der Kostengrundentscheidung kommt 
in Betracht, wenn die gesetzlichen Gerichtskosten 
und Anwaltsgebühren unstreitig sind und nur noch 
um einen Spitzenbetrag gestritten wird. In den Aus-
nahmefällen, in denen das Beschwerdegericht über 
hohe Kostenbeträge zu entscheiden hat, wird es von 
der Aussetzungsbefugnis nur selten Gebrauch ma-
chen. Das Beschwerdegericht kann auch eine Teil-
entscheidung treffen und im übrigen bis zur 
Rechtskraft der Kostengrundentscheidung ausset-
zen. 

Zu Nummer 4 (§ 107 ZPO) 

In § 107 Abs. 1 Satz 2 wird wie in § 104 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 3 Satz 1 ZPO (vgl. Artikel 1 Nr. 3 des Entwurfs) 
im Wortlaut der Vorschrift berücksichtigt, daß nach 
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 RPflG nicht mehr der Urkundsbe-
amte der Geschäftsstelle für die Abänderung zu-
ständig ist. 

In Absatz 3 wird die Verweisung auf § 104 ZPO ent-
sprechend der Änderung dieser Vorschrift (Arti-
kel 1 Nr. 3 des Entwurfs) berichtigt. 

Zu Nummer 5 (§ 118 ZPO) 

Nach der neuen Vorschrift in Absatz 2 Satz 4 soll 
das Gericht im Verfahren über die Prozeßkosten-
hilfe bei der Festsetzung der Monatsraten oder der 
aus dem Vermögen zu zahlenden Beträge (§ 120 
Abs. 1 ZPO) unter bestimmten Voraussetzungen die 
maßgebende Höhe des Vermögens schätzen kön-
nen, wenn der Antragsteller seine Verpflichtung, 
die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
darzulegen und glaubhaft zu machen, nicht mit der 
erforderlichen Sorgfalt erfüllt. Die Vorschrift wird 
dem Gericht die Entscheidung in den Fällen er-
leichtern, in denen der Antragsteller es unterläßt, 
dem Gericht die notwendigen Einzelheiten mitzu-
teilen, die für die Höhe der Monatsrate nach der 
Tabelle zu § 114 ZPO oder des aus dem Vermögen 
zu zahlenden Betrages bestimmend sind (Beispiel: 
Eine geltend gemachte besondere Belastung wird 
nicht ausreichend erläutert oder belegt). 

Die Anwendung der Vorschrift setzt voraus, daß das 
Gericht nach der Prüfung der Erklärung des An-
tragstellers über dessen persönliche und wirtschaft-
liche Verhältnisse zunächst eine Frist setzt und die 
Punkte, die noch der Aufklärung oder einer weite-
ren Glaubhaftmachung bedürfen, bezeichnet. Dabei 
kann es den Antragsteller auch auffordern mitzu-
teilen, bei welchen Stellen die erforderlichen Aus-
künfte von dem Gericht eingeholt werden können, 
falls der Antragsteller die Angaben oder Belege 
nicht selbst beibringen kann. Kommt der Antrag-
steller der Aufforderung innerhalb der Frist nicht 
oder nur unvollständig nach und kann sich das Ge-
richt infolgedessen über die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse keine ausreichende Ge-
wißheit verschaffen, so soll es zu Lasten des An-
tragstellers von einem entsprechend höheren Ein-
kommen oder Vermögen ausgehen und unter Um-
ständen, etwa nach § 115 Abs. 3 ZPO, auch die Vor-
aussetzungen für die Bewilligung der Prozeßko-
stenhilfe verneinen können (Beispiel: Das bei der 
Anwendung der Tabelle nach § 114 ZPO zugrunde 
zu legende Nettoeinkommen wird um die angegebe-
ne, ungenügend belegte besondere Belastung nach 
§ 115 Abs. 1 Satz 3 zweiter Halbsatz ZPO nicht ge-
kürzt; das Vierfache der danach zu zahlenden Mo-
natsrate übersteigt die voraussichtlich entstehen-
den Prozeßkosten). 

Die Verletzung der Mitwirkungspflicht des Antrag-
stellers und die dadurch notwendig werdende 
Schätzung sollen unter den genannten Vorausset-
zungen nicht zu Lasten der Staatskasse und damit 
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der Allgemeinheit gehen dürfen. Es kann erwartet 
werden, daß der Antragsteller wegen des Nachteils, 
der ihm damit droht, seiner Mitwirkungspflicht in 
weitergehendem Umfang nachkommt als bisher. 

Teilt der Antragsteller dem Gericht allerdings auf 
den erwähnten Hinweis in der Zwischenverfügung 
Stellen mit, von denen das Gericht die erforderli-
chen Auskünfte einholen kann, und befreit er diese 
Stellen von einer etwaigen Schweigepflicht, so muß 
sich das Gericht zunächst an diese Stellen wenden. 
Satz 4 ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet, damit 
das Gericht dem Antragsteller bei rechtzeitiger und 
ausreichender Entschuldigung Fristverlängerung 
gewähren und gegebenenfalls weitere Ermittlungen 
anstellen kann. 

Die Vorschrift des geltenden § 118 Abs. 2 Satz 4 ZPO 
soll entfallen. Sie ist entbehrlich, da sich die in ihr 
erwähnten Befugnisse des Gerichts bereits nach 
§ 118 Abs. 2 Satz 2 ZPO ergeben. 

Zu Nummer 6 (§ 120 ZPO) 

Der neue Absatz 4 regelt die Befugnis des Gerichts, 
seine Entscheidung über den vom Antragsteller zu 
leistenden Beitrag zu den Kosten der Prozeßfüh-
rung zu ändern, wenn sich die für die Prozeßkosten-
hilfe maßgebenden persönlichen oder wirtschaftli-
chen Verhältnisse wesentlich geändert haben. Auf 
die Ausführungen im Ersten Teil der Begründung 
unter B V 2 wird Bezug genommen. Satz 1 umfaßt 
sowohl die Fälle, in denen eine Zahlungsverpflich-
tung der Partei bei der Bewilligung ursprünglich 
nicht bestand und infolge der nachträglich verän-
derten Verhältnisse später entsteht oder umgekehrt 
ursprünglich bestand und nachträglich wegfällt, als 
auch diejenigen Fälle, in denen die Partei von An-
fang an Zahlungen zu leisten hat, die festgesetzten 
Beträge (insbesondere die Monatsrate) aber infolge 
der Verbesserung oder der Verschlechterung der 
Verhältnisse entweder zu erhöhen oder herabzuset-
zen sind. Eine rückwirkende Änderung ist frühe-
stens von dem Zeitpunkt an möglich, in dem sich 
die Verhältnisse verbessert oder verschlechtert ha-
ben. Bei der Frage, ob eine Änderung der für die 
Bewilligung maßgebenden persönlichen oder wirt-
schaftlichen Verhältnisse als „wesentlich" anzuse-
hen ist, kann sich eine unterschiedliche Beurteilung 
ergeben, je nachdem, ob eine Änderung zugunsten 
oder zuungunsten der Partei in Betracht kommt. So 
wird das Gericht diese Frage etwa dann verneinen 
können, wenn die entstandenen Kosten bei einer 
Fortzahlung der Raten in bisheriger Höhe ohnehin 
in wenigen Monaten beglichen sein werden und die 
Erhöhung der Monatsrate lediglich eine unbedeu-
tende Verkürzung des Zahlungszeitraums bewirken 
würde. In diesen und ähnlichen Fällen rechtfertigt 
der geringe Vorteil für die Staatskasse nicht den 
mit der Änderung der Ratenhöhe verbundenen Ver-
waltungsaufwand. Eine andere Beurteilung ist je-
doch im Falle einer nachträglichen Verschlechte-
rung der für die Bewilligung maßgebenden Verhält-
nisse geboten. Da die Partei nach § 114 ZPO nur zu 
Monatsraten nach Maßgabe der Prozeßkostenhilfe-
tabelle herangezogen werden darf, wird zu ihren 

Gunsten in diesem Fall eine „wesentliche" Ände-
rung stets schon dann zu bejahen sein, wenn nach 
der Tabelle eine Herabsetzung auf die nächst nied-
rigere Monatsrate in Betracht kommt. 

Soweit die neue Vorschrift die Frage aufwirft, wie 
ein Zeitraum, in dem keine Raten zu zahlen sind, im 
Rahmen der Höchstgrenze der insgesamt zu zah-
lenden 48 Monatsraten zu bewerten ist, wird auf die 
Begründung zu Artikel 1 Nr. 53 Bezug genommen. 

Nach Satz 2 soll die Partei auf Verlangen des Ge-
richts verpflichtet sein, sich darüber zu erklären, ob 
eine Änderung der für die Bewilligung maßgeben-
den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhält-
nisse eingetreten ist. Das Gericht wird der Partei 
für die Erklärung in der Regel eine Frist setzen. 
Eine Verletzung der Erklärungspflicht soll zur 
Folge haben, daß die Bewilligung der Prozeßkosten-
hilfe aufgehoben werden kann (§ 124 Nr. 2 ZPO in 
der Fassung des Artikels 1 Nr. 7 des Entwurfs). Das 
Gericht sollte daher die Partei auf diese Folge bei 
der Fristsetzung stets hinweisen. Bei unzulängli-
cher Mitarbeit der Partei in dem Verfahren über die 
Änderung der Prozeßkostenhilfe soll das Gericht je-
doch grundsätzlich auch von der im Entwurf vorge-
sehenen Möglichkeit Gebrauch machen können, die 
Höhe der neu festzusetzenden Beträge zu schätzen 
(§ 118 Abs. 2 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 
Nr. 5). Die Anwendung dieser Vorschrift setzt aller-
dings voraus, daß ausreichend konkrete Anhalts-
punkte für eine Schätzung vorliegen. Es wird sich 
daher in der Regel empfehlen, die Partei bei der 
Fristsetzung für die Erklärung nach dem neuen 
§ 120 Abs. 4 Satz 2 ZPO auf Punkte, in denen mut-
maßlich eine Änderung eingetreten ist (z. B. Wegfall 
einer Unterhaltspflicht zu einem bestimmten Zeit-
punkt), ausdrücklich anzusprechen. 

Nach Satz 3 soll das Gericht die Bewilligung der 
Prozeßkostenhilfe nach Ablauf von vier Jahren seit 
der rechtskräftigen Entscheidung oder sonstigen 
Beendigung des Prozesses nicht mehr zum Nachteil 
der Partei ändern können. Das Gericht hat also 
auch nach Ablauf dieser Frist für den Fall, daß die 
Partei ihre Zahlungsverpflichtung dann nicht be-
reits erfüllt hat, noch die Möglichkeit, einer Ver-
schlechterung der persönlichen oder wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Partei Rechnung zu tragen 
und die Höhe der Zahlungen entsprechend herab-
zusetzen. 

Zu Nummer 7 (§ 124 ZPO) 

Die Einfügung in Nummer 2 ZPO sieht die erforder-
liche Sanktion bei einer Verletzung der Erklärungs-
pflicht nach § 120 Abs. 4 Satz 2 ZPO in der Fassung 
des Entwurfs vor. Auf die vorstehenden Ausführun-
gen zu Nummer 6 wird Bezug genommen. Nach der 
Vorschrift soll das Gericht die Bewilligung nur auf-
heben können, wenn die Partei die Erklärungs-
pflicht absichtlich oder aus grober Nachlässigkeit 
verletzt hat, also dann nicht, wenn die Partei die 
Versäumung der Erklärungspflicht genügend ent-
schuldigt. 
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Zu Nummer 8 (§ 127 ZPO) 

Die Änderung des Absatzes 2 ergibt sich aus der 
vorgeschlagenen Anpassung des Beschwerdeweges 
an den Rechtszug der Hauptsache nach § 567 Abs. 3, 
4, § 568 Abs. 2 ZPO in der Fassung des Entwurfs. 
Dazu wird auf den Ersten Teil der Begründung (un-
ter B III 2) verwiesen. 

In der Verwaltungsgerichtsbarkeit richtet sich das 
Beschwerdeverfahren weiterhin nach §§ 146 ff. 
VwGO. 

Zu Nummer 9 (§ 128 ZPO) 

In Absatz 3 Satz 1 wird die Wertgrenze für ein 
schriftliches Verfahren, das von Amts wegen ange-
ordnet werden kann, von 500 DM auf 700 DM er-
höht. 

Die seit Inkrafttreten der Vereinfachungsnovelle 
geltende Wertgrenze von 500 DM soll der inzwi-
schen mit Gesetz vom 8. Dezember 1982 auf 700 DM 
erhöhten Berufungssumme angepaßt werden. Die 
Erhöhung wird auch dazu beitragen, die Parteien 
und das Gericht in Streitfällen von geringerer wirt-
schaftlicher Bedeutung zu entlasten. Die Parteien 
brauchen in schriftlichen Verfahren keinen Ver-
handlungstermin wahrzunehmen und keinen Pro-
zeßbevollmächtigten zu bestellen. Das Gericht spart 
seinerseits mindestens einen Verhandlungstermin. 

In Absatz 3 muß Satz 4 im Hinblick auf die vorge-
schlagene Änderung des § 377 ZPO gestrichen wer-
den (vgl. dazu den Ersten Teil der Begründung un-
ter B II 1 b sowie die Begründung zu Artikel 1 
Nr. 21). 

Zu Nummer 10 (§ 159 ZPO) 

In Absatz 1 Satz 2 wird die Gleichrangigkeit der 
Protokollaufnahme unter Verwendung eines Ton-
aufnahmegeräts mit der Protokollführung durch ei-
nen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle betont. 

Schon das geltende Recht erlaubt die Protokollauf-
nahme mit modernen technischen Hilfsmitteln. Es 
geht jedoch grundsätzlich von der Protokollführung 
durch einen Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
aus. Die vorgeschlagene Fassung soll den Richter 
dazu veranlassen, bei der Protokollführung künftig 
mehr als bisher Tonaufnahmegeräte zu verwen-
den. 

Zu Nummer 11 (§ 223 ZPO) 

Die Streichung des § 223 ergibt sich aus der vorge-
schlagenen Abschaffung der Gerichtsferien (vgl. 
dazu den Ersten Teil der Begründung unter B IV). 
Die Legaldefinition der Notfrist im bisherigen § 223 
Abs. 3 wird wegen des besseren Zusammenhangs in 
§ 224 Abs. 1 als neuer Satz 2 angefügt. 

Zu Nummer 12 (§ 224 ZPO) 

Wegen der Ergänzung des Absatzes 1 wird auf die 
Begründung zu Nummer 11 (Streichung des § 223) 
verwiesen. 

Zu Nummer 13 (§ 271 ZPO) 

Mit der vorgeschlagenen Streichung des Absatzes 3, 
die im Zusammenhang mit der Ergänzung der 
§§ 275 und 277 zu sehen ist (vgl. die Begründung zu 
Artikel 1 Nr. 15 und 17), soll die Vorbereitung der 
Entscheidung, ob der Rechtsstreit durch die Zivil-
kammer oder durch ein Mitglied als Einzelrichter 
erledigt werden soll (§ 348 ZPO), vereinfacht wer-
den. 

Nach dem geltenden § 271 Abs. 3 ZPO ist der Be-
klagte mit der Zustellung der Klageschrift von 
Amts wegen aufzufordern, binnen einer vom Vorsit-
zenden festzusetzenden Frist von mindestens zwei 
Wochen nach Zustellung der Klageschrift sich dazu 
zu äußern, ob einer Übertragung der Sache auf den 
Einzelrichter Gründe entgegenstehen. Die ge-
schäftsmäßige Abwicklung dieser gerichtlichen 
Aufforderung verursacht vermeidbare Belastungen. 
Zwar kann die Aufforderung mit den sonstigen ge-
setzlich vorgeschriebenen Aufforderungen und Be-
lehrungen an den Beklagten verbunden werden. 
Das Verfahren erfordert jedoch zusätzlichen Auf-
wand, weil das Gericht eine besondere Frist zu be-
stimmen hat und die Geschäftsstelle diese Frist 
überwachen muß. 

Der Beklagte soll sich über die Eignung der Sache 
zur Entscheidung durch den Einzelrichtiger künftig 
im Zusammenhang mit der Mitteilung der Verteidi-
gungsmittel oder mit der Klageerwiderung äußern 
(§ 275 Abs. 1 Satz 2, § 277 Abs. 1 Satz 2 ZPO in der 
Fassung des Entwurfs). Diese Erklärung unterliegt 
auch weiterhin dem Anwaltszwang. Die entspre-
chende Belehrungspflicht ergibt sich aus §§ 275 
Abs. 1 Satz 2, 277 Abs. 2 ZPO. 

Zu Nummer 14 (§ 273 ZPO) 

Bei der Ergänzung des § 273 Abs. 2 Nr. 4 handelt es 
sich um eine Folgeänderung, die sich durch den 
neuen § 378 über die Nachforschungspflicht des 
Zeugen hinsichtlich aufgezeichneter Tatsachen er-
gibt. Die Regelung ermöglicht es dem Gericht, zur 
Vorbereitung des Termins dem Zeugen eine be-
stimmte Nachforschung und das Mitbringen erfor-
derlicher Unterlagen aufzugeben. 

Zu Nummer 15 (§ 275 ZPO) 

Durch die Ergänzung des Absatzes 1 Satz 2 wird 
vorgeschrieben, daß der Beklagte sich — entspre-
chend dem neuen § 277 Abs. 1 Satz 2 — auch bei der 
Mitteilung der Verteidigungsmittel durch den zu be-
stellenden Rechtsanwalt dazu äußern soll, ob einer 
Übertragung der Sache auf den Einzelrichter 
Gründe entgegenstehen (vgl. auch die Begründung. 
zu Artikel 1 Nr. 13 — § 271 ZPO). 

Zu Nummer 16 (§ 276 ZPO) 

Die Ergänzung des § 276 Absatz 1 Satz 3 ZPO soll 
die Zustellung an die im Ausland wohnende Partei 
vereinfachen. 
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Eine Partei, die nicht im Inland wohnt, hat nach 
§ 174 Abs. 2, § 208 ZPO eine im Gerichtsort oder 
-bezirk wohnhafte Person zu benennen, die zum 
Empfang der für sie bestimmten Schriftstücke be-
vollmächtigt ist (Zustellungsbevollmächtigter), falls 
sie dort nicht einen Prozeßbevollmächtigten bestellt 
hat. Darüber wird die  Partei bei der das Verfahren 
einleitenden Zustellung belehrt. Diese erste Zustel-
lung erfolgt im Wege des förmlichen Rechtshilfe-
verkehrs mit dem Ausland (§§ 199, 208 ZPO). Da-
durch wird sichergestellt, daß die im Ausland woh-
nende Partei von der Einleitung des Verfahrens er-
fährt. Benennt sie ihren Zustellungsbevollmächtig-
ten bei der nächsten mündlichen Verhandlung oder 
in einem Schriftsatz, der dem Gegner vorher zuge-
stellt wird, nicht, so können alle späteren Zustellun-
gen bis zur nachträglichen Benennung in verein-
fachter Form durch Aufgabe zur Post bewirkt wer-
den (§§ 175, 213 ZPO). Praktische Bedeutung hat 
diese Regelung vor allem, wenn die im Ausland 
wohnende Partei den gegen sie geltend gemachten 
Anspruch nicht bestreitet und gegen sich in der 
mündlichen Verhandlung ein Versäumnisurteil er-
gehen läßt. Es bedarf dann nicht einer Zustellung 
des Urteils im Rechtshilfeverkehr, die mit erhebli-
chem Verwaltungsaufwand verbunden ist. 

Die vereinfachte Zustellung kann bisher nicht erfol-
gen in den vergleichbaren Fällen eines Versäumnis-
oder Anerkenntnisurteils im schriftlichen Vorver-
fahren (§§ 276, 307 Abs. 2, § 331 Abs. 3 ZPO), weil die-
sen Entscheidungen keine gerichtliche Verhand-
lung vorausgeht und die beklagte Partei dem Geg-
ner auch nicht vorher einen Schriftsatz zustellen 
läßt, in dem sie den Zustellungsbevollmächtigten 
benennen müßte. Diese Regelungslücke wird ge-
schlossen, indem in dem neuen Halbsatz des Absat-
zes 1 Satz 3 die Vorschrift des § 175 ZPO mit der 
Maßgabe für entsprechend anwendbar erklärt wird, 
daß die im Ausland wohnende Partei den Zustel-
lungsbevollmächtigten innerhalb der vom Vorsit-
zenden zu bestimmenden Frist für die Anzeige der 
Verteidigungsabsicht zu benennen hat. 

Die im Ausland wohnende Partei muß danach im 
Falle des schriftlichen Vorverfahrens ihren Zustel-
lungsbevollmächtigten innerhalb der vom Vorsit-
zenden bestimmten Frist für die Verteidigungsan-
zeige (§ 276 Abs. 1 Satz 1, 3 ZPO) benennen, wenn 
sie vermeiden will, daß die weiteren Zustellungen 
an sie durch Aufgabe zur Post vorgenommen wer-
den können. Damit wird — entsprechend dem 
Grundgedanken des § 175 Abs. 1 ZPO — auf den 
vergleichbaren Zeitraum abgestellt, der im mündli-
chen Verfahren zur Abwendung der Versäumnis-
entscheidung für die Einlassung zur Verfügung 
steht. Ist eine Vertretung durch Anwälte nicht gebo-
ten, handelt es sich also um einen Parteiprozeß, 
wird der Vorsitzende der Partei bei der Bemessung 
der Frist für die Verteidigungsanzeige und damit 
auch für die Benennung des Zustellungsbevoll-
mächtigten grundsätzlich soviel Zeit einräumen 
müssen, wie die Partei etwa benötigen würde, um 
einen bei dem Prozeßgericht zugelassenen Rechts-
anwalt zu bestellen. 

Nach § 175 Abs. 1 Satz 2 ZPO liegt es im pflichtge-
mäßen Ermessen des Gerichts, ob von der verein-
fachten Zustellung durch Aufgabe zur Post Ge-
brauch gemacht wird oder ob im Einzelfall die Zu-
stellung nach den §§ 199, 202, 208 ZPO vorzuziehen 
ist. Die Zustellung im Wege der Rechtshilfe wird 
sich empfehlen, wenn der Kläger es anregt oder 
wenn das Gericht nach den allgemeinen Erfahrun-
gen über die internationale Anerkennungspraxis 
davon ausgehen muß, daß dem Kläger bei der Aner-
kennung und Vollstreckung des Versäumnisurteils 
Schwierigkeiten aus der vereinfachten Zustellung 
des Urteils entstehen könnten. 

Eine entsprechende Änderung wie für das schriftli-
che Vorverfahren nach § 276 ZPO erfolgt in den Ge-
setzen zur Ausführung internationaler Verträge, so-
weit sich danach — gemäß § 688 Abs. 3 ZPO — ein 
Mahnverfahren auf das Ausland erstrecken darf, 
um die vereinfachte Zustellung eines Vollstrek-
kungsbescheids (§ 700 ZPO) an eine im Ausland 
wohnende Partei zu ermöglichen. 

Zu Nummer 17 (§ 277 ZPO) 

Nach dem in Absatz 1 angefügten Satz 2 soll sich 
der Beklagte in der Klageerwiderung dazu äußern, 
ob einer Übertragung der Sache auf den Einzelrich-
ter Gründe entgegenstehen (vgl. auch die Begrün-
dung zu Artikel 1 Nr. 13 — § 271 ZPO). 

Die Änderung des Absatzes 4 ist wegen der Anfü-
gung des Satzes 2 in Absatz 1 erforderlich. 

Zu Nummer 18 (§ 281 ZPO) 

Nach Satz 1 der vorgeschlagenen Neufassung des 
Absatzes 2 sollen Anträge und Erklärungen zur Zu-
ständigkeit des Gerichts vor dem Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle abgegeben werden können. Da-
nach muß eine Partei im Verweisungsverfahren 
nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten sein, es 
sei denn, es findet eine mündliche Verhandlung in 
einem Verfahren statt, für das eine anwaltliche Ver-
tretung vorgeschrieben ist (§ 78 ZPO). 

Nach Satz 2 soll das Gericht im Verweisungsverfah-
ren nach pflichtgemäßem Ermessen ohne mündli-
che Verhandlung entscheiden können. Wenn im 
Einzelfall ein Verweisungsantrag schwierige Fra-
gen aufwirft, bleibt es dem Gericht unbenommen, 
eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. In die-
ser müssen sich die Parteien allerdings anwaltlich 
vertreten lassen, wenn für das Verfahren eine Ver-
tretung durch Anwälte vorgeschrieben ist. 

Soll über die Verweisung ohne mündliche Verhand-
lung entschieden werden, ist dem Beklagten zur 
Wahrung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör, 
der auch im Verfahren nach § 281 ZPO gilt (BVerfG, 
NJW 1982, 2367 f.), Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Eine ausdrückliche Hervorhebung dieses 
elementaren Verfahrensgrundsatzes an dieser 
Stelle des Gesetzes erscheint nicht geboten. 

Wie bisher (§ 281 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz, Satz 
2 ZPO) soll der Verweisungsbeschluß unanfechtbar 
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(Satz 3) und für das darin bezeichnete Gericht bin-
dend (Satz 5) sein. 

Der neue Satz 4 bestimmt — unter Anlehnung an 
die Abgaberegelung im Mahnverfahren (§ 696 
Abs. 1 Satz 4 ZPO) —, daß der Rechtsstreit bei dem 
im Beschluß bezeichneten Gericht anhängig wird, 
sobald die Akten bei diesem Gericht eingegangen 
sind. Das gilt für jede Verweisung, gleichgültig, ob 
sie im schriftlichen Verfahren oder aufgrund münd-
licher Verhandlung erfolgt ist. Diese Neuregelung 
enthält eine einfache und klare Festlegung des Zeit-
punktes der Anhängigkeit des Rechtsstreits beim 
zuständigen Gericht. 

Nach geltendem Recht tritt dieser Zeitpunkt mit 
der aufgrund mündlicher Verhandlung erfolgenden 
Verkündung des Verweisungsbeschlusses ein (§ 281 
Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz ZPO). In Zukunft 
dürfte jedoch das schriftliche Verweisungsverfah-
ren zur Regel werden. Für diesen Fall könnte der 
Zeitpunkt der Anhängigkeit — entsprechend § 310 
Abs. 3 ZPO — mit der Zustellung des Beschlusses 
eintreten. Von einer solchen Regelung wird aber 
abgesehen, weil sie unzweckmäßig wäre. Die Zu-
stellung würde außerdem Kosten auslösen. 

Zu Nummer 19 (§ 358 a ZPO) 

Hier handelt es sich um eine Folgeänderung, die 
durch die vorgeschlagene Neuregelung in § 377 ZPO 
notwendig wird (vgl. auch die Begründung zu Arti-
kel 1 Nr. 21 des Entwurfs). 

Zu Nummer 20 (§ 375 ZPO) 

Nach dem ergänzten Einleitungssatz in Absatz 1 
soll die Vernehmung eines Zeugen einem Mitglied 
des Prozeßgerichts oder einem anderen Gericht — 
abgesehen von den weiteren Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 — nur übertragen werden 
dürfen, wenn von vornherein anzunehmen ist, daß 
das Prozeßgericht das Beweisergebnis auch ohne 
unmittelbaren Eindruck von dem Verlauf der Be-
weisaufnahme sachgerecht würdigen kann. Durch 
die Ergänzung wird der Grundsatz der Unmittelbar-
keit der Beweisaufnahme betont. 

Dieser Grundsatz besteht zwar schon nach gelten-
dem Recht, ergibt sich jedoch nur aus einem Rück-
schluß aus § 355 ZPO. Die vorgeschlagene Fassung 
soll die Gerichte veranlassen, die Voraussetzungen 
für eine Durchbrechung der Unmittelbarkeit der 
Beweisaufnahme sorgfältig zu prüfen. Eine Abwei-
chung von diesem Grundsatz soll nur dann gestat-
tet sein, wenn dadurch die richterliche Beweiswür-
digung nicht beeinträchtigt wird. 

Mit der Betonung der Unmittelbarkeit der Beweis-
aufnahme nicht zu vereinbaren ist eine unverän-
derte Übernahme des Absatzes 1 Nr. 3, der dem Ge-
richt eine reine Zweckmäßigkeitserwägung gestat-
tet. Um die Fälle der Abweichung vom Unmittelbar-
keitsgrundsatz zu beschränken, wird die Vorschrift 
unter Anlehnung an den § 251 Abs. 1 Nr. 3 StPO 
enger und schärfer gefaßt. Danach soll die Beweis-
aufnahme durch einen beauftragten oder ersuchten 

Richter davon abhängig sein, daß dem Zeugen das 
Erscheinen vor dem Prozeßgericht wegen großer 
Entfernung unter Berücksichtigung der Bedeutung 
seiner Aussage nicht zugemutet werden kann. Der 
Richter wird also im Einzelfall zwischen den Belan-
gen des Zeugen und der Bedeutung der Aussage für 
den Rechtsstreit abzuwägen haben. 

Diese Regelung gilt entsprechend für die kommis-
sarische Vernehmung eines Sachverständigen oder 
einer Prozeßpartei (§§ 402, 451 ZPO). 

Im übrigen wird auf den Ersten Teil der Begrün-
dung (unter B II 1 a) Bezug genommen. 

Zu Nummer 21 (§ 377 ZPO) 

Nach dem neuen Absatz 3 Satz 1 soll das Gericht 
nach pflichtgemäßem Ermessen die schriftliche Be-
antwortung einer Beweisfrage anordnen können, 
wenn es dies mit Rücksicht auf den Inhalt der Be-
weisfrage und die Person des Zeugen oder wegen 
der Bedeutung des Rechtsstreits als ausreichend 
erachtet und nicht zu erwarten ist, daß der Zeuge 
geladen werden muß. 

Nach geltendem Recht kann das Gericht eine Be-
weisfrage durch den Zeugen nur schriftlich beant-
worten lassen, wenn den Gegenstand der Verneh-
mung eine Auskunft bildet, die der Zeuge voraus-
sichtlich anhand seiner Bücher oder anderer Auf-
zeichnungen zu geben hat (§ 377 Abs. 3 ZPO), oder 
sofern das Gericht nach Lage der Sache, insbeson-
dere mit Rücksicht auf den Inhalt der Beweisfrage, 
eine schriftliche Erklärung des Zeugen für ausrei-
chend erachtet und die Parteien damit einverstan-
den sind (§ 377 Abs. 4 ZPO). Die Einholung des Ein-
verständnisses der Parteien ist oft umständlich und 
zeitraubend. Die Neuregelung faßt die bisherigen 
Regelungen in einem allgemeinen Verfahrens-
grundsatz zusammen. 

Die Beweisfrage muß sich für eine schriftliche Be-
antwortung eignen. Dabei kann die Person des Zeu-
gen eine Rolle spielen. So wird beispielsweise die 
schriftliche Anhörung eines Angehörigen einer Par-
tei in der Regel ausscheiden; andererseits kann die 
Sachkunde eines Zeugen eine schriftliche Anhö-
rung nahelegen, wenn an den Zeugen konkrete Fra-
gen zu richten sind, die er eindeutig beantworten 
kann, und Zusatzfragen nicht in Betracht kommen. 
Dies kann etwa der Fall sein, wenn sich ein Bank-
angestellter zu den Bedingungen eines Kreditver-
trages äußern soll. Auch die Bedeutung des Rechts-
streits ist zu berücksichtigen. So kann in Bagatell-
fällen eher eine schriftliche Beantwortung der Be-
weisfrage angeordnet werden als in Fällen, die für 
eine Partei von erkennbar größerer Bedeutung 
sind. 

Im Rahmen seiner Befugnis kann das Gericht vom 
Zeugen auch eine schriftliche Ergänzung seiner 
Auskunft verlangen und dabei bestimmte Einzelfra-
gen stellen oder Vorhalte machen. 

Nach Absatz 3 Satz 2 ist der Zeuge bei der Anforde-
rung seiner schriftlichen Aussage darauf hinzuwei

-

sen, daß er zur Vernehmung geladen werden kann. 
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Der Hinweis soll dem Zeugen klarmachen, daß er 
zwar zur schriftlichen Beantwortung der Beweis-
frage nicht verpflichtet ist, er aber mit einer La-
dung zur Vernehmung rechnen muß, insbesondere 
wenn er sich nicht schriftlich äußert. 

Außerdem ist der Zeuge über seine Wahrheits-
pflicht (§ 395 ZPO) sowie über Rechte der Zeugnis-
verweigerung (§ 383 Abs. 2 ZPO) und der Eidesver-
weigerung (vgl. §§ 390, 395 ZPO) zu belehren. Inso-
weit bedarf es keiner Sonderregelung für die 
schriftliche Anhörung eines Zeugen. Eine entspre-
chende Sonderregelung fehlt auch für die Fälle ei-
ner schriftlichen Anhörung nach geltendem Recht 
(§ 377 Abs. 3, 4 ZPO). Auch eine schriftliche Beant-
wortung der Beweisfrage ist eine Vernehmung des 
Zeugen. Deswegen gelten die Bestimmungen der 
Zivilprozeßordnung über die Belehrung des Zeugen 
vor seiner Vernehmung auch bei Anordnung der 
schriftlichen Anhörung unmittelbar. 

Absatz 3 Satz 3 schreibt — entsprechend § 377 
Abs. 3, 4 ZPO in der geltenden Fassung — vor, daß 
der Zeuge die Richtigkeit seiner schriftlichen Er-
klärung eidesstattlich zu versichern hat. Dadurch 
soll dem Zeugen vor Augen geführt werden, daß er 
für die Richtigkeit seiner Äußerung einzustehen 
hat. 

Nach Absatz 3 Satz 4 hat das Gericht den Zeugen in 
einem Termin zu vernehmen, wenn dies zur Klä-
rung der Beweisfrage erforderlich ist. Das ist der 
Fall, wenn der Zeuge die Beweisfrage nicht schrift-
lich beantwortet. Dies kann aber auch notwendig 
werden, wenn der Kern seiner schriftlichen Aus-
sage unvollständig, ungenau, unsicher oder einsei-
tig erscheint oder der Verdacht einer unzulässigen 
Einflußnahme auf den Zeugen besteht. Das Gericht 
und die Parteien müssen dann die Gelegenheit ha-
ben, an den Zeugen Fragen zu richten, ihm Vorhalte 
zu machen und einen unmittelbaren Eindruck von 
seiner Person zu gewinnen. 

Der geltende § 377 Abs. 4 ZPO geht in der Neurege-
lung auf und ist deswegen zu streichen. 

Zu Nummer 22 (§ 378 ZPO) 

Nach Absatz 1 Satz 1 soll der Zeuge verpflichtet 
sein, Aufzeichnungen und andere Unterlagen, die 
den Gegenstand seiner Vernehmung betreffen und 
die seiner Verfügungsmacht unterliegen, zur Unter-
stützung seines Gedächtnisses einzusehen und zu 
dem Termin mitzubringen, soweit das notwendig 
und zumutbar ist. 

Die Nachforschungspflicht soll den Zeugen veran-
lassen, Aufzeichnungen und andere Unterlagen zur 
Auffrischung seines Gedächtnisses vor seiner Aus-
sage zu benutzen, um bereits wahrgenommene Tat-
sachen vollständig und richtig wiedergeben zu kön-
nen. Die Kenntnis bisher nicht wahrgenommener 
Tatsachen braucht sich der Zeuge nicht zu ver-
schaffen. Die Gefahr einer unzulässigen Ausfor-
schung besteht nicht, weil der Zeuge sich nur zu 
einer bestimmten, auf Parteivorbringen beruhen-
den Beweisfrage äußert. 

Der Zeuge soll Aufzeichnungen und Unterlagen 
zum Vernehmungstermin mitbringen müssen, da-
mit sie ihm bei der Vernehmung, etwa bei Zusatz-
fragen, als Gedächtnisstütze dienen können. 

Satz 2 stellt klar, daß mit der Nachforschungs-
pflicht, die dem Zeugen lediglich zur Vorbereitung 
seiner Aussage auferlegt ist, eine Pflicht zur Vor-
lage der Aufzeichnungen und Unterlagen nicht ver-
bunden ist. Eine Vorlegungspflicht des Zeugen rich-
tet sich nach wie vor nach § 429 ZPO. 

Absatz 2 sieht vor, daß das Gericht die in § 390 ZPO 
bezeichneten Maßnahmen treffen kann, wenn der 
Zeuge auf eine bestimmte Anordnung des Gerichts 
seiner Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach-
kommt. Der Zeuge ist vorher darauf hinzuweisen, 
daß das Gericht diese Ordnungsmaßnahmen treffen 
kann. 

Ein Zeugnisverweigerungsrecht wird nicht be-
rührt. 

Die Neuregelung wird ergänzt durch die Folgeände-
rungen in § 273 ZPO (vgl. die Begründung zu Arti-
kel 1 Nr. 14). 

Zu Nummer 23 (§ 404a ZPO) 

Der neue § 404 a enthält einen Pflichtenkatalog für 
das Gericht bei der Zusammenarbeit mit dem Sach-
verständigen. 

Nach Absatz 1 hat das Gericht — entsprechend dem 
Vorbild des § 78 StPO — die Tätigkeit des Sachver-
ständigen zu leiten; dabei kann es ihm Weisungen 
bezüglich Art und Umfang seiner Tätigkeit geben. 
Im Rahmen dieser Vorschriften kommt gerichtli-
chen Anordnungen für den Umgang des Sachver-
ständigen mit den Prozeßbeteiligten besondere Be-
deutung zu, weil dadurch zahlreichen Ablehnungs-
gründen aus diesem Bereich vorgebeugt werden 
kann. Die verbindlichen Anordnungen des Gerichts 
berühren nicht die fachliche Unabhängigkeit und 
Verantwortlichkeit des Sachverständigen. 

Absatz 2 gibt dem Gericht die Möglichkeit, den 
Sachverständigen in besonderen Fällen möglichst 
früh hinzuzuziehen, ihn in seine Aufgabe — schrift-
lich oder in einem Termin — einzuweisen und ihm 
auf Verlangen den Auftrag zu erläutern. Solche 
Maßnahmen werden nur in schwierigen Ausnahme-
fällen notwendig sein. Sie können dann verhindern, 
daß die Beweisfrage falsch oder unvollständig abge-
faßt wird, der Sachverständige seinen Auftrag miß-
versteht und das Gericht möglicherweise später ein 
weiteres Gutachten einholen muß. 

Absatz 3 begründet die Pflicht des Gerichts, den 
Sachverständigen bei streitigem Sachverhalt anzu-
weisen, welche Tatsachen er seinem Gutachten zu-
grunde legen soll. Dies soll den Sachverständigen 
davor bewahren, sein Gutachten auf unzutreffen-
den sachlichen Grundlagen aufzubauen und damit 
wertlos zu machen. 

Absatz 4 bezieht sich auf Ausnahmefälle, in denen 
es zweifelhaft sein kann, inwieweit der Sachver- 
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ständige ohne Mitwirkung des Gerichts aufklären 
und dabei mit den Parteien in Verbindung treten 
darf. Die Vorschrift wird ergänzt durch § 407 a 
Abs. 2 ZPO in der Fassung des Entwurfs. 

Grenzfälle der Ermittlungstätigkeit des Sachver-
ständigen beschäftigen die Praxis nicht selten. Die 
eigenmächtige Überschreitung des Gutachtenauf-
trages kann zu Befangenheitsrügen, unnötigen Gut-
achterkosten und Verfahrensverzögerungen führen. 
Eine rechtzeitige Grenzziehung durch das Gericht 
soll das verhindern. 

Im Regelfall bietet die auf dem Parteivorbringen 
beruhende Beweisfrage einen eindeutigen Rahmen 
für die Tätigkeit des Sachverständigen, den dieser 
mit den von ihm ermittelten Befundtatsachen aus-
füllen darf. Über das Parteivorbringen dürfen we-
der das Gericht bei der Anleitung des Sachverstän-
digen noch der Sachverständige bei Ausführung 
des Auftrags hinausgehen. Richter und Sachver-
ständige können andernfalls von der Partei, der die 
Ermittlung weiteren, vom Gegner zunächst nicht 
vorgebrachten Streitstoffs zum Nachteil gereicht, 
wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt wer-
den (§§ 42, 406 ZPO). Deswegen wird der von der 
Kommission für das Zivilprozeßrecht vorgeschlage-
nen Fassung, wonach das Gericht den Umfang ei-
ner „selbständigen" Aufklärung durch den Sachver-
ständigen zu bestimmen hat (vgl. § 409 Abs. 4 in der 
von der Kommission vorgeschlagenen Fassung, Be-
richt S. 348), nicht gefolgt, um dem Mißverständnis, 
der Sachverständige dürfe über die Beweisfrage 
hinaus eigenmächtig den Sachverhalt erforschen, 
vorzubeugen. 

In Einzelfällen kann die Grenze der Ermittlungstä-
tigkeit des Sachverständigen unklar sein, beispiels-
weise wenn zur Beantwortung der Beweisfrage me-
dizinische oder psychologische Untersuchungen, die 
Beiziehung von Krankenpapieren, Geschäftsunter-
lagen oder Schriftwechsel sowie die Einholung von 
Auskünften erforderlich sind. Diese Grenze kann 
das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen ziehen. 
Außerdem kann es, soweit dies zweifelhaft sein 
kann, bestimmen, inwieweit der Sachverständige 
bei seiner Tätigkeit mit den Parteien ohne Ein-
schaltung des Gerichts in Verbindung treten darf, 
beispielsweise bei der Beiziehung von Unterlagen 
einer Partei. 

Absatz 5 stellt klar, daß die Parteien über die Zu-
sammenarbeit zwischen Gericht und Sachverstän-
digem unterrichtet werden müssen. Die Parteien 
müssen Gelegenheit haben, ihrerseits zu einem 
zweckmäßigen Verfahren beitragen zu können. Au-
ßerdem muß dem Anschein einer Befangenheit so-
wohl des Gerichts als auch des Sachverständigen 
vorgebeugt werden. Deswegen bestimmt Satz 1, daß 
Weisungen an den Sachverständigen den Parteien 
mitzuteilen sind. Nach Satz 2 dürfen die Parteien an 
einem gerichtlichen Termin zur Einweisung des 
Sachverständigen teilnehmen. Erfolgt die Einwei-
sung nicht in einem eigens dafür bestimmten Ter-
min, sondern in der mündlichen Verhandlung oder 
in einem Beweistermin, so können sich die Parteien 
daran ohnehin beteiligen. 

Zu Nummer 24 (§ 405 ZPO) 

Die Neufassung des Satzes 2 ist wegen des neuen 
§ 404 a erforderlich. Sie stellt klar, daß der vom Pro-
zeßgericht mit der Beweisaufnahme betraute und 
zur Ernennung des Sachverständigen ermächtigte 
Richter die Befugnisse und Pflichten hat, die für 
das Prozeßgericht bei der Auswahl und Leitung des 
Sachverständigen nach den §§ 404, 404 a gelten. 

Zu Nummer 25 (§ 407 a ZPO) 

Der neue § 407 a zählt die wesentlichen Pflichten 
des vom Gericht beauftragten Sachverständigen 
auf. 

Absatz 1 soll der Beschleunigung des Beweisverfah-
rens dienen. Der hinzugezogene Sachverständige 
hat nach Satz 1 unverzüglich zu prüfen, ob er die 
Fachkunde für die Erstattung des gewünschten 
Gutachtens hat und ob er den Auftrag ohne Hilfe 
weiterer Sachverständiger erledigen kann. Nach 
Satz 2 hat der Sachverständige das Gericht unver-
züglich zu verständigen, wenn der Auftrag sein 
Fachgebiet überhaupt nicht oder nur am Rande be-
rührt. Dann kann das Gericht sogleich einen ande-
ren Sachverständigen ernennen (§ 404 Abs. 1 Satz 3 
ZPO). Außerdem hat der Sachverständige das Ge-
richt unverzüglich zu unterrichten, wenn zur Aus-
führung des Auftrages weitere Sachverständige zu-
gezogen werden müssen, weil Teile der Beweisfrage 
nur beantwortet werden können aufgrund besonde-
rer Sachkunde, die dem zunächst angesprochenen 
Sachverständigen fehlt. In solchen Fällen kann das 
Gericht ohne unnötigen Zeitverlust weitere Sach-
verständige bestellen (§ 404 Abs. 1, 2 ZPO). 

Absatz 2 bestimmt, daß der Sachverständige den 
Parteien auf Verlangen die Teilnahme an seinen 
Ermittlungen zu gestatten hat, wenn das Gericht 
nichts anderes bestimmt. Danach dürfen die Par-
teien in der Regel an Ortsbesichtigungen und ande-
ren Nachforschungen des Sachverständigen teil-
nehmen. Dieses Mitwirkungsrecht der Parteien er-
gibt sich bereits aus dem Grundgedanken des § 357 
ZPO, wonach es den Parteien gestattet ist, der 
gerichtlichen — Beweisaufnahme beizuwohnen. 
Weil jedoch bisher eine klare gesetzliche Festle-
gung fehlt, die das Recht der Parteien auf Teil-
nahme an privaten außergerichtlichen Ermittlun-
gen des Sachverständigen zur Vorbereitung eines 
Gutachtens gewährleistet, kommt es in der Praxis 
nicht selten vor, daß der Sachverständige einen 
Ortstermin oder andere Nachforschungen ohne die 
Parteien vornimmt. In solchen Fällen kann das Gut-
achten wertlos sein. Deswegen ist eine eindeutige 
gesetzliche Klarstellung angebracht. 

Ein Recht der Parteien auf Teilnahme an den Er-
mittlungen des Sachverständigen kann nur in Aus-
nahmefällen (z. B. ärztliche Untersuchung einer 
Person, Durchsicht von Geschäftsunterlagen im Ge-
schäftsbetrieb einer Partei) und dann auch nur auf-
grund gerichtlicher Anordnung entfallen. 

Streithelfer, die an der Beweisaufnahme mitwirken 
dürfen (§§ 67, 74 ZPO), werden oft nicht zu einer 
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Ortsbesichtigung des Sachverständigen geladen, 
weil der Sachverständige die Rechtsstellung der 
Streithelfer verkennt. Dennoch braucht dieser Son-
derfall nicht in die Entwurfsbestimmung aufgenom-
men zu werden. Davon hat das Gesetz auch in ande-
ren einschlägigen Fällen abgesehen (vgl. §§ 357, 397 
in Verbindung mit § 402 ZPO). Das Gericht sollte 
jedoch den Sachverständigen auf das Teilnahme-
recht des Streithelfers hinweisen. 

Absatz 3 Satz 1 verbietet es dem Sachverständigen, 
seinen Gutachtenauftrag eigenmächtig ganz oder 
teilweise auf eine andere Person zu übertragen. Nur 
das Gericht darf den Sachverständigen auswech-
seln. Sonst könnte der Sachverständige den Par-
teien und dem Gericht den gesetzlichen Einfluß auf 
die Auswahl des Sachverständigen nehmen (§ 404 
ZPO). Außerdem könnten die Parteien und das Ge-
richt die entstehenden Kosten nicht mehr kontrol-
lieren. Geeignete und zuverlässige Hilfspersonen 
darf der Sachverständige hinzuziehen, solange er 
die Verantwortung für das Gutachten behält und 
die Hilfsdienste das Gutachten nicht zu einem 
fremden Werk stempeln. Satz 2 soll das Verbot ei-
ner Delegation des Gutachterauftrags ergänzen 
und die Verantwortlichkeit für das Gutachten klar-
stellen. Danach hat der Sachverständige am Gut-
achten beteiligte Mitarbeiter zu benennen und ih-
ren Arbeitsanteil anzugeben, falls es sich nicht um 
untergeordnete Hilfsdienste handelt. 

Nach Absatz 4 Satz 1 hat der Sachverständige Zwei-
fel am Inhalt und Umfang seines Auftrags rechtzei-
tig mit dem Gericht zu klären, um wertlose Ermitt-
lungen und weitere Kosten zu vermeiden. Ein recht-
zeitiger Hinweis des Sachverständigen, daß voraus-
sichtlich unverhältnismäßig hohe Gutachterkosten 
entstehen (Satz 2), kann die Parteien veranlassen, 
von einer Beweisaufnahme abzusehen oder sich 
hinsichtlich des Streitpunktes gütlich zu einigen. 
Auch eine Mitteilung des Sachverständigen, daß die 
voraussichtlichen Kosten seiner Tätigkeit einen an-
geforderten Kostenvorschuß erheblich übersteigen, 
dient der Kontrolle der Prozeßkosten. Das Gericht 
kann dann die Beweisaufnahme von der Einzah-
lung eines weiteren Vorschusses durch den Beweis-
führer abhängig machen (§§ 379, 402 ZPO, § 68 
GKG). 

Absatz 5 bestimmt, daß der Sachverständige dem 
Gericht auf Verlangen die Akten und andere zum 
Rechtsstreit gehörende Unterlagen unverzüglich 
zurückzugeben hat, und daß notfalls das Gericht die 
Herausgabe anzuordnen hat. Die Erledigung des 
Rechtsstreits soll nicht verzögert werden, wenn bei-
spielsweise ein Sachverständiger die Akten zurück-
behält, weil er die festgesetzte Entschädigung als zu 
gering oder ein gegen ihn verhängtes Ordnungsmit-
tel als unberechtigt erachtet. Nach § 409 in der Fas-
sung des Artikels 1 Nr. 26 des Entwurfs kann die 
Verpflichtung zur Herausgabe der Akten und Un-
terlagen mit Ordnungsmitteln erzwungen werden. 

Nach Absatz 6 soll das Gericht den Sachverständi-
gen auf seine Pflichten hinweisen. Zu den gesetzli-
chen Pflichten des Sachverständigen, die in den 
vorstehenden Absätzen niedergelegt sind, können 

im Einzelfall weitere, vom Gericht angeordnete 
Pflichten treten. Durch den Hinweis auf die Pflich-
ten sollen die Interessen aller Verfahrensbeteilig-
ten gewahrt und die gebotene Verfahrensbeschleu-
nigung erreicht werden. Deswegen wird die Beleh-
rung nur ausnahmsweise ganz oder teilweise ent-
behrlich sein, etwa dann, wenn ein gerichtserfahre-
ner Sachverständiger bestellt wird. 

Zu Nummer 26 (§ 409 ZPO) 

Durch die Ergänzung in Absatz 1 Satz 1 soll die Er-
füllung der Pflicht des Sachverständigen nach 
§ 407 a Abs. 5 zur Rückgabe der Akten und Unterla-
gen, die er im Zusammenhang mit dem Gutachter-
auftrag vom Gericht oder von den Prozeßbeteiligten 
erhalten hat, mit Ordnungsmitteln erzwungen wer-
den können. Die entsprechenden Entscheidungen 
können mit der Beschwerde angefochten werden 
(§ 409 Abs. 2 ZPO). 

Zu Nummer 27 (§ 411 ZPO) 

Der neue Absatz 4 soll einer Verzögerung des Ver-
fahrens nach Eingang eines schriftlichen Sachver-
ständigengutachtens vorbeugen. In der Praxis 
kommt es oft vor, daß die Parteien erst lange nach 
Zugang des Gutachtens und kurz vor dem abschlie-
ßenden Verhandlungstermin Einwände gegen das 
Gutachten erheben und die Anhörung des Sachver-
ständigen beantragen. Dann kann die Sache in dem 
anberaumten Termin häufig nicht abschließend 
verhandelt werden, weil das Gericht oder der Sach-
verständige zeitlich anders disponiert hat oder weil 
die Einwendung noch weitere Ermittlungen des 
Sachverständigen erfordern. 

Nach Satz 1 haben die Parteien etwaige Einwen-
dungen gegen das schriftliche Gutachten unverzüg-
lich zu erheben und mitzuteilen, ob die Ladung des 
Sachverständigen beantragt wird und welche Er-
gänzungsfragen sie ihm in der mündlichen Ver-
handlung stellen wollen. Das Gericht kann sodann 
den Verhandlungstermin entsprechend vorbereiten. 
Der Sachverständige kann, falls dies erforderlich 
wird, noch weitere Nachforschungen anstellen. 

Die Parteien brauchen nicht alle denkbaren Ein-
wendungen und Ergänzungsfragen vorzubringen 
oder anzukündigen. Nach dem Zweck der Entwurfs-
bestimmung genügt es, wenn die Punkte des Gut- 
achtens, die als erläuterungsbedürftig angesehen 
werden, so bezeichnet werden, daß sich alle Prozeß

-

beteiligten rechtzeitig auf diese Punkte einstellen 
können. Zusatzfragen sind im Termin zulässig, so-
weit ihre Beantwortung die Erledigung des Rechts-
streits nicht verzögern würde oder die Verspätung 
einer Frage nicht auf grober Nachlässigkeit beruht 
(§ 296 Abs. 2 ZPO). 

Nach Satz 2 kann das Gericht den Parteien für die 
Erklärung nach Satz 1 eine Frist setzen, deren Ver-
säumung in entsprechender Anwendung des § 296 
Abs. 1, 4 ZPO zum Ausschluß der Beweiseinreden 
und -anträge führen kann. 
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Im übrigen wird auf den Ersten Teil der Begrün-
dung (unter B II 2) verwiesen. 

Zu Nummer 28 (§ 515 ZPO) 

Der nach Absatz 3 Satz 2 eingefügte Halbsatz 2 soll 
dazu beitragen, die Abwicklung des Berufungsver-
fahrens nach Zurücknahme der Berufung zu ver-
einfachen. 

Die Zurücknahme der Berufung hat den Verlust des 
eingelegten Rechtsmittels und die Verpflichtung 
zur Folge, die durch das Rechtsmittel entstandenen 
Kosten zu tragen (§ 515 Abs. 3 Satz 1 ZPO). Nach 
dem geltenden § 515 Abs. 3 Satz 2 ZPO sind auf An-
trag des Gegners diese Wirkungen durch Beschluß 
auszusprechen. Die Entscheidung schafft eine ein-
deutige Grundlage für das Rechtskraftzeugnis und 
einen Vollstreckungstitel wegen der Kosten. Diese 
Regelung gilt entsprechend bei Zurücknahme der 
Revision (§ 566 ZPO). Ferner sind diese Vorschrif-
ten entsprechend anzuwenden bei Zurücknahme 
der nach § 621 e ZPO gegebenen Rechtsmittel der 
Beschwerde und der weiteren Beschwerde gegen 
Entscheidungen in Familiensachen. 

In der Rechtsprechung und im Schrifttum wird dar-
über gestritten, ob der Gegner diesen Antrag durch 
einen bei dem jeweiligen Rechtsmittelgericht zuge-
lassenen Anwalt stellen lassen muß oder ob er ihn 
— bis zur Bestellung eines solchen Anwalts — 
durch den Anwalt der Vorinstanz stellen lassen darf 
(vgl. zum Meinungsstand: BGH, NJW 1978, 1262). 
Der Bundesgerichtshof (NJW 1978, 1262; MDR 1977, 
302; NJW 1970, 1320) hält am Gebot der anwaltli-
chen Vertretung (§ 78 ZPO) fest. Die Gegenansicht 
sieht keinen sachlichen Grund dafür, daß eigens für 
den Antrag nach § 515 Abs. 3 ZPO ein beim Rechts-
mittelgericht zugelassener Rechtsanwalt bestellt 
werden muß (vgl. u. a. OLG Celle, Rpfleger 1971, 73; 
OLG Köln, MDR 1976, 1025; Stein/Jonas/Grunsky, 
ZPO, 20. Auflage, § 515 Rdnr. 23). 

Der Entwurf der Bundesregierung zum Vereinheit-
lichungsgesetz 1950 (Drucksache I/530) hatte vorge-
sehen, die Zurücknahme der Berufung und den An-
trag nach § 515 Abs. 3 Satz 2 ZPO vom Anwalts-
zwang zu befreien. Nach dem Entwurf der Bundes-
regierung zum Rechtspflegergesetz 1969 (Druck-
sache V/3134) sollte die Entscheidung über den An-
trag nach § 515 Abs. 3 Satz 2 ZPO dem Rechtspfle-
ger übertragen werden und damit eine anwaltliche 
Vertretung nicht erforderlich sein. Diese Vor-
schläge sind nicht Gesetz geworden. 

Der neu eingefügte Absatz 3 Satz 2 zweiter Halb-
satz klärt den Meinungsstreit. Aus prozeßwirt-
schaftlichen Gründen erscheint eine Vertretung 
durch einen beim Rechtsmittelgericht zugelassenen 
Anwalt nicht geboten. Solange der Rechtsmittelgeg-
ner noch keinen Rechtsanwalt bestellt hat, der bei 
dem vom Rechtsmittelführer angerufenen Gericht 
zugelassen ist, soll nach Rücknahme des Rechtsmit-
tels ein dort nicht zugelassener Rechtsanwalt als 
Vertreter des Rechtsmittelgegners beantragen kön-
nen, dem Rechtsmittelführer die Kosten des 
Rechtsmittelverfahrens aufzuerlegen und den Ver

-

lust des eingelegten Rechtsmittels auszusprechen. 
Der Rechtsmittelgegner braucht dann nicht nach 
Erledigung der Hauptsache eigens für ein Neben-
verfahren — bei wirtschaftlicher Leistungsunfähig-
keit unter Inanspruchnahme der Prozeßkostenhilfe 
— einen weiteren, ihm in der Regel unbekannten 
Rechtsanwalt bei dem oft weit entfernten Rechts-
mittelgericht zu bestellen. Vielmehr soll er künftig 
den Antrag durch den vorinstanzlichen oder einen 
anderen Anwalt stellen lassen können. 

Eine Aufhebung des Gebots der anwaltlichen Ver-
tretung sieht die Neuregelung nicht vor. Die Verfah-
rensabwicklung kann auch noch nach Rücknahme 
eines Rechtsmittels schwierig sein. Eine anwaltli-
che Vertretung erscheint daher weiterhin geboten. 

Die Neuregelung gilt entsprechend für das Revi-
sionsverfahren (§ 566 ZPO) und für die Verfahren 
der Beschwerde und der weiteren Beschwerde in 
Familiensachen nach § 621 e ZPO. 

Bei einem Berufungsverfahren vor dem Landge-
richt muß der Berufungsbeklagte, falls er im amts-
gerichtlichen Verfahren nicht anwaltlich vertreten 
war, nach wie vor für den Antrag nach § 515 Abs. 3 
Satz 2 ZPO einen Rechtsanwalt bestellen, der je-
doch nicht beim Berufungsgericht zugelassen zu 
sein braucht. 

Zu Nummer 29 (§ 520 ZPO) 

Die Änderung des Absatzes 2 Satz 3 ist erforderlich, 
weil nach Artikel 1 Nr. 17 des Entwurfs in § 277 
Abs. 1 ein neuer Satz 2 angefügt wird, der nur die 
Übertragung der Sache auf den Einzelrichter im 
erstinstanzlichen Verfahren betrifft und im Beru-
fungsverfahren nicht entsprechend gelten kann. 

Zu Nummer 30 (§ 567 ZPO) 

Durch die vorgeschlagene Einfügung eines neuen 
Absatzes 3 in § 567 soll der Beschwerdeweg dem 
Rechtszug der Hauptsache angepaßt werden. 

Satz 1 enthält die Grundregel, daß erstmalige Ne-
benentscheidungen der Landgerichte in Berufungs-
und Beschwerdeverfahren der Zivilprozeßordnung 
grundsätzlich von der Anfechtbarkeit ausgeschlos-
sen werden. Wegen der vorgeschlagenen Neurege-
lung im allgemeinen wird auf den Ersten Teil der 
Begründung (unter B III 2) Bezug genommen. 

Satz 2 sieht Ausnahmen für folgende Entscheidun-
gen der Landgerichte in Berufungs- und Beschwer-
deverfahren vor: 

a) Zurückweisung eines Gesuchs auf Ablehnung ei-
nes Richters am Landgericht (§ 46 Abs. 2 ZPO). 

Unter die Ausnahmebestimmung fällt nicht die 
erstinstanzliche Entscheidung des Landgerichts 
über die Ablehnung eines Richters am Amtsge-
richt (§ 45 Abs. 2 Satz 1 ZPO). In einem solchen 
Fall gilt § 46 Abs. 2 ZPO unmittelbar. 

b) Entscheidung, ob sich ein Dritter an einem 
Rechtsstreit als Streithelfer beteiligen darf 
(§§ 71, 74 Abs. 1 ZPO). 
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c) Verurteilung eines vollmachtlosen Prozeßvertre-
ters zum Kosten- und Schadensersatz (§ 89 
Abs. 1 Satz 3 ZPO). 

d) Verurteilung eines Rechtsanwalts zur Rückgabe 
einer Urkunde (§ 135 ZPO). 

e) Festsetzung eines Ordnungsgeldes gegen eine 
Partei, die einem Termin fernbleibt, obwohl ihr 
persönliches Erscheinen zur Aufklärung des 
Sachverhalts angeordnet wurde (§,141 Abs. 3 
ZPO). 

f) Untersuchungen zur Feststellung der Abstam-
mung (§ 372 a ZPO). 

g) Festsetzung eines Ordnungsmittels gegen einen 
ausgebliebenen Zeugen (§ 380 ZPO). 

h) Entscheidung über die Rechtmäßigkeit einer 
Zeugnisverweigerung (§ 387 ZPO). 

i) Festsetzung eines Ordnungsmittels gegen einen 
Zeugen, der das Zeugnis oder die Eidesleistung 
ohne Angabe eines Grundes oder aus einem 
rechtskräftig für unerheblich erklärten Grunde 
verweigert (§ 390 ZPO). 

Dies gilt nach § 387 des Entwurfs entsprechend 
für einen Zeugen, der seine Nachforschungs-
pflicht verletzt. 

j) Zurückweisung eines Gesuchs auf Ablehnung ei-
nes Sachverständigen (§ 406 Abs. 5 ZPO). 

k) Festsetzung eines Ordnungsmittels gegen einen 
Sachverständigen, der nicht erscheint oder die 
Erstattung des Gutachtens verweigert (§ 409 
ZPO). 

Dies gilt nach § 409 des Entwurfs entsprechend 
für den Fall, daß der Sachverständige Akten und 
sonstige Unterlagen nicht nach § 407 a Abs. 5 des 
Entwurfs zurückgibt. 

1) Festsetzung eines Ordnungsgeldes gegen einen 
säumigen Sachverständigen (§ 411 Abs. 2 ZPO). 

Diese Ausnahmen von der Grundregel sind gebo-
ten, weil sie Entscheidungen betreffen, die für die 
Parteien und ihre Anwälte schwerwiegend sind 
oder die die Interessen und Rechte Dritter betref-
fen können und bei denen sich das Beschwerdege-
richt nicht mit dem Streitgegenstand der Hauptsa-
che zu befassen braucht. 

Der bisherige Absatz 3 wird unverändert Absatz 4. 

Zu Nummer 31 (§ 568 ZPO) 

Der geänderte Absatz 2 beschränkt die weitere Be-
schwerde auf die gesetzlich bestimmten Ausnahme-
fälle. Diese sind in §§ 568 a, 793 ZPO, § 73 KO, § 3 
Abs. 2 Satz 3 der Seerechtlichen Verteilungsord-
nung und in § 334 Abs. 2 Satz 4 AO (Artikel 1 Nr. 48, 
Artikel 4 Nr. 1, 2, Artikel 7 Nr. 6 des Entwurfs) vor-
gesehen. 

Satz 1 enthält die Grundregel, daß gegen die Ent-
scheidung des Beschwerdegerichts eine weitere Be-
schwerde (nur) stattfindet, wenn dies im Gesetz be-
sonders bestimmt ist. 

Die Sätze 2 und 3 regeln die Zulässigkeit der weite-
ren Beschwerde. Das Rechtsmittel wird unter Bei-
behaltung der bisherigen Bezeichnung umgestaltet 
zu einer Rechtsbeschwerde, die vom Beschwerdege-
richt bei grundsätzlicher Bedeutung der entschei-
dungserheblichen Streitfrage zugelassen werden 
muß. Eine Nichtzulassungsbeschwerde ist nicht 
vorgesehen: Sie würde zu einer Verzögerung des 
Verfahrens führen und die Rechtsmittelgerichte zu-
sätzlich belasten. Die wünschenswerte Konzentra-
tion auf die Hauptsache würde nicht erreicht wer-
den. 

Satz 4 eröffnet die weitere Beschwerde auch ohne 
Zulassung, wenn die Vorinstanz die Beschwerde als 
unzulässig verworfen hat. Die Regelung soll sicher-
stellen, daß der Zugang zu einer weiteren Instanz 
und damit zu einer erneuten Sachprüfung möglich 
bleibt, wenn das Beschwerdegericht die Be-
schwerde zu Unrecht als unzulässig verworfen hat. 
Der in ihr enthaltene Grundgedanke findet sich 
auch in §§ 547, 568a, 621e Abs. 2 Satz 2 ZPO, § 24 
Abs. 2 Nr. 2 LwVG. Die Bedeutung der Fälle, die der 
weiteren Beschwerde noch offenstehen sollen, 
rechtfertigt diese Regelung, die sich im Wortlaut an 
§ 547 ZPO anlehnt. 

§ 568 Abs. 3 ZPO in der geltenden Fassung, wonach 
Entscheidungen der Landgerichte über Prozeßko-
sten nicht der weiteren Beschwerde unterliegen, 
wird nicht entbehrlich. Die Rechtspraxis hat den 
Begriff der „Prozeßkosten" im Sinne dieser Vor-
schrift auch auf Kosten in Volistreckungs- und Kon-
kursverfahren erstreckt (vgl. OLG Frankfurt, Rpfle-
ger 1976, 368; OLG Schleswig, JurBüro 1979, 610; 
KG, KTS 1980, 157 — jeweils mit weiteren Nachwei-
sen —). In solchen Verfahren würde ohne die Beibe-
haltung der Vorschrift die sofortige weitere Be-
schwerde gegen Kostenentscheidungen der Land-
gerichte in der Beschwerdeinstanz statthaft sein 
(§ 793 ZPO und § 73 KO jeweils in der Fassung des 
Entwurfs). 

Im übrigen wird auf den Ersten Teil der Begrün-
dung (unter B III 2 b) Bezug genommen. 

Zu Nummer 32 (§ 569 ZPO) 

Der neue Satz 3 in § 569 Abs. 2 ZPO bestimmt in 
Anlehnung an § 29 Abs. 1 Satz 2 FGG, § 80 Abs. 1 
Satz 2 GBO, daß die Beschwerdeschrift, mit der eine 
weitere Beschwerde eingelegt wird, von einem 
Rechtsanwalt unterzeichnet sein muß. Nach der 
vorgesehenen Umgestaltung der weiteren Be-
schwerde als Rechtsbeschwerde ist nicht mehr da-
von auszugehen, daß ein Beschwerdeführer die Be-
schwerdeschrift ohne eine ausreichende rechtliche 
Beratung abfassen kann. 

In den Fällen des § 569 Abs. 2 Satz 2 ZPO kann die 
Beschwerdeschrift, mit der eine Beschwerde einge-
legt wird (§ 569 Abs. 2 Satz 1 ZPO), ersetzt werden 
durch eine Erklärung zu Protokoll der Geschäfts-
stelle des in § 569 Abs. 1 ZPO bezeichneten Gerichts. 
Insoweit ist keine anwaltliche Vertretung vorge-
schrieben (§ 78 Abs. 2 ZPO). Das gilt für die weitere 
Beschwerde entsprechend. Die Einlegung der wei- 
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teren Beschwerde soll nicht weitergehend dem An-
waltszwang unterworfen werden, weil sonst das bis-
her formlose und verhältnismäßig billige Beschwer-
deverfahren kompliziert und verteuert würde. 

Die Neuregelung sieht keinen Zwang zur Begrün-
dung der weiteren Beschwerde vor. Damit bleibt es 
bei der heutigen Rechtslage, daß eine Beschwerde 
nach §§ 567 ff. ZPO nicht begründet zu werden 
braucht. Die Beschwerde als Rechtsmittel gegen 
Zwischen- und Nebenentscheidungen soll möglichst 
formlos sein. Sie würde unnötig kompliziert, wenn 
die Zulässigkeit der weiteren Beschwerde abhängig 
wäre von einer fristgebundenen Begründung, für 
die noch Mindestanforderungen gestellt werden 
müßten. Deswegen hat die Kommission für das Zi 
vilprozeßrecht (Bericht S. 176) einen Begründungs-
zwang für die Beschwerde abgelehnt. Das Be-
schwerdegericht kann in einem Rechtsbeschwerde-
verfahren beurteilen, ob die angefochtene Entschei-
dung auf einer Gesetzesverletzung beruht. Ein Be-
gründungszwang für eine Rechtsbeschwerde wäre 
nur sinnvoll bei einem uneingeschränkten Gebot 
der anwaltlichen Vertretung, das das Beschwerde-
verfahren aber verteuern würde. Die Parallelrege-
lungen der §§ 27, 29 FGG, §§ 78, 80 GBO, § 10 BRA

-

GO, §§ 14, 156 KostO verlangen ebenfalls keine Be-
gründung der Beschwerde. Das Erfordernis einer 
Beschwerdebegründung in § 621 e ZPO, § 26 LwVG, 
§§ 92, 94 ArbGG hat seinen Grund darin, daß diese 
Beschwerdeverfahren mit der Revision gegen Ent-
scheidungen in der Hauptsache vergleichbar sind. 

Zu Nummer 33 (§ 572 ZPO) 

Der dem § 572 ZPO angefügte Absatz 4 nimmt einst-
weilige Maßnahmen im Beschwerdeverfahren von 
der Beschwerdefähigkeit aus. 

Nach § 572 Abs. 2 ZPO kann das Gericht oder der 
Vorsitzende, dessen Entscheidung angefochten 
wird, anordnen, daß ihre Vollziehung auszusetzen 
sei. Nach § 572 Abs. 3 ZPO kann das Beschwerdege-
richt vor der Entscheidung eine einstweilige Anord-
nung erlassen, insbesondere anordnen, daß die Voll-
ziehung der angefochtenen Entscheidung auszuset-
zen sei. Durch den neuen Absatz 4 werden Ent-
scheidungen nach den Absätzen 2 und 3 für unan-
fechtbar erklärt. 

Auf den Ersten Teil der Begründung (unter B III 1) 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 34 (§ 577 a ZPO) 

Der vorgeschlagene § 577 a soll die Anschlußbe-
schwerde regeln. 

Nach Satz 1 kann sich der Beschwerdegegner einer 
sofortigen Beschwerde anschließen, wenn auch für 
ihn die übrigen Beschwerdevoraussetzungen vorlie-
gen. Das entspricht dem Grundsatz der Waffen-
gleichheit der Parteien. 

Nach Satz 2 ist die Anschlußbeschwerde gemäß ih-
rem Sinn und Zweck auch noch statthaft, wenn die 
Beschwerdefrist für den Beschwerdegegner abge

-

laufen ist oder er auf die Beschwerde verzichtet hat. 
In diesem Falle ist jedoch die Anschließung — ent-
sprechend den Vorschriften über die Anschlußberu-
fung (§§ 521 ff. ZPO) — unselbständig und von der 
Beschwerde abhängig. Deswegen wird sie unwirk-
sam, wenn die Beschwerde zurückgenommen oder 
als unzulässig verworfen wird. 

Zu Nummer 35 (§ 609 ZPO) 

Wird ein Rechtsanwalt im Wege der Prozeßkosten-
hilfe in einer Ehesache beigeordnet, so erstreckt 
sich die Beiordnung gemäß § 122 Abs. 3 Satz 1 
BRAGO auf den Abschluß eines Vergleichs über 
den Ehegattenunterhalt, den Unterhalt eines Kin-
des im Verhältnis der Eltern zueinander, die Sorge 
für die Person eines gemeinschaftlichen Kindes, 
Angelegenheiten nach der Hausratsverordnung 
und Ansprüche aus dem ehelichen Güterrecht. 
Diese Regelung, die durch Gesetz vom 20. August 
1975 (BGBl. I S. 2189) eingeführt worden ist, er-
scheint heute sowohl nach dem Kreis der erfaßten 
Verfahren als auch in ihrer Beschränkung auf die 
anfallenden Anwaltsgebühren unter Ausschluß der 
Gerichtsgebühren als zu eng. 

Grundgedanke des § 122 Abs. 3 Satz 1 BRAGO ist 
es, den Abschluß von Vereinbarungen in Angele-
genheiten zu fördern, die mit der Ehesache zusam-
menhängen. Erfaßt wurden diejenigen Gegenstän-
de, die nach der damaligen Praxis typischerweise 
zum Gegenstand einer gütlichen Regelung aus An-
laß des Eheverfahrens gemacht wurden. Da das Ge-
richt der Ehesache für die Folgeregelungen selbst 
nicht zuständig war, geschah dies regelmäßig im 
Zusammenhang mit einstweiligen Anordnungen 
nach den §§ 627 ff. ZPO a. F. Das durch das 
1. EheRG geschaffene Familiengericht besitzt nicht 
nur eine originäre Entscheidungszuständigkeit 
auch für die Folgeregelungen von Ehesachen. Seine 
Zuständigkeit hierfür geht zudem über den Katalog 
der in § 122 Abs. 3 Satz 1 BRAGO erfaßten Gegen-
stände hinaus (vgl. § 23 b Abs. 1 Satz 2 GVG, § 621 
Abs. 1 ZPO). Es ist deshalb angezeigt, den Anwen-
dungsbereich der bisher in § 122 Abs. 3 Satz 1 
BRAGO getroffenen Regelung auf Vereinbarungen 
über alle Gegenstände auszudehnen, die jetzt als 
mögliche Folgen einer Ehesache in die Zuständig-
keit des Familiengerichts fallen. Eine entspre-
chende Erweiterung des § 122 Abs. 3 Satz 1 BRAGO 
hat auch bereits der Bundesrat in seiner Stellung-
nahme zu dem Entwurf eines Gesetzes über die 
Prozeßkostenhilfe vorgeschlagen (Drucksache 8/ 
3068 S. 49). 

Darüber hinaus erscheint es sachgerecht, die mit 
§ 122 Abs. 3 Satz 1 BRAGO angestrebte Begünsti-
gung einer gütlichen Regelung der Nebenfragen ei-
ner Ehesache nicht auf die anfallenden Anwaltsge-
bühren zu beschränken, sondern auch eine gericht-
liche Vergleichsgebühr (Nummer 1170 des Kosten-
verzeichnisses des GKG) einzubeziehen. Bei Ver-
einbarungen, die im Zusammenhang mit Schei-
dungssachen geschlossen werden, besteht hierfür 
künftig ein starkes Bedürfnis, weil die Bewilligung 
der Prozeßkostenhilfe für die Scheidungssache 
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nach § 624 Abs. 2 ZPO in der Fassung des Artikels 1 
Nr. 37 nur noch Folgesachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 1, 
6 ZPO erfassen soll. Der damit vorgesehene weiter-
gehende Gehalt der Vorschrift macht es erforder-
lich, sie in die Bestimmungen über das Verfahrens-
recht einzustellen. 

Der neue § 609 Abs. 2, der den bisherigen § 122 
Abs. 3 Satz 1 BRAGO ablöst, bringt die danach er-
forderliche Regelung. Um auch anfallende Gerichts-
gebühren mit abzudecken, sieht er vor, daß sich die 
für die Ehesache bewilligte Prozeßkostenhilfe als 
solche auf die zu erfassenden gütlichen Vereinba-
rungen erstreckt. Seinem Anwendungsbereich nach 
erfaßt der neue § 609 Abs. 2 gütliche Vereinbarun-
gen über alle Gegenstände der in § 621 Abs. 1 ZPO 
bezeichneten Art. Da die Prozeßkostenhilfe aber 
nur für die Tätigkeit in einem gerichtlichen Verfah-
ren in Betracht kommt, müssen diese Vereinbarun-
gen vor dem Gericht getroffen und zu Protokoll 
erklärt werden. Eine nur außergerichtliche Abspra-
che fällt nicht unter den neuen Absatz 2 (KG, Rpfle-
ger 1980, 301 f. mit Nachweisen auch zur Gegenmei-
nung; zustimmend von Eicken, Anm. in KostRsp. 
BRAGO § 122 Nr. 17 gegen Lappe). In der Sache 
wird zwischen Vergleichen und Einigungen unter-
schieden, weil nur über Gegenstände des § 621 
Abs. 1 Nr. 4 bis 9 ZPO ein gerichtlicher Vergleich 
geschlossen werden kann. Auf die Begründung zu 
Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe a wird verwiesen. Eini-
gungen sollen nur erfaßt werden, soweit sie ihrer 
Bedeutung nach einem Vergleich entsprechen. Des-
halb ist vorgesehen, daß das Gericht nach Maßgabe 
der Einigung entscheiden muß. Die näheren Vor-
aussetzungen, unter denen eine Einigung der Betei-
ligten über Gegenstände des § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
ZPO Kostenfolgen auslöst, sind in dem neuen § 23 
Abs. 3 BRAGO (Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe a) gere-
gelt. Für das Gerichtskostengesetz war eine ent-
sprechende Regelung entbehrlich, weil Einigungen 
dieser Art keine Gerichtsgebühren auslösen sollen. 

Zu Nummer 36 (§ 624 ZPO) 

Zu § 624 Abs. 2 ist streitig, ob sich die Prozeßkosten-
hilfe für die Scheidungssache nur auf bereits an-
hängige oder jedenfalls angekündigte Folgesachen 
erstreckt (so Zöller/Philippi, ZPO, 14. Auflage, § 624 
Anm. II 1 b mit weiteren Nachweisen) oder auch 
Folgesachen erfaßt, die später eingeleitet werden 
(so Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 
42. Auflage, § 624 Anm. 3; Thomas/Putzo, ZPO, 
12. Auflage, § 624 Anm. 2). Die Neufassung des Sat-
zes 1 beschränkt die Erstreckung der Prozeßkosten-
hilfe für die Scheidungssache auf die von Amts we-
gen einzuleitenden Folgesachen des § 621 Abs. 1 
Nr. 1 und 6 ZPO. Für alle anderen Folgesachen muß 
die Prozeßkostenhilfe künftig besonders bewilligt 
werden. Satz 2 ist im Hinblick auf den neuen § 609 
Abs. 2 ZPO (Artikel 1 Nr. 35 in der Fassung des Ent-
wurfs) angefügt worden. Er stellt klar, daß § 609 
Abs. 2 ZPO unbeschadet des § 624 Abs. 2 ZPO auch 
in Scheidungssachen gilt (vgl. OLG Koblenz, Jur-
Büro 1980, 1048; OLG Zweibrücken, JurBüro 1981, 
1218 f.). 

Zu Nummer 37 (§ 641 d ZPO) 

Die vorgeschlagene Änderung des Absatzes 3 führt 
zum Wegfall der Beschwerde gegen vorläufige Maß-
nahmen gemäß § 641 d Abs. 1, 2 ZPO. Nach den ge-
nannten Vorschriften kann das Gericht in einem 
Rechtsstreit auf Feststellung der Vaterschaft auf 
Antrag durch einstweilige Anordnung den laufen-
den Unterhalt des Kindes nach Klageerhebung vor-
läufig sichern, bis nach Feststellung der Vater-
schaft ein dauernder Unterhaltstitel des Kindes er-
wirkt ist (vgl. § 641 e ZPO). 

Es ist nicht geboten, die Beschwerde gegen vorläu-
fige Maßnahmen nach § 641 d Abs. 1, 2 ZPO zuzulas-
sen und den Grundsatz, daß eine Beschwerde gegen 
einstweilige Anordnungen und vorläufige Maßnah-
men nicht zulässig sein soll (vgl. den Ersten Teil der 
Begründung unter B III 1), zu durchbrechen. Der 
Rechtsschutz des betroffenen Mannes wird durch 
den Wegfall der Beschwerde nicht beeinträchtigt, 
da die Anordnung der vorläufigen Maßnahme im 
Laufe des Rechtsstreits jederzeit auf Antrag aufge-
hoben oder geändert werden kann. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn neue Prozeßergebnisse oder 
veränderte tatsächliche Umstände es veranlassen. 
Da der Untersuchungsgrundsatz gilt (vgl. § 640 
Abs. 1 in Verbindung mit § 616 Abs. 1 ZPO) und so-
mit alle erreichbaren Beweise auszuschöpfen sind, 
würde auch das Beschwerdegericht keine neuen 
Gesichtspunkte für die Notwendigkeit einer Ände-
rung der durch das Erstgericht angeordneten Maß-
nahmen gewinnen. 

Zu Nummer 38 (§ 641 p ZPO) 

In Absatz 3 wird Satz 3 wegen der vorgeschlagenen 
Neuregelung in § 568 Abs. 2 Satz 1 (vgl. Artikel 1 
Nr. 31 des Entwurfs) entbehrlich und kann daher 
gestrichen werden. 

Zu Nummer 39 (§ 642 a ZPO) 

In Absatz 3 wird Satz 2 wegen der vorgeschlagenen 
Neuregelung in § 568 Abs. 2 Satz 1 (vgl. Artikel 1 
Nr. 31 des Entwurfs) entbehrlich und kann daher 
gestrichen werden. 

Zu Nummer 40 (§ 642b ZPO) 

Die Änderung des Absatzes 1 Satz 3 beseitigt im In-
teresse einer einheitlichen Rechtsanwendung eine 
Streitfrage der Rechtspraxis. 

Die im geltenden § 642 b Abs. 1 Satz 3 ZPO angeord-
nete entsprechende Anwendung des § 323 Abs. 3 
ZPO wird überwiegend dahin verstanden, daß eine 
Neufestsetzung des Regelunterhalts für nichteheli-
che Kinder — ebenso wie im Falle des für die An-
passung des Unterhalts ehelicher Kinder geltenden 
§ 641 p Abs. 1 Satz 2 ZPO — bereits ab Einreichung 
oder Anbringung des Festsetzungsantrags erfolgen 
kann. Nach einer Mindermeinung führt die entspre-
chende Anwendung des § 323 Abs. 3 ZPO zur Abän-
derung erst ab Mitteilung des Festsetzungsantrags 
an den Gegner. 
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Der Meinungsstreit bedeutet für die Gerichte eine 
unnötige Belastung. Durch die vorgeschlagene Än-
derung des § 642 b Abs. 1 Satz 3 ZPO wird klarge-
stellt, daß eine Neufestsetzung des Regelunterhalts 
für nichteheliche Kinder ebenso wie eine Anpas-
sung des Unterhalts für eheliche Kinder bereits ab 
Einreichung oder Anbringung des Antrags erfolgen 
kann. 

Zu Nummer 41 (§ 697 ZPO) 

a) Zu § 697 Abs. 2 

Die Änderung des Absatzes 2 soll die Parteien und 
das Gericht entlasten. 

Nach geltendem Recht hat der Vorsitzende nach 
Abgabe der Streitsache aus dem Mahnverfahren 
Termin zur mündlichen Verhandlung zu bestim-
men, wenn die Anspruchsbegründung eingegangen 
ist, spätestens, wenn die dem Antragsteller gesetzte 
Frist von zwei Wochen zur Begründung seines An-
spruchs abgelaufen ist (§ 697 Abs. 1, 2 ZPO). 

Häufig begründet der Antragsteller seinen An-
spruch nicht und gibt damit zu erkennen, daß er das 
Verfahren — zumindest zunächst — nicht weiterbe-
treiben will. In solchen Fällen sollte das Gericht 
nicht gezwungen werden, Termin zur mündlichen 
Verhandlung anzuberaumen. Wenn der Antrags-
gegner gegen einen Verfahrensstillstand nichts ein-
zuwenden hat, beispielsweise weil er Raten auf die 
Klageforderung zahlen will oder Vergleichsver-
handlungen schweben, ist es nicht zweckmäßig, daß 
das Gericht das Verfahren entgegen dem Willen der 
Parteien durch Ansetzung eines Verhandlungster-
mins weiterführen muß. Dadurch werden häufig 
nur überflüssige Kosten verursacht, insbesondere 
durch Bestellung eines auswärtigen Anwalts, die oft 
zu Lasten des Antragsgegners gehen. Im übrigen 
können die Parteien trotz eines Verhandlungster-
mins eine sachliche Entscheidung des Verfahrens 
verhindern, indem sie im Termin nicht erscheinen; 
dem Gericht bleibt dann letztlich nur noch übrig, 
das Ruhen des Verfahrens anzuordnen (§ 251 a 
Abs. 3 ZPO). Ein Absehen von der Fortsetzung des 
Verfahrens von Amts wegen kann dagegen eine 
gütliche Erledigung des Rechtsstreits fördern, in-
dem Vergleichsbemühungen nicht gestört werden, 
und Kosten — beispielsweise für die Bestellung ei-
nes Rechtsanwalts — ersparen. 

Nach der vorgeschlagenen Neufassung des Absat-
zes 2 soll nach Überleitung des Mahnverfahrens in 
das Streitverfahren Termin zur mündlichen Ver-
handlung nur noch bestimmt werden können, wenn 
die Anspruchsbegründung des Antragstellers vor-
liegt oder der Antragsgegner es nach fruchtlosem 
Ablauf der Begründungsfrist beantragt. 

Wird das Verfahren später von den Parteien weiter-
betrieben, so kann das Gericht die verspätete An-
spruchsbegründung bei Verletzung der Prozeßför-
derungspflicht gemäß §§ 282, 296 Abs. 2 ZPO zurück-
weisen. 

Wird das Verfahren nicht fortgesetzt, so werden 
nach sechs Monaten die Verfahrenskosten abge

-

rechnet und die Akten gemäß der Aktenordnung 
weggelegt. 

b) Zu § 697 Abs. 3 

Die Änderung des Absatzes 3 soll die Überleitung 
vom Mahnverfahren in das Streitverfahren be-
schleunigen, indem ein Versäumnisurteil im schrift-
lichen Vorverfahren (§ 331 Abs. 3 ZPO) zugelassen 
wird, wenn davon auszugehen ist, daß sich der An-
tragsgegner trotz seines Widerspruchs gegen den 
Mahnbescheid letztlich im streitigen Verfahren 
nicht verteidigen will. 

Der Antragsteller soll im Mahnverfahren einen 
Vollstreckungstitel einfacher, schneller und billiger 
erreichen können als im Klageverfahren. Dieser 
Zielsetzung steht es entgegen, daß gerichtserfah-
rene Schuldner, die ohne ernstliche Verteidigungs-
absicht lediglich einen ungerechtfertigten Zah-
lungsaufschub anstreben, die Verfahrenserledigung 
— nach Widerspruch gegen den Mahnbescheid — 
durch Untätigkeit verzögern können, indem sie die 
Frist zur Klageerwirkung (§ 275 Abs. 1, 3, § 277 
Abs. 3, § 697 Abs. 3 Satz 1 ZPO) verstreichen lassen, 
im Verhandlungstermin ein Versäumnisurteil ge-
gen sich ergehen lassen und sodann Einspruch ein-
legen. 

Einer solchen Verfahrensverschleppung kann nach 
herrschender Rechtsmeinung aufgrund des gelten-
den Rechts nicht mit einem Versäumnisurteil im 
schriftlichen Vorverfahren (§ 331 Abs. 3 ZPO) be-
gegnet werden. Ein solches Versäumnisurteil ohne 
mündliche Verhandlung setzt voraus, daß der Be-
klagte im Streitverfahren entgegen § 276 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 ZPO seine Verteidigungsbereitschaft 
nicht rechtzeitig angezeigt hat. Die heutige Rege-
lung wertet jedoch den Widerspruch gegen den 
Mahnbescheid als eine solche Anzeige, wie sich aus 
§ 697 Abs. 3 ZPO ergibt, der nicht auf § 276 Abs. 1, 2 
ZPO verweist. Diese gesetzliche Schlußfolgerung ist 
aber, wie die Praxis beweist, nicht zwingend, weil 
der Widerspruch gegen den Mahnbescheid in dem 
summarischen Mahnverfahren erfolgt und eine ein-
gehende Anspruchsbegründung zur Zeit des Wider-
spruchs noch nicht vorliegt. Für den Verfahrens-
fortgang ist es nicht entscheidend, daß der Antrags-
gegner dem Mahnbescheid — in der Regel ohne 
Begründung — widersprochen hat. Vielmehr ist da-
für seine Reaktion auf die Anspruchsbegründung 
maßgeblich. Nach Zugang der Anspruchsbegrün-
dung kann der Antragsgegner seine Prozeßaussich-
ten abschätzen. Deswegen kann von ihm verlangt 
werden, daß er nunmehr eine fortbestehende Ver-
teidigungsbereitschaft dem Gericht mitteilt. 

Bei dieser Sachlage ist es im Interesse des Gläubi-
gers und zur Entlastung des Gerichts geboten, auch 
nach vorausgegangenem Mahnverfahren ein 
schriftliches Versäumnisurteil nach § 331 Abs. 3 
ZPO zuzulassen, wenn davon auszugehen ist, daß 
der Antragsgegner sich gegen den Klageanspruch 
nicht mehr wehren will. Deswegen wird § 276 Abs. 1 
Satz 1 und 3, Abs. 2 ZPO in § 697 Abs. 3 Satz 3 ZPO 
gleichfalls für anwendbar erklärt. Die Änderung hat 
die verfahrensfördernde Nebenwirkung, daß nach 
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§ 307 Abs. 2 ZPO ein Anerkenntnisurteil ohne 
mündliche Verhandlung zulässig ist, wenn der Be-
klagte auf eine Aufforderung nach § 276 Abs. 1 
Satz 1 ZPO erklärt, daß er den Klageanspruch ganz 
oder zum Teil anerkenne. 

Der Vorsitzende des Gerichts, an das die Streitsa-
che nach Widerspruch gegen den Mahnbescheid ab-
gegeben worden ist, soll, wenn er zunächst gemäß 
§ 697 Abs. 3 Satz 1 keinen Termin bestimmt, mit der 
Zustellung der Anspruchsbegründung den Antrags-
gegner auffordern müssen, für den Fall, daß er sich 
gegen die Klage verteidigen wolle, dies binnen ei-
ner Notfrist von zwei Wochen dem Gericht schrift-
lich anzuzeigen (§ 276 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz 
ZPO). Mit der Aufforderung ist der Antragsgegner 
über die Folgen einer Versäumung der Frist sowie 
— im Verfahren vor den Landgerichten — darüber 
zu belehren, daß er die Anzeige nur durch den zu 
bestellenden Rechtsanwalt abgeben kann (§ 276 
Abs. 2 ZPO). Es wird notwendig sein, den Antrags-
gegner mit dieser Belehrung gleichzeitig darauf 
hinzuweisen, daß seine bisherigen Erklärungen 
zum Verfahren einschließlich des Widerspruchs ge-
gen den Mahnbescheid noch nicht als Anzeige der 
Verteidigungsabsicht gelten. Auf diese Weise wird 
ausgeschlossen, daß prozeßunerfahrene Antrags-
gegner nach Widerspruch gegen den Mahnbescheid 
ihren Verteidigungswillen allein deshalb nicht er-
neut anzeigen, weil sie Mahn- und Streitverfahren 
für eine Einheit halten und ihnen die geforderte 
Anzeige als überflüssige Formalität erscheint, ins-
besondere wenn sie ihren Widerspruch mit Grün-
den versehen hatten. 

Nach § 697 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 276 
Abs. 1 Satz 1 -zweiter Halbsatz ZPO ist der Antrag-
steller von der Aufforderung zu unterrichten. 

Ist die Anspruchsbegründung im Ausland zuzustel-
len, so soll der Vorsitzende die Frist für die Mittei-
lung des Verteidigungswillens bestimmen müssen. 
Das ergibt sich aus der Verweisung auf § 276 Abs. 1 
Satz 3 ZPO. 

§ 276 Abs. 1 Satz 2 ZPO, wonach dem Beklagten eine 
Frist von mindestens zwei weiteren Wochen zur 
Klageerwiderung zu setzen ist, wird in § 697 Abs. 3 
nicht für entsprechend anwendbar erklärt, weil es 
nach vorausgegangenem Mahnverfahren nicht 
sachgerecht wäre und das weitere Verfahren unnö-
tigt verzögern würde, wenn die Frist zur Klageerwi-
derung erst mit Ablauf der Frist zur Bekanntgabe 
des Verteidigungswillens beginnen würde. Eine 
Hintereinanderschaltung der Notfrist zur Anzeige 
der Verteidigungsabsicht und der Frist zur Klageer-
widerung könnte — über die heutige Regelung hin-
aus — zu einer zusätzlichen Verfahrensverschlep-
pung führen, wenn der Antragsgegner nach Wider-
spruch gegen den Mahnbescheid und Zustellung 
der Anspruchsbegründung fristgerecht seine Ver-
teidigungsbereitschaft anzeigt, die weitere Frist zur 
Klageerwiderung jedoch verstreichen und im Ver-
handlungstermin ein Versäumnisurteil gegen sich 
ergehen läßt. Der Antragsgegner kann auf eine kür-
zere Frist verwiesen werden als der Beklagte im 
Falle des § 276 ZPO, weil er bereits aufgrund des 

vorangegangenen Mahnverfahrens Anlaß und Gele-
genheit hatte, sich mit dem Streitgegenstand zu be-
fassen und seine Einlassung auf das Streitverfah-
ren schon vor Zustellung der Klagebegründung vor-
zubereiten. 

Ein schriftliches Versäumnisurteil nach § 331 Abs. 3 
ZPO soll dagegen nicht möglich sein, wenn bereits 
ein Vollstreckungsbescheid ergangen ist, gegen den 
Einspruch eingelegt ist. Da der Vollstreckungsbe-
scheid einem für vorläufig vollstreckbar erklärten 
Versäumnisurteil gleichsteht (§ 700 Abs. 1 ZPO), 
kann über den Einspruch, wenn dieser nicht als 
unzulässig zu verwerfen ist (§ 341 ZPO), nicht ohne 
mündliche Verhandlung entschieden werden. Wird 
der Einspruch nicht durch Beschluß als unzulässig 
verworfen, ist Termin zur mündlichen Verhandlung 
über den Einspruch und die Hauptsache zu bestim-
men (§ 341 a ZPO). 

Nur wenn die Partei dann nicht im Termin er-
scheint oder nicht zur Hauptsache verhandelt, kann 
ein sogenanntes zweites Versäumnisurteil ergehen, 
gegen das ein weiterer Einspruch nicht statthaft ist 
(§ 345 ZPO). Anders als in § 697 Abs. 3 Satz 3 soll 
daher in § 700 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz die 
Anwendung von § 276 Abs. 1 Satz 1, 3, Abs. 2 ZPO 
ausgeschlossen werden. Auf die Begründung zu Ar-
tikel 1 Nr. 42 des Entwurfs (Änderung des § 700 
Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz) wird Bezug genom-
men. 

Zu Nummer 42 (§ 700 ZPO) 

Die vorgeschlagene Bezugnahme im Absatz 3 Satz 2 
erster Halbsatz auf § 696 Abs. 5 ZPO soll eine Lücke 
schließen. Bei der Abgabe eines Verfahrens nach 
Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid soll 
— neben Absatz 1 Satz 3 bis 5 und Absatz 2 — auch 
der Absatz 5 des § 696 ZPO entsprechend anzuwen-
den sein. Diese Vorschrift regelt den Fall der Ver-
weisung des Rechtsstreits durch das Gericht, an das 
das Verfahren abgegeben worden ist, und die Be-
handlung der daraus entstehenden Mehrkosten. 
Durch die Bezugnahme wird klargestellt, daß bei 
der Nachholung der Zuständigkeitsprüfung nach 
Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid die-
selben Grundsätze gelten wie bei einer Abgabe des 
Verfahrens nach Widerspruch gegen den Mahnbe-
scheid. 

In Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz unterbleibt eine 
Verweisung auf § 697 Abs. 2 in der Fassung des Arti-
kels 1 Nr. 41 Buchstabe a des Entwurfs. Nach § 700 
Abs. 3 Satz 2 ZPO gilt nach Einspruch des Antrags-
gegners gegen den Vollstreckungsbescheid § 697 
Abs. 2 entsprechend. Diese Bezugnahme muß nach 
Änderung des § 697 Abs. 2 entfallen. Sonst würde 
über einen zulässigen Einspruch gegen den Voll-
streckungsbescheid, der einem vorläufig vollstreck-
baren Versäumnisurteil gleichsteht (§ 700 Abs. 1), 
nicht verhandelt werden, wenn der Antragsteller 
keine fristgerechte Anspruchsbegründung einreicht 
und der Antragsgegner nicht den Fortgang des Ver-
fahrens beantragt. Das würde aber den §§ 341 a, 700 
Abs. 1 ZPO widersprechen. Danach ist, wenn der 
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Einspruch nicht durch Beschluß als unzulässig ver-
worfen wird, Termin zur mündlichen Verhandlung 
über den Einspruch und die Hauptsache zu bestim-
men und den Parteien bekanntzumachen. 

Nach dem neugefaßten zweiten Halbsatz des § 700 
Abs. 3 Satz 2 soll die . Anwendung des § 276 Abs. 1 
Satz 1, 3, Abs. 2 ZPO (vgl. Artikel 1 Nr. 41 Buch-
stabe b des Entwurfs) in den Fällen des Einspruchs 
gegen den Vollstreckungsbescheid ausgeschlossen 
werden. In diesen Fällen muß auf die Möglichkeit, 
dem Beklagten mit der Zustellung der Anspruchs-
begründung. eine Frist zur Erklärung der Verteidi-
gungsabsicht zu setzen, verzichtet werden, weil dem 
schriftlichen Versäumnisurteil nach § 331 Abs. 3 
ZPO nicht die Wirkungen eines zweiten Versäum-
nisurteils nach § 345 ZPO beigelegt werden können. 
Der Ausschluß eines weiteren Einspruchs nach 
§ 345 ZPO läßt sich nur rechtfertigen, wenn dem 
Beklagten auf seinen Einspruch gegen den Voll-
streckungsbescheid Gelegenheit gegeben worden 
ist, seine Rechte in einer öffentlichen Verhandlung 
geltend zu machen. Dies wäre jedoch bei einem Ver-
säumnisurteil nach § 331 Abs. 3 ZPO, durch das der 
Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid ver-
worfen wird, nicht der Fall, da der Beklagte nicht zu 
einem Termin geladen wird. Andererseits würde 
dem Beklagten, wenn das schriftliche Versäumnis-
urteil nach § 331 Abs. 3 ZPO zugelassen würde, ohne 
den weiteren Einspruch auszuschließen, eine zu 
weitgehende Verzögerungsmöglichkeit eingeräumt. 

Zu Nummer 43 (§ 721 ZPO) 

Nach dem geänderten Absatz 4 Satz 4, der auf § 732 
Abs. 2 in der Fassung des Artikels 1 Nr. 44 des Ent-
wurfs Bezug nimmt, sollen einstweilige Anordnun-
gen,  die vor der Entscheidung des Gerichts über 
den Antrag eines zur Räumung von Wohnraum ver-
urteilten Schuldners auf Gewährung einer Räu-
mungsfrist ergehen, unanfechtbar sein. Dies folgt 
aus dem vorgeschlagenen Ausschluß der Be-
schwerde gegen vorläufige Maßnahmen (vgl. dazu 
den Ersten Teil der Begründung unter B III 1). 

In Absatz 6 werden die Sätze 2 und 3 wegen der 
Neuregelungen in § 567 Abs. 3, § 568 Abs. 2 (Artikel 1 
Nr. 30 und 31 des Entwurfs) entbehrlich und können 
gestrichen werden. Das Beschlußverfahren nach 
§ 721 ZPO ist ein Anhang zum Erkenntnisverfahren, 
so daß sich die Zulässigkeit der Beschwerde nach 
den allgemeinen Vorschriften der §§ 567 ff. ZPO — 
insbesondere also nach §§ 567 Abs. 3, 568 Abs. 2 ZPO 
in der Fassung des Entwurfs — bestimmt und nicht 
nach dem für Entscheidungen im Vollstreckungs-
verfahren geltenden § 793 ZPO. 

Zu Nummer 44 (§ 732 ZPO) 

Nach dem in Absatz 2 angefügten Satz 2 sollen im 
Verfahren über Einwendungen des Schuldners ge-
gen die Zulässigkeit der Vollstreckungsklausel 
einstweilige Anordnungen, insbesondere solche, die 
die Einstellung oder Fortsetzung der Zwangsvoll-
streckung betreffen, nicht anfechtbar sein. Dies 
folgt aus dem vorgeschlagenen Ausschluß der Be

-

schwerde gegen vorläufige Maßnahmen (vgl. dazu 
den Ersten Teil der Begründung unter B III 1) und 
gilt gleichermaßen für ablehnende wie für stattge-
bende Entscheidungen. 

Zu Nummer 45 (§ 765 a ZPO) 

Der dem Absatz 1 angefügte Satz 2, der auf § 732 
Abs. 2 in der Fassung des Entwurfs Bezug nimmt, 
soll klarstellen, daß auch im Vollstreckungsschutz

-

verfahren aus Härtegründen vorläufige Anordnun-
gen getroffen werden können. So wird bereits nach 
geltendem Recht in rechtsähnlicher Anwendung 
des § 766 Abs. 1 Satz 2 ZPO verfahren. 

Außerdem werden solche vorläufigen Maßnahmen 
für unanfechtbar erklärt. Dies ergibt sich aus dem 
vorgeschlagenen Ausschluß der Beschwerde gegen 
einstweilige Anordnungen (vgl. dazu den Ersten 
Teil der Begründung unter B III 1). 

Zu Nummer 46 (§ 766 ZPO) 

Nach dem neugefaßten Satz 2 des § 766 Abs. 1, der 
auf § 732 Abs. 2 in der Fassung des Entwurfs Bezug 
nimmt, unterliegen einstweilige Anordnungen im 
Verfahren der Erinnerung gegen die Art und Weise 
der Zwangsvollstreckung nicht der Beschwerde. 
Dies ergibt sich aus dem vorgeschlagenen Aus-
schluß der Beschwerde gegen vorläufige Maßnah-
men (vgl. dazu den Ersten Teil der Begründung un-
ter B III 1). 

Zu Nummer 47 (§ 769 ZPO) 

Nach dem Absatz 3 neu angefügten Satz 2 sollen 
einstweilige Anordnungen, die aufgrund § 769 
Abs. 1, 2 ZPO ergehen, unanfechtbar sein. Damit 
wird eine zum geltenden Recht bestehende Streit-
frage gesetzlich eindeutig geregelt. 

Der Anwendungsbereich des § 769 ZPO ist relativ 
breit. Die Vorschrift gilt insbesondere für Vollstrek-
kungsabwehrklagen (§§ 767, 768, 785, 786 ZPO) so-
wie für die Drittwiderspruchsklage (§ 771 ZPO) und 
die Klage auf vorzugsweise Befriedigung (§ 805 
ZPO) und ist nach herrschender Rechtsmeinung 
auch auf Abänderungsklagen nach § 323 ZPO ent-
sprechend anzuwenden. Die Rechtsmittelgerichte 
werden daher durch die Neuregelung entlastet. Zu-
gleich werden die Hauptverfahren beschleunigt und 
von Zwischenstreitigkeiten freigehalten. Auf den 
Ersten Teil der Begründung (unter B III 1) zur Neu-
ordnung des Beschwerderechts wird verwiesen. 

Zu Nummer 48 (§ 793 ZPO) 

Nach dem neu eingefügten Absatz 2 soll gegen Ent-
scheidungen des Landgerichts in Zwangsvollstrek-
kungsverfahren die sofortige weitere Beschwerde 
statthaft sein, soweit das Gesetz nicht etwas ande-
res bestimmt (z. B. in § 30 b Abs. 3 Satz 2, § 74 a 
Abs. 5 Satz 3 zweiter Halbsatz ZVG, § 189 Abs. 3 
KO). Im übrigen soll für die weitere Beschwerde 
§ 568 Abs. 2 ZPO in der Fassung des Artikels 1 
Nr. 31 des Entwurfs gelten. 
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Die sofortige weitere Beschwerde ist schon bisher 
nach den §§ 567 ff. ZPO gegeben. Die besondere Be-
stimmung in § 793 Abs. 2 ist notwendig, weil nach 
der vorgeschlagenen Neuregelung des § 568 Abs. 2 
Satz 1 ZPO (Artikel 1 Nr. 31 des Entwurfs) eine wei-
tere Beschwerde gegen die Entscheidung eines Be-
schwerdegerichts nur noch statthaft sein soll, wenn 
dies im Gesetz besonders bestimmt ist. Um eine ein-
heitliche Rechtsprechung zu vollstreckungsrechtli-
chen Fragen zu fördern, ist es geboten, ausnahms-
weise die weitere Beschwerde zu den Oberlandes-
gerichten zu eröffnen. Im übrigen wird auf den Er-
sten Teil der Begründung (unter B III 2 b) verwie-
sen. 

Zu Nummer 49 (§ 794 a ZPO) 

Nach dem geänderten Absatz 1 Satz 5 soll § 732 
Abs. 2 in der Fassung des Artikels 1 Nr. 44 des Ent-
wurfs entsprechend gelten. Danach sollen einstwei-
lige gerichtliche Anordnungen, die vor der Ent-
scheidung nach § 794 a Abs. 1 Satz 1 ZPO ergehen, 
nicht anfechtbar sein. Wegen des vorgeschlagenen 
Ausschlusses der Beschwerde gegen vorläufige 
Maßnahmen wird auf den Ersten Teil der Begrün-
dung unter B III 1 Bezug genommen. 

Der bisherige Satz 2 in Absatz 4 wird wegen der 
Neuregelung in § 568 Abs. 2 Satz 1 (Artikel 1 Nr. 31 
des Entwurfs) entbehrlich (vgl. auch die Begrün-
dung zu Artikel 1 Nr. 43). 

Zu Nummer 50 (§ 798 ZPO) 

Die Änderung des § 798 ZPO soll verhindern, daß 
ein Schuldner von der Vollstreckung aus den in der 
Vorschrift genannten Titeln überrascht wird. 

Nach dem geltenden § 798 ZPO darf die Zwangsvoll-
streckung aus einem Kostenfestsetzungsbeschluß, 
der nicht auf das Urteil gesetzt ist, sowie aus Be-
schlüssen über den Regelunterhalt für ein nichtehe-
liches Kind (§ 794 Abs. 1 Nr. 2 a ZPO) und aus einer 
vollstreckbaren Urkunde (§ 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO) 
nur beginnen, wenn der Schuldtitel mindestens 
eine Woche vorher zugestellt wurde. Die kurze War-
tefrist reicht in vielen Fällen nicht aus. Die Voll-
streckung kann einen Schuldner treffen, der die 
Forderung bei Ablauf der Wartefrist noch nicht 
kennt, weil der Titel seinem Prozeßbevollmächtig-
ten zugestellt wurde und dieser den Mandanten 
noch unterrichten muß. Außerdem kann, wenn ein 
Schuldner unter Einschaltung einer Bank zahlt, der 
Gläubiger von der Gutschrift zu spät erfahren. In-
folgedessen führt die kurze Wartefrist häufig zu 
überflüssigen Vollstreckungsverfahren und ver-
meidbaren Kosten. 

Deswegen wird die Wartefrist in § 798 ZPO auf zwei 
Wochen verlängert und damit zugleich der Vor-
schrift über die Wartefrist von zwei Wochen bei 
Vollstreckung aus einem nur gegen Sicherheit vor-
läufig vollstreckbaren Urteil (§§ 720 a, 750 Abs. 3 
ZPO) angepaßt. 

Zu Nummer 51 (§ 850 k ZPO) 

Nach dem neugefaßten Absatz 3 des § 850 k, der auf 
§ 732 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 1 Nr. 44 des 
Entwurfs Bezug nimmt, unterliegen einstweilige 
Anordnungen bei der Pfändung von Bankguthaben 
nicht der Beschwerde. Dies ergibt sich aus dem vor-
geschlagenen Ausschluß der Beschwerde gegen 
vorläufige Maßnahmen (vgl. dazu den Ersten Teil 
der Begründung unter B III 1). 

Zu Nummer 52 (§ 937 ZPO) 

Nach dem ergänzten Absatz 2 des § 937 soll das 
Gericht nicht nur in dringenden Fällen, sondern 
auch dann von einer mündlichen Verhandlung ab-
sehen können, wenn der Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Verfügung zurückzuweisen ist. 

Nach der geltenden Regelung kann über einen An-
trag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung in 
dringenden Fällen ohne mündliche Verhandlung 
entschieden werden. In der Rechtspraxis ist es 
streitig, ob ein dringender Fall auch dann vorliegt, 
wenn der Antrag als unzulässig oder unbegründet 
zurückzuweisen ist. Der Entwurf klärt diese Streit-
frage, indem eine mündliche Verhandlung auch 
dann ins pflichtgemäße Ermessen des Gerichts ge-
stellt wird, wenn es den Antrag für erfolglos hält. 

Die Gleichsetzung solcher Fälle mit dringenden 
Fällen ist zweckmäßig. Hält das Gericht den Antrag 
für unzulässig oder unbegründet, so kommt eine 
Zurückweisung des Antrages ohne mündliche Ver-
handlung dem Interesse des Antragstellers an einer 
möglichst frühen Entscheidung in Eilfällen entge-
gen, weil er dann sogleich das Rechtsmittelgericht 
anrufen oder den Antrag — etwa mit neuen Mitteln 
der Glaubhaftmachung — wiederholen kann. Zur 
Zurückweisung eines erfolglosen Antrages bedarf 
es in der Regel keiner mündlichen Verhandlung. 
Ihr Wegfall erspart Zeit, Arbeit und Kosten und ent-
lastet damit die Parteien und das Gericht. 

Schutzwerte Interessen des Antragsgegners wer-
den dadurch nicht berührt. 

Dem Gericht bleibt es weiterhin unbenommen, ei-
nen Verhandlungstermin auch dann durchzufüh-
ren, wenn es den Antrag auf Erlaß einer einstweili-
gen Verfügung für erfolglos hält, beispielsweise, um 
Antragsmängel auszuräumen, die Parteien zu einer 
Ergänzung des Vorbringens und der Beweismittel 
zu veranlassen, den Streitgegenstand gütlich beizu-
legen oder eine Rücknahme des Antrags anzure-
gen. 

Eine allgemeine Regelung, daß die Entscheidung 
ohne mündliche Verhandlung ergehen kann, emp-
fiehlt sich — anders als beim Arrest (vgl. § 921 
Abs. 1 ZPO) — bei der einstweiligen Verfügung 
nicht. Der Grundsatz der mündlichen Verhandlung 
soll wegen der mit diesem Verfahren verbundenen 
einschneidenden Beschränkung des rechtlichen Ge-
hörs beibehalten werden (vgl. auch den Bericht der 
Kommission für das Zivilprozeßrecht, S. 216). 
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Zu Nummer 53 (Anlage 1 zu — § 114 — ZPO) 

Durch die Änderung wird klargestellt, daß eine 
Rate „Null" nicht vorgesehen ist, daß also Zeiträu-
me, in denen keine Zahlungsverpflichtung besteht, 
nicht — etwa als sogenannte Null-Monats-Raten — 
im Rahmen der insgesamt höchstens zu zahlenden 
48 Monatsraten mitzuzählen sind. 

Zu Artikel 2 — Änderung des Gerichtsverfassungs-
gesetzes 

Zu Nummer 1 (§ 96 GVG) 

In Absatz 2 sind die Worte „in der mündlichen Ver-
handlung" zu streichen, um die Vorschrift an § 281 
Abs. 2 Satz 1 und 2 ZPO in der Fassung des Arti-
kels 1 Nr. 18 des Entwurfs anzupassen. Mit dem all-
gemeinen Verzicht auf eine mündliche Verhand-
lung über einen Verweisungsantrag ist auch in den 
Fällen des § 96 GVG ein Verweisungsantrag außer-
halb der mündlichen Verhandlung zuzulassen. 

Zu Nummèr 2 (§ 98 GVG) 

Durch die vorgesehene Einfügung der Worte „oder 
Genossenschaftsregister" wird klargestellt, daß 
eine Verweisung an die Kammer für Handels-
sachen auch bei einer Eintragung des Beklagten in 
das Genossenschaftsregister möglich ist. 

Zu Nummer 3 (§ 101 GVG) 

Nach § 101 Abs. 1 Satz 1 ist der Antrag auf Verwei-
sung des Rechtsstreits an eine andere Kammer nur 
vor der Verhandlung des Antragstellers zur Sache 
zulässig. 

Mit dem vorgeschlagenen Satz 2 erster Halbsatz 
soll erreicht werden, daß der Antragsteller den An-
trag auf Verweisung in den Fällen der §§ 97 bis 99 
GVG, wenn ihm vor der mündlichen Verhandlung 
eine Frist zur Klageerwiderung gesetzt ist, bereits 
innerhalb dieser Frist stellt. Wird der Antrag erst 
nach Fristablauf gestellt, so soll das Gericht ihn 
nach Satz 2 zweiter Halbsatz in Verbindung mit 
§ 296 Abs. 3, 4 ZPO nur zulassen müssen, wenn der 
Antragsteller die Verspätung genügend entschul-
digt. 

Die Neufassung von Absatz 2 bestimmt, daß im In-
teresse der Beschleunigung und Vereinfachung des 
Verfahrens über den Antrag auf Verweisung des 
Rechtsstreits an eine andere Kammer ebenso wie 
nach § 281 Abs. 2 Satz 2 ZPO in der Fassung des 
Entwurfs (Artikel 1 Nr. 18) ohne mündliche Ver-
handlung entschieden werden kann. 

Auf den Ersten Teil der Begründung (unter B I 2) 
wird Bezug genommen. 

Zu Nummer 4 (§ 108 GVG) 

Die Amtsdauer für ehrenamtliche Richter beträgt 
im allgemeinen vier Jahre (vgl. für die Schöffen § 42 
Abs. 1 Satz 1 GVG und § 35 Abs. 1 Satz 1 JGG, für 

die ehrenamtlichen Richter bei den Verwaltungsge-
richten § 25 VwGO, bei den Finanzgerichten § 22 
FGO, bei den Arbeitsgerichten § 20 Abs. 1 Satz 1 
ArbGG und bei den Sozialgerichten § 13 Abs. 1 
SGG). 

§ 21 Abs. 1 Satz 1 des von der Bundesregierung be-
schlossenen Entwurfs einer Verwaltungsprozeßord-
nung (Drucksache 148/83) sieht für ehrenamtliche 
Richter bei den Verwaltungs-, Finanz- und Sozialge-
richten ebenfalls eine Amtsdauer von vier Jahren 
vor. Abweichend hiervon beträgt die Amtsdauer für 
Handelsrichter nur drei Jahre, wobei eine wieder-
holte Ernennung nach § 108 GVG nicht ausgeschlos-
sen ist. Für diese abweichende Regelung sind 
Gründe nicht ersichtlich. Die Amtsdauer für Han-
delsrichter soll deshalb aus Gründen der Verein-
heitlichung an die Amtsdauer der genannten ehren-
amtlichen Richter angeglichen werden. 

Zu Nummer 5 (§ 109 GVG) 

Handelsrichter werden auf gutachtlichen Vorschlag 
der Industrie- und Handelskammer ernannt. In 
zahlreichen Kammerbezirken bestehen zunehmend 
Schwierigkeiten, geeignete Personen für das Amt 
eines Handelsrichters zu gewinnen. Um diesen 
Schwierigkeiten zu begegnen, soll der Kreis der 
Personen, die zu Handelsrichtern ernannt werden 
können, um die Prokuristen erweitert und außer-
dem klargestellt werden, daß auch Vorstandsmit-
glieder von Genossenschaften zu Handelsrichtern 
ernannt werden können. Ferner sollen die Gründe 
für den Ausschluß vom Amt des Handelsrichters, 
die in § 109 GVG nicht abschließend aufgezählt sind, 
durch eine Bezugnahme auf die für Schöffen gelten-
den Regelungen erweitert werden. Diese Ergän-
zung und Klarstellung machen insgesamt eine Neu-
fassung des § 109 GVG erforderlich. 

In Absatz 1 werden die allgemeinen Voraussetzun-
gen zuammengefaßt, die erfüllt sein müssen, damit 
jemand zum Handelsrichter ernannt werden kann. 
Während die Regelungen in den Nummern 1 und 2 
aus dem bisherigen § 109 Abs. 1 GVG übernommen 
sind, ist die Regelung in Nummer 3 erweitert wor-
den. Sie umfaßt auch Prokuristen und in das Genos-
senschaftsregister eingetragene Personen. 

Gegen die Einbeziehung von Prokuristen in den 
Kreis der Handelsrichter bestehen keine Bedenken. 
Vor allem in Großunternehmen mit einem Netz von 
Filialen und Zweigstellen, die jeweils von Prokuri-
sten geleitet werden, arbeitet der Prokurist in aller 
Regel eigenverantwortlich und selbständig und ver-
fügt auch über die für das Amt des Handelsrichters 
notwendigen kaufmännischen Erfahrungen und 
Kenntnisse der Gepflogenheiten des Handelsver-
kehrs. Nach der geltenden Rechtslage sind Großun-
ternehmen, die gesamtwirtschaftlich von erhebli-
cher Bedeutung sind, von der Mitwirkung in der 
Handelsgerichtsbarkeit weitgehend ausgeschlos-
sen. Aus diesem Bereich können nur die wenigen in 
den Zentralen tätigen Firmeninhaber und Vor-
standsmitglieder an dem Ort der Unternehmens-
verwaltung das Amt eines Handelsrichters über-
nehmen, wozu sie wegen ihrer Belastung häufig 
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nicht bereit sind. Firmeninhaber und Vorstands-
mitglieder, denen die Führung eines Unternehmens 
obliegt, stehen Aufgaben und Problemen des kauf-
männischen Alltags häufig auch ferner als die an 
den jeweiligen Niederlassungsorten ansässigen 
Prokuristen. Daß Prokuristen keine Unternehmer 
sind, steht ihrer Eignung als Handelsrichter nicht 
entgegen. Vielmehr ist entscheidend, daß sie in der 
Regel selbständig und eigenverantwortlich tätig 
sind, in der kaufmännischen Praxis stehen und da-
mit über die für das Amt notwendige Sachkunde 
verfügen. Im übrigen ist davon auszugehen, daß die 
Industrie- und Handelskammern bei ihrem gutacht-
lichen Vorschlag zur Bestellung eines Prokuristen 
zum Handelsrichter nur solche Personen benennen 
werden, die die für dieses Amt erforderliche Qualifi-
kation besitzen. 

Nach § 109 Abs. 1 GVG in der geltenden Fassung 
können nur Vorstandsmitglieder von juristischen 
Personen, die in das Handelsregister eingetragen 
sind, zu Handelsrichtern ernannt werden. Da Vor-
standsmitglieder von Genossenschaften in das Ge-
nossenschaftsregister eingetragen werden, ist strei-
tig, ob sie von § 109 GVG erfaßt sind. Um Beset-
zungsrügen zu vermeiden, wird in Absatz 1 Nr. 3 
klargestellt, daß auch solche Personen, die im Ge-
nossenschaftsregister eingetragen sind oder einge-
tragen waren, zum Handelsrichter ernannt werden 
können. Es ist nicht notwendig, den Zugang zum 
Amt des Handelsrichters gesetzlich auf Mitglieder 
des Vorstands von gewerblich tätigen Genossen-
schaften zu beschränken. Durch den gutachtlichen 
Vorschlag der Industrie- und Handelskammer ist 
hinreichend gewährleistet, daß nur geeignete Per-
sonen zum Handelsrichter ernannt werden, also 
insbesondere hauptberuflich tätige Vorstandsmit-
glieder von Genossenschaften. 

Absatz 2 ist sprachlich vereinfacht und redaktionell 
an die Neufassung des Absatzes 1 angepaßt wor-
den. 

Durch die in dem neu gefaßten Absatz 3 vorgese-
hene entsprechende Anwendung der §§ 32, 33 Nr. 4 
GVG werden die Ausschließungsgründe erweitert 
und an die für andere ehrenamtliche Richter gel-
tende Regelung angepaßt. 

Zu Nummer 6 (§ 113 GVG) 

Die Vorschrift wird an die Neufassung des § 109 
Abs. 3 GVG angepaßt. 

Zu Nummer 7 (§ 166 GVG) 

Die vorgeschlagene Neufassung des § 166 GVG soll 
das Gericht, das Amtshandlungen außerhalb seines 
Bezirks vornehmen will, von der nach geltendem 
Recht grundsätzlich erforderlichen Zustimmung 
des Amtsgerichts, in dessen Bezirk es tätig werden 
will, befreien. 

Gegen die geltende Regelung werden schon seit 
längerem Bedenken erhoben. Sie werden u. a. damit 
begründet, daß die Regelung die richterliche Unab-
hängigkeit berühren könne. Sie könne, da das Ge-

setz nicht weiter bestimmt, unter welchen Voraus-
setzungen das ersuchte Gericht seine Zustimmung 
erteilen oder versagen darf, die Ausführung einer 
prozessualen Maßnahme des erkennenden Gerichts 
— wenn auch nur theoretisch — behindern oder gar 
unmöglich machen (so schon die Kommission für 
Gerichtsverfassungsrecht und Rechtspflegerrecht 
in ihrem Bericht, S. 146). Da in der Praxis die Zu-
stimmung allerdings grundsätzlich immer erteilt 
wird, ist die Regelung zu leerem, zeit- und kosten-
aufwendigem Formalismus erstarrt (so Kissel, 
GVG, § 166, Rdnr. 9; vgl. auch den Bericht der Kom-
mission für Gerichtsverfassungsrecht und Rechts

-

pflegerrecht, a. a. O.). Es kommt hinzu, daß eine 
Amtshandlung eines Gerichts nicht fehlerhaft ist, 
wenn die nach geltendem Recht erforderliche Zu-
stimmung nicht eingeholt wurde. 

Die Streichung des Zustimmungserfordernisses be-
freit das erkennende Gericht daher von einer über-
flüssigen Formalie und wirkt sich entlastend aus. 
Es erscheint nicht erforderlich, das Zustimmungs-
erfordernis durch eine Anzeigepflicht zu ersetzen. 
Denn in den Fällen, in denen das erkennende Ge-
richt organisatorische Hilfe, wie etwa die Bereitstel-
lung eines Sitzungssaales, benötigt, wird es sich oh-
nehin rechtzeitig mit dem fraglichen Gericht in Ver-
bindung setzen. 

Gegen eine ersatzlose Streichung des § 166 GVG 
beständen allerdings Bedenken. Nach herrschender 
Meinung enden die Befugnisse des Gerichts an den 
Grenzen seines Bezirks, so daß es gerichtliche 
Amtshandlungen nur innerhalb seines Bezirks vor-
nehmen kann (Kissel, a. a. O., Rdnr. 1, 5; ähnlich 
Schäfer in: Löwe/Rosenberg, StPO, 23. Auflage, 
§ 166 GVG Rdnr. 1). Danach bedarf jedes Gericht, 
das außerhalb seines Bezirks Amtshandlungen vor-
nehmen will, einer Ermächtigung. Dies gilt erst 
recht, wenn eine Amtshandlung in einem anderen 
Bundesland durchgeführt werden soll. Eine solche 
Ermächtigung sollte, weil es hier um Amtshandlun-
gen in richterlicher Unabhängigkeit geht, nicht im 
Wege von Verwaltungsanweisungen, sondern durch 
Gesetz erteilt werden. Die vorgeschlagene Neufas-
sung des § 166 GVG enthält eine solche bundesge-
setzliche, für alle zukünftigen Fälle geltende Er-
mächtigung. Im übrigen sollen wie bisher unter den 
Begriff „Amtshandlungen" auch Tätigkeiten fallen, 
die nicht im Wege der Rechtshilfe erledigt werden 
können, wie etwa die Durchführung der Haupt-
verhandlung (vgl. Kissel, a. a. O., Rdnr. 3; Schäfer, 
a. a. O.). 

Zu Nummer 8 (§§ 199 bis 202 GVG) 

Wegen des vorgeschlagenen Wegfalls der Gerichts-
ferien (§ 199 bis 202 GVG) wird auf den Ersten Teil 
der Begründung unter B IV Bezug genommen. 

Zu Artikel 3 — Änderung des Rechtspflegergeset-
zes 

Zu Nummer 1 (§ 20 Nr. 1 RPflG) 

Die vorgesehene Einfügung in § 20 Nr. 1 RPflG 
steht im Zusammenhang mit der Änderung des § 20 
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Nr. 7 bis 9 RPflG (vgl. dazu die Ausführungen zu 
Artikel 3 Nr. 5 und 6). Sie stellt klar, daß dem 
Rechtspfleger in den Fällen, in denen der Vollstrek-
kungsbescheid im Ausland oder durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt werden muß, auch die 
Bestimmung der Einspruchsfrist (§ 700 Abs. 1 
i. V. m. § 339 Abs. 2 ZPO) obliegt. 

Zu Nummer 2 und 3 (§ 20 Nr. 4, 4a — neu — 
RPflG) 

Die Vorschriften enthalten die vorgesehene Neu-
verteilung der Aufgaben im Verfahren über die Pro-
zeßkostenhilfe (vgl. den Ersten Teil der Begrün-
dung unter B V 3). Den Kern der Neuregelung bildet 
die neue Nummer 4 a des § 20 RPflG, nach der dem 
Rechtspfleger das gesamte weitere Verfahren über 
die Prozeßkostenhilfe übertragen werden kann, 
wenn das Gericht das Vorliegen der objektiven Vor-
aussetzungen der Prozeßkostenhilfe bejaht (vgl. 
dazu weiter unten zu Nummer 4 a). Dies soll insbe-
sondere den Richter in Scheidungssachen entla-
sten, auf die ein hoher Anteil der Ausgaben für Pro-
zeßkostenhilfe entfällt. Da die Prüfung der Erfolgs-
aussicht in Scheidungssachen und den von der Pro-
zeßkostenhilfe für sie erfaßten Folgesachen (vgl. 
§ 624 Abs. 2 ZPO i. d. F. des Artikels 1 Nr. 36) im all-
gemeinen keine besonderen Schwierigkeiten berei-
ten wird, liegt der Schwerpunkt der Prüfung im 
Verfahren über die Prozeßkostenhilfe hier bei den 
persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen. Scheidungssachen eignen sich deshalb in be-
sonderem Maße für eine Einschaltung des Rechts-
pflegers nach Maßgabe des vorgesehenen § 20 
Nr. 4 a RPflG. 

Der bisherige Katalog der Einzelübertragungen in 
§ 20 Nr. 4 RPflG behält für die Fälle Bedeutung, in 
denen von der Übertragungsmöglichkeit nach der 
neuen Nummer 4 a kein Gebrauch gemacht wird. Er 
soll beibehalten, aber wie folgt geändert und er-
gänzt werden: 

In Buchstabe a soll die bisher gegebene Möglich-
keit, daß der Vorsitzende den Rechtspfleger zu-
nächst mit der Ermittlung der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers be-
auftragen kann, im Hinblick auf die weitergehende 
Übertragungsmöglichkeit nach der neuen Num-
mer 4 a entfallen. 

Buchstabe b ist neu. Die Vorschrift betrifft den Fall, 
daß das Gericht im Bewilligungsbeschluß der Partei 
auferlegt hat, Monatsraten oder Beträge aus ihrem 
Vermögen zu zahlen, sich die Bestimmung der Ein-
zelheiten, insbesondere des Beginns der Ratenzah-
lung oder des Einsatzes des Vermögens, aber für 
einen späteren Zeitpunkt vorbehalten hat (vgl. zu 
der Möglichkeit einer flexiblen Handhabung der 
Zahlungsbestimmungen nach § 120 Abs. 1 ZPO die 
Hinweise im Bericht des Rechtsausschusses des 
Deutschen Bundestages zum Entwurf eines Geset-
zes über die Prozeßkostenhilfe, Drucksache 8/3694, 
S. 21). Buchstabe b überträgt die nachträgliche nä-
here Bestimmung der Zahlungsverpflichtung dem 
Rechtspfleger. Soweit für die Entscheidung ergän-
zende Angaben notwendig sind (z. B. zur Bestim-
mung des Zeitpunktes, in dem der bei der Bewilli-

gung absehbare Wegfall einer Unterhaltsverpflich-
tung oder einer besonderen Belastung eingetreten 
ist), soll der Rechtspfleger von der Möglichkeit der 
Fristsetzung nach § 118 Abs. 2 Satz 4 ZPO in der 
Fassung des Artikels 1 Nr. 5 des Entwurfs Ge-
brauch machen können. 

Buchstaben c und d übernehmen die Vorschriften 
der bisherigen Buchstaben b und c des § 20 Nr. 4 
RPf1G. Nach Buchstabe d soll dem Rechtspfleger 
zusätzlich zu der Aufhebung der Prozeßkostenhilfe 
in den Fällen des § 124 Nr. 2, 3 und 4 ZPO die Ande-
rung der Prozeßkostenhilfe nach dem in Artikel 1 
Nr. 6 des Entwurfs neu vorgesehenen § 120 Abs. 4 
ZPO übertragen werden. 

Nach der neu einzufügenden Nummer 4 a soll dem 
Rechtspfleger vom Gericht das gesamte weitere 
Verfahren über die Prozeßkostenhilfe, insbesondere 
also die Entscheidung über die Bewilligung ein-
schließlich der Beiordnung eines zur Vertretung be-
reiten Rechtsanwalts, übertragen werden können. 
Dem Richter verbleibt die Befugnis, selbst über den 
Antrag auf Prozeßkostenhilfe zu entscheiden. Das 
ist notwendig, wenn der Antrag zurückzuweisen ist, 
weil die objektiven Voraussetzungen für die Prozeß-
kostenhilfe fehlen. In diesem Fall brauchen Ein-
kommen und Vermögen des Antragstellers nicht er-
mittelt zu werden. Außerdem ist eine richterliche 
Entscheidung immer dann zweckmäßig, wenn um-
fangreiche Erhebungen über Einkommen und Ver-
mögen des Antragstellers entbehrlich sind, weil 
sich zweifelsfrei ergibt, daß dem Antragsteller auf-
grund seiner Angaben und vorgelegten Unterlagen 
Prozeßkostenhilfe zu bewilligen ist. 

Im übrigen soll der Richter dem Rechtspfleger das 
weitere Verfahren übertragen können. Er hat dem 
Rechtspfleger dann — von den Fällen des § 119 
Satz 2 ZPO abgesehen — mitzuteilen, daß die objek-
tiven Voraussetzungen für eine Bewilligung der 
Prozeßkostenhilfe (§§ 114, 116 Satz 1 Nr. 2 letzter 
Halbsatz, Satz 2 ZPO) vorliegen (vgl. den ersten und 
zweiten Halbsatz der Nummer 4 a). Der Rechtspfle-
ger muß die Feststellung der objektiven Vorausset-
zungen durch den Richter seiner Entscheidung zu-
grunde legen (dritter Halbsatz). Er kann daher ab-
schließend prüfen und entscheiden, ob der Partei 
die Prozeßkostenhilfe nach ihren persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen zu bewilligen ist und 
in welcher Höhe mit der Bewilligung gegebenen-
falls Monatsraten oder aus dem Vermögen zu zah-
lende Beträge nach § 120 Abs. 1 ZPO festzusetzen 
sind. Soweit die subjektiven Voraussetzungen feh-
len oder § 115 Abs. 3 ZPO anzuwenden ist, weist er 
den Antrag zurück. Die Entscheidung über den An-
trag auf Bewilligung der Prozeßkostenhilfe ergeht 
einheitlich durch einen Beschluß des Rechtspfle-
gers. Da dieser Beschluß hinsichtlich der objektiven 
Voraussetzungen der Prozeßkostenhilfe unanfecht-
bar ist (vgl. § 127 Abs. 2 Satz 1 ZPO), kommt gegen 
ihn allein eine Anfechtung nach § 11 RPflG in Be-
tracht. Es ist danach nicht notwendig, die Entschei-
dung zwischen Richter und Rechtspfleger nach ob-
jektiven und subjektiven Voraussetzungen aufzu-
spalten. 
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Die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe schließt 
grundsätzlich auch die Beiordnung des von der Par-
tei gewählten Rechtsanwalts ein (§ 121 ZPO), wenn 
dieser bereit ist, die Vertretung zu übernehmen. Je-
doch soll dem Richter nach dem vierten Halbsatz 
der neuen Nummer 4 a die Entscheidung vorbehal-
ten bleiben, wenn ein Notanwalt beizuordnen ist 
(§ 121 Abs. 4 ZPO) oder wenn die Beiordnung eines 
zur Vertretung bereiten Rechtsanwalts abzulehnen 
ist, weil die übrigen Voraussetzungen für die Bei-
ordnung (z. B. nach § 121 Abs. 2 oder 3 ZPO) aus-
nahmsweise nicht vorliegen. In diesen Ausnahme-
fällen, in denen im Bewilligungsbeschluß nicht 
gleichzeitig auch über die Beiordnung entschieden 
werden kann, legt der Rechtspfleger die Sache nach 
der Bewilligung wieder dem Richter vor. Im übri-
gen muß dem Richter nach einer Übertragung des 
weiteren Verfahrens über die Prozeßkostenhilfe die 
Aufhebung der Bewilligung vorbehalten bleiben, 
wenn das Vorliegen der objektiven Voraussetzun-
gen vorgetäuscht wurde (§ 124 Nr. 1 ZPO). 

Zu Nummer 4 (§ 20 Nr. 5 RPf1G) 

Die vorgeschlagene Änderung soll klarstellen, daß 
die Neuregelung in § 20 Nr. 4 a (Artikel 3 Nr. 3 des 
Entwurfs) auch in den Fällen gelten soll, in denen 
außerhalb oder nach Abschluß eines gerichtlichen 
Verfahrens die Bewilligung der Prozeßkostenhilfe 
lediglich für die Zwangsvollstreckung beantragt 
wird, soweit das Verfahren dem Richter vorbehal-
ten ist. 

Zu Nummer 5, 6 (§ 20 Nr. 7, 8, 9 RPflG) 

Die vorgesehene Neufassung des § 20 Nr. 7 RPflG 
klärt den in der Praxis entstandenen Meinungs-
streit, ob der Rechtspfleger in den ihm übertrage-
nen Verfahren auch für den Erlaß des Ersuchungs-
schreibens bei Auslandszustellung (§ 202 Abs. 1 
ZPO) und für die Bewilligung der öffentlichen Zu-
stellung (§ 204 Abs. 1 ZPO) zuständig ist. Ein Teil 
der Gerichte verneint eine Zuständigkeit des 
Rechtspflegers für diese Geschäfte, weil ihm im 
Verfahren bei der Zustellung nur die in § 20 Nr. 7 
bis 9 RPf1G bezeichneten Einzelgeschäfte nach den 
§§ 174, 177 und 178 ZPO und nicht ausdrücklich auch 
die Entscheidungen nach den §§ 202, 204 ZPO über-
tragen seien, so daß zum Beispiel die öffentliche 
Zustellung eines Vollstreckungsbescheids (§ 699 
Abs. 4 Satz 4 ZPO) nicht vom Rechtspfleger, son-
dern vom Prozeßgericht bewilligt werden müsse. 
Ein anderer Teil der Gerichte bejaht die Zuständig- 
keit des Rechtspflegers mit dem Hinweis auf § 4 
Abs. 1 RPflG, nach dem der Rechtspfleger befugt 
ist, in den ihm übertragenen Geschäften alle Maß-
nahmen zu treffen, die zur Erledigung der Sache 
erforderlich sind. Nach dem Entwurf soll im Inter-
esse einer reibungslosen und rationellen Verfah-
rensabwicklung dem Grundsatz des § 4 Abs. 1 
RPf1G gefolgt und klargestellt werden, daß dem 
Rechtspfleger im Rahmen der ihm insgesamt über-
tragenen Verfahren auch der Erlaß des Ersu-
chungsschreibens nach § 202 Abs. 1 ZPO sowie die 
Bewilligung der öffentlichen Zustellung nach § 204 

Abs. 1 ZPO obliegt. Dies wird entsprechend der Sy-
stematik des § 20 RPflG dadurch erreicht, daß die 
Einzelübertragung nach den bisherigen Num-
mern 7, 8, 9 in der neuen Nummer 7 zusammenge-
faßt und auf die dem Richter vorbehaltenen Verfah-
ren beschränkt wird. Die bisherigen Nummern 8 
und 9 müssen danach entfallen. 

Zu Nummer 7 (§ 21 RPflG) 

In § 21 Abs. 2 Satz 4 wird die Verweisung auf § 104 
Abs. 3 Satz 5 ZPO berichtigt, da diese Vorschrift 
nach Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe c des Entwurfs in 
der Zivilprozeßordnung als § 104 Abs. 4 Satz 1 einge-
ordnet wird. 

Zu Nummer 8 (§ 23 RPflG) 

In § 23 Abs. 1 Nr. 2 wird die Verweisung auf § 20 
Nr. 4 RPflG um die Verweisung auf die neue Num-
mer 4 a des § 20 (Artikel 3 Nr. 3 des Entwurfs) er-
gänzt, da auch im Verfahren vor dem Patentgericht 
die Möglichkeit gegeben sein soll, bei Vorliegen der 
objektiven Voraussetzungen das weitere Verfahren 
über die Verfahrenskostenhilfe dem Rechtspfleger 
zu übertragen. 

Zu Artikel 4 — Änderung weiterer Gesetze auf dem 
Gebiet der Rechtspflege 

Nummer 1 und 2 sehen in den Fällen des § 73 Abs. 3 
KO und des § 3 Abs. 2 der Seerechtlichen Vertei-
lungsordnung die weitere Beschwerde gegen die 
Entscheidungen des Beschwerdegerichts vor. Dies 
entspricht dem bisher geltenden Recht. Jedoch wird 
die weitere Beschwerde nach § 568 Abs. 2 ZPO in 
der Fassung des Artikels 1 Nr. 31 des Entwurfs 
künftig nicht mehr dem Difformitätsprinzip unter-
liegen, sondern — wie im Falle des § 793 Abs. 2 ZPO 
in der Fassung des Artikels 1 Nr. 48 des Entwurfs  — 
von  einer Zulassung durch das Beschwerdegericht 
abhängen. Auf den Ersten Teil der Begründung (un-
ter B III 2) wird Bezug genommen. 

Nach Nummer 3 Buchstabe a und b sowie Num-
mer 5 Buchstabe a werden in den §§ 10, 194 Abs. 3 
FGG und in § 9 ArbGG Vorschriften über Gerichts-
ferien gestrichen, da sie mit dem Wegfall der §§ 199 
bis 202 GVG (vgl. dazu den Ersten Teil der Begrün-
dung unter B IV) gegenstandslos werden. 

Nach Nummer 4 Buchstabe a wird die Amtsdauer 
für landwirtschaftliche Beisitzer aus den Gründen 
zu § 108 GVG in der Fassung des Entwurfs (Arti-
kel 2 Nr. 4) der Amtsdauer für ehrenamtliche Rich-
ter in anderen Gerichtszweigen angepaßt. Nach der 
in Nummer 4 Buchstabe b vorgesehenen Ergänzung 
des § 20 Abs. 1 Nr. 6 LwVG soll das Gericht im Ver-
fahren über die Prozeßkostenhilfe — wie bisher 
schon über die Bewilligung und die Aufhebung der 
Bewilligung — auch über die Änderung der Bewilli-
gung nach dem in Artikel 1 Nr. 6 des Entwurfs neu 
vorgesehenen § 120 Abs. 4 ZPO ohne Zuziehung der 
landwirtschaftlichen Beisitzer entscheiden können. 
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In Nummer 5 Buchstabe b und d werden die in den 
§§ 55, 58 ArbGG enthaltenen Verweisungen auf 
§ 377 ZPO entsprechend der Änderung dieser Vor-
schrift nach Artikel 1 Nr. 21 des Entwurfs berich-
tigt. 

Nummer 5 Buchstabe c paßt § 56 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 
ArbGG an die geänderte Parallelvorschrift des § 273 
Abs. 2 Nr. 4 ZPO (Artikel 1 Nr. 14 Buchstabe a des 
Entwurfs) an. 

In Nummer 6 wird in den Verweisungskatalog des 
§ 118 SGG der § 378 ZPO in der Fassung des Arti-
kels 1 Nr. 22 des Entwurfs einbezogen. Auf den Er-
sten Teil der Begründung (unter B II 1 c) sowie auf 
die Begründung zu Artikel 1 Nr. 22 wird Bezug ge-
nommen. 

Zu Artikel 5 — Änderung von Gesetzen auf dem 
Gebiet der zwischenstaatlichen 
Rechtshilfe 

In Nummer 1 wird die Verweisung auf § 567 Abs. 2 
und 3 ZPO, die in § 8 Abs. 2 Satz 1 des Ausführungs-
gesetzes zum Haager Übereinkommen vom 1. April 
1954 über den Zivilprozeß enthalten ist, berichtigt. 
In die Verweisung wird der in § 567 neu eingefügte 
Absatz 3 (vgl. Artikel 1 Nr. 30 Buchstabe a des Ent-
wurfs) einbezogen, da diese Vorschrift in Beschwer-
deverfahren vor den Landgerichten Bedeutung er-
langen kann. 

Nach Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 3 Buchsta-
be a, Nummer 4 Buchstabe a, Nummer 5 Buchsta-
be a und Nummer 6 werden in den dort genannten 
Ausführungsgesetzen die Vorschriften über Ferien-
sachen gestrichen, da diese Vorschriften mit dem 
Wegfall der §§ 199 bis 202 GVG (vgl. dazu den Ersten 
Teil der Begründung unter B IV) gegenstandslos 
werden. Das in Nummer 6 genannte Unterhaltsvoll-
streckungs-Übereinkommens-Ausführungsgesetz 
liegt dem Deutschen Bundestag noch zur Beratung 
vor (vgl. Drucksache 10/241). Es wird voraussicht-
lich vor dem vorliegenden Entwurf verabschiedet 
und verkündet werden. Sollte es später verkündet 
werden, ist die Nummer 6 in dem vorliegenden Ent-
wurf zu streichen. 

In Nummer 2 Buchstabe b wird die in § 11 Abs. 2 
Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu dem Vertrag mit 
Tunesien enthaltene Verweisung auf § 567 Abs. 2 
und 3 ZPO entsprechend der Einfügung des neuen 
§ 567 Abs. 3 (Artikel 1 Nr. 30 Buchstabe a des  Ent-
wurfs) berichtigt. 

Die in Nummer 3 Buchstabe b, Nummer 4 Buchsta-
be b und Nummer 5 Buchstabe b vorgesehenen Er-
gänzungen der Ausführungsgesetze sollen es in den 
in den Vorschriften genannten Fällen ermöglichen, 
den Vollstreckungsbescheid in der vereinfachten 
Form der Zustellung durch Aufgabe zur Post zuzu-
stellen, wenn der Antragsgegner innerhalb der Wi-
derspruchsfrist dem Gericht keinen Zustellungsbe-
vollmächtigten benannt hat. Auf die Begründung zu 
Artikel 1 Nr. 16 wird Bezug genommen. 

Der Rechtsschutz der im Ausland wohnenden Par-
tei wird durch die vorgeschlagene Änderung nicht 
beeinträchtigt. Die gesetzliche Regelung der Wider-
spruchsfristen nimmt darauf Rücksicht, daß eine 
Partei im Ausland in der Regel einen längeren Zeit-
raum als eine inländische Partei benötigt, um sich 
auf ihre Rechtsverteidigung vorzubereiten und ei-
nen bei dem Prozeßgericht zugelassenen Rechtsan-
walt mit der Wahrnehmung ihrer Rechte zu beauf-
tragen. Es kann ihr deswegen zugemutet werden, 
innerhalb dieser Frist den Zustellungsbevollmäch-
tigten zu bestellen, wenn sie sich entschließt, den 
Prozeß ohne die Hilfe eines Rechtsanwalts zu füh-
ren. 

Zu Artikel 6 — Änderung von Kostengesetzen 

Die in Nummer 1 Buchstabe a vorgesehene Strei-
chung der Nr. 1032 des Kostenverzeichnisses zum 
GKG gründet sich darauf, daß der Gebührentatbe-
stand wegen der neueren Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts und des Bundesgerichtsho-
fes, wonach die Annahme einer erfolgversprechen-
den Revision nicht abgelehnt werden darf, seine 
Berechtigung verloren hat. 

Nach der Nummer 1032 ermäßigt sich die Gebühr 
für das Revisionsverfahren auf eine halbe Gebühr, 
wenn die Annahme der Revision nach § 554 b oder 
§ 566 a ZPO mangels grundsätzlicher Bedeutung ab-
gelehnt wird. Die Regelung ist im Zusammenhang 
mit der Neuordnung des Zugangs zum Bundesge-
richtshof durch das Gesetz zur Änderung des 
Rechts der Revision in Zivilsachen vom 8. Juli 1975 
(BGBl. I S. 1863) in der Annahme geschaffen wor-
den, daß es dem Revisionsgericht möglich sei, auch 
Revisionen, die erfolgversprechend sind, nicht an-
zunehmen. Sie sollte die Unbilligkeit vermeiden, 
daß eine in der Sache erfolgversprechende Revi-
sion, die wegen der im öffentlichen Interesse vorge-
nommenen Beschränkung des Zugangs zum Revi-
sionsgericht nicht sachlich beschieden wird, mit der 
vollen Verfahrensgebühr belastet wird. Dieser 
Grund für die Ermäßigung der Gebühr ist inzwi-
schen entfallen. 

Die nach Nummer 1 Buchstabe b vorgeschlagene 
Streichung des Hinweises auf § 641 d Abs. 3 ZPO in 
Nr. 1180 des Kostenverzeichnisses ist eine Folge der 
Änderung dieser Vorschrift durch Artikel 1 Nr. 37 
des Entwurfs. 

In Nummer 2 Buchstabe a wird die in § 14 Abs. 3 
KostO enthaltene Verweisung auf § 567 Abs. 3 ZPO, 
der nach Artikel 1 Nr. 30 zu § 567 Abs. 4 wird, berich-
tigt. In Nummer 2 Buchstabe b wird § 156 Abs. 2 
Satz 3 KostO, nach dem bei der weiteren Be-
schwerde in Notarkostensachen § 568 Abs. 2 und 3 
ZPO keine Anwendung findet, gestrichen. § 568 
Abs. 2 ZPO steht in seiner Neufassung nach Artikel 
1 Nr. 31 des Entwurfs der weiteren Beschwerde in 
Notarkostensachen nicht mehr entgegen. Es ist 
auch nicht mehr erforderlich, die Geltung des § 568 
Abs. 3 ZPO auszuschließen. Nach dieser Vorschrift 
unterliegen Entscheidungen der Landgerichte über 
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Prozeßkosten nicht der weiteren Beschwerde. Da 
sich die weitere Notarkostenbeschwerde nicht ge-
gen eine Entscheidung über Prozeßkosten wendet, 
kommt eine unmittelbare Anwendung des § 568 
Abs. 3 ZPO ohnehin nicht in Betracht. Eine analoge 
Anwendung scheidet aus, weil sie in Widerspruch 
zu § 156 Abs. 2 Satz 2 KostO stehen würde, nach 
dem die weitere Beschwerde wegen grundsätzlicher 
Bedeutung zugelassen werden kann. 

Nach Nummer 3 wird die in § 2 Abs. 1 Satz 2 ZuSEG 
enthaltene Verweisung auf § 377 ZPO entsprechend 
der Änderung dieser Vorschrift in Artikel 1 Nr. 21 
des Entwurfs berichtigt. 

Nummer 4 Buchstabe a stellt die in der Rechtspre-
chung unterschiedlich beantwortete Frage klar, ob 
eine Einigung der Parteien auf einen übereinstim-
menden Vorschlag zur Regelung der elterlichen 
Sorge (§ 1671 Abs. 3, § 1672 in Verbindung mit § 1671 
Abs. 3 BGB) ein Vergleich im Sinne des § 779 BGB 
sein und damit die Vergleichsgebühr nach § 23 
Abs. 1 BRAGO auslösen kann (dafür: OLG Schles-
wig, KostRsp. BRAGO § 23 Nr. 11; OLG Bamberg, 
JurBüro 1980, 863; a. A. OLG Koblenz, KostRsp. 
BRAGO § 23 Nr. 6; OLG Zweibrücken, KostRsp. 
BRAGO § 23 Nr. 7). Die verneinende Auffassung 
wird damit begründet, daß den Eltern keine Verfü-
gungsbefugnis über die elterliche Sorge zustehe, sie 
also einen Vertrag im Sinne des § 779 BGB, der Vor-
aussetzung für das -Entstehen der Vergleichsgebühr 
nach § 23 Abs. 1 BRAGO ist, nicht schließen können. 
An der bejahenden Auffassung wird kritisiert, daß 
nach ihr eine Vergleichsgebühr auch dann entste-
hen kann, wenn das Gericht abweichend von der 
Einigung der Parteien entscheidet. Auch zum Um-
gangsrecht (§ 1634 BGB) ist streitig geworden, ob 
die Parteien sich hierüber verbindlich einigen kön-
nen (dafür z. B. OLG Zweibrücken, FamRZ 1979, 
842; OLG Koblenz, FamRZ 1978, 605; a. A. z. B. OLG 
Zweibrücken, FamRZ 1982, 429 mit weiteren Nach-
weisen). 

Der neue § 23 Abs. 3 BRAGO regelt diese Fallgrup-
pen. Er geht davon aus, daß die Regelung der elter-
lichen Sorge nur insoweit zur Disposition der Eltern 
steht, als diese durch einen übereinstimmenden 
Vorschlag die Rechtswirkungen des § 1671 Abs. 3 
BGB herbeiführen können. Die Ausübung der elter-
lichen Sorge (vgl. § 1628 Abs. 2, § 1630 Abs. 2 BGB), 
die Regelung des Umgangs des Kindes mit einem 
Elternteil (vgl. §§ 1634, 1711 BGB) und die Geltend-
machung des Anspruchs auf Herausgabe des Kin-
des (vgl. § 1632 BGB) stehen zwar zur Disposition 
der Eltern, doch können sich diese nach zwar um-
strittener, aber wohl richtiger Ansicht dabei nicht 
oder nur in beschränktem Umfang binden. Einigun-
gen in allen diesen Fällen sind erwünscht. Die 
Mühe eines Rechtsanwalts, der an einer solchen 
Einigung mitwirkt, nachdem zuvor Streit oder Un-
gewißheit geherrscht hatten, verdient in gleicher 
Weise honoriert zu werden wie bei einem Vergleich. 
Diese Einigungen werden daher einem Vergleich 
insoweit gleichgestellt, als das Gericht nicht abwei-
chend von der erzielten Einigung entscheidet. Die 
Einschränkung berücksichtigt, daß bei einer abwei-
chenden Entscheidung des Gerichts die getroffene 

Einigung nicht zur Beseitigung des Streits oder der 
Ungewißheit zwischen den Parteien geführt hat. 

Abweichende Entscheidungen im Sinne der Neure-
gelung sind nur solche, welche ergehen, solange der 
Rechtsanwalt mit der Sache befaßt ist; eine spätere 
abweichende Entscheidung, etwa im Abänderungs-
verfahren nach § 1696 BGB, berührt die Gebühr 
nicht. Dies folgt daraus, daß der Rechtsanwalt die 
Gebühren für Tätigkeiten im Rahmen „einer Ange-
legenheit" erhält (§ 13 BRAGO). 

Das Wort „Parteien" ist ebenso wie in § 779 BGB, 
auf den in § 23 Abs. 1 BRAGO verwiesen wird, mate-
riellrechtlich zu verstehen. 

Im Hinblick auf den neuen Absatz 3 ist der bishe-
rige Absatz 3 als Absatz 4 einzuordnen. 

Der geltende § 122 Abs. 3 Satz 1 geht in dem neuen 
§ 609 Abs. 2 ZPO (Artikel 1 Nr. 35 des Entwurfs) auf. 
Er kann daher entfallen. Satz 2 ist redaktionell an-
gepaßt worden. Dies stellt Nummer 4 Buchstabe b 
klar. 

Zu Artikel 7 — Änderung anderer Gesetze 

Nach Nummer 1 soll in die Verweisung auf zivilpro-
zessuale Vorschriften über den Sachverständigen-
beweis, die in § 6 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Europäischen Übereinkommens vom 
7. Juni 1968 betreffend Auskünfte über ausländi-
sches Recht enthalten ist, die neue Vorschrift über 
die Pflichten des Sachverständigen (§ 407 a ZPO in 
der Fassung des Artikels 1 Nr. 25 des Entwurfs) ein-
bezogen werden. 

Nummer 4 gleicht den gegenwärtigen Gesetzestext 
in § 120 Abs. 2 StVollzG an die Bezeichnungen des 
Gesetzes über die Prozeßkostenhilfe vom 13. Juni 
1980 (BGBl. I S. 677) an. 

Nach Nummer 2, 3 und 5 Buchstabe a werden in 
§ 161 BBauG, § 209 BEG und § 99 PatG Vorschriften 
über die Gerichtsferien, die wegen des Wegfalls der 
§§ 199 bis 202 GVG gegenstandslos werden, gestri-
chen. Auf den Ersten Teil der Begründung (unter B 
IV) wird Bezug genommen. 

Mit den in Nummer 5 Buchstabe b und c vorgesehe-
nen Änderungen des § 136 Satz 1 und des § 137 
Satz 1 zweiter Halbsatz des Patentgesetzes wird im 
Verfahren vor dem Deutschen Patentamt, dem Bun-
despatentgericht und dem Bundesgerichtshof die 
Möglichkeit eröffnet, die Bewilligung der Verfah-
renskostenhilfe bei einer nachträglichen wesentli-
chen Änderung der für die Bewilligung maßgeben-
den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhält-
nisse zu ändern. Auf die Begründung zu Artikel 1 
Nr. 6 des Entwurfs (§ 120 Abs. 4 ZPO) wird Bezug 
genommen. 

Nummer 6 sieht in den Fällen des § 334 Abs. 2 Satz 2 
der Abgabenordnung die weitere Beschwerde ge-
gen Entscheidungen des Beschwerdegerichts vor. 
'Dies entspricht dem geltenden Recht. Jedoch soll 
die weitere Beschwerde nach § 568 Abs. 2 ZPO in 
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der Fassung des Artikels 1 Nr. 31 des Entwurfs 
künftig nicht mehr dem Difformitätsprinzip folgen, 
sondern -- wie in den Fällen des § 793 Abs. 2 ZPO, 
des § 73 Abs. 3 KO und des § 3 Abs. 2 Satz 3 der See-
rechtlichen Verteilungsordnung (vgl. Artikel 1 
Nr. 48, Artikel 4 Nr. 1 und 2 des Entwurfs) — von 
einer Zulassung durch das Beschwerdegericht ab-
hängen. Auf den Ersten Teil der Begründung (unter 
B III 2 b) wird Bezug genommen. 

Nummer 7 ergänzt die in § 54 Abs. 2 Satz 1 GWB 
enthaltenen Verweisungen auf zivilprozessuale 
Vorschriften. Die in Artikel 1 Nr. 22 und 23 vorgese-
henen neuen Vorschriften über die Nachf or-
schungspflicht des Zeugen (§ 378) und die Pflichten 
des Gerichts beim Sachverständigenbeweis (§ 404 a) 
werden einbezogen. 

Zu Artikel 8 — Überleitungsvorschriften 

Artikel 8 enthält die notwendigen Überleitungsvor-
schriften für schwebende Verfahren. Sie sollen ge-
währleisten, daß sich die Gerichte in der Gestaltung 
des Prozeßablaufs und die Parteien in ihrer Prozeß-
führung der geänderten Rechtslage anpassen kön-
nen. Andererseits soll sichergestellt werden, daß 

der mit dem Gesetz verbundene Entlastungseffekt 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, also auch bei be-
reits im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes anhängigen Verfahren, eintreten kann. 

Zu Artikel 9 - Berlin-Klausel 

Artikel 9 enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 10 — Inkrafttreten 

Nach Satz 1 sollen diejenigen Vorschriften des Ge-
setzes, die die Abschaffung der Gerichtsferien be-
treffen, am 1. Januar des auf die Verkündung fol-
genden Jahres in Kraft treten. Dadurch soll sicher-
gestellt werden, daß sich Gericht und Anwälte  

rechtzeitig auf den Wegfall der Gerichtsferien ein-
stellen können. 

Satz 2 sieht vor, daß das Gesetz im übrigen an 
einem noch näher zu bestimmenden Tag in Kraft 
tritt. Der Zeitraum zwischen Verkündung und In-
krafttreten sollte nicht mehr als drei Monate betra-
gen, damit die Entlastung zu einem möglichst frü-
hen Zeitpunkt eintreten kann. 
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Anhang 

Geschäftsentwicklung in Zivilprozeßsachen 

Jahr 
Bundesgebiet 

Geschäftsanfall*) 
- 

Amtsgerichte Landgerichte 
(1. Inst.) 

1971 781 372 235 480 
1972 796 790 251 431 
1973 820 940 282 681 
1974 895 605 339 424 
1975 978 115 289 042 
1976 962 980 264 818 
1977 896 166 241 856 
1978 867 387 263 090 
1979 888 194 283 801 
1980 932 696 328 080 
1981 1 011 926 370 762 
1982 1 074 800**) 394 509 ***) 
1983 1 211 159 338 815 

*) Neuzugegangene Prozesse, vermindert um die Zahl 
der Eingänge, die durch Abgabe innerhalb des Ge-
richts erledigt wurden. Nicht erfaßt sind in der Spalte 
„Amtsgerichte" ab 1. Juli 1977 die Familiensachen so-
wie in der Spalte „Landgerichte" bis 30. Juni 1977 die 
Ehesachen. Die Eingänge in Ehesachen wurden ent-
sprechend ihrem Anteil an den erledigten Verfahren 
aus den Gesamteingängen errechnet und von diesen 
abgezogen. 

**) Ohne die Zahl der neuzugegangenen Prozesse in Bre-
men. 1981 fielen bei den Amtsgerichten des Landes 
Bremen 14 102 Prozesse an. 

***) Ohne die Zahl der neuzugegangenen Prozesse in Bre-
men und Hamburg. 1981 fielen in erster Instanz beim 
Landgericht Bremen 5 076 Prozesse, beim Landge-
richt Hamburg 17 320 Prozesse an. 

Quelle: Zählkartenerhebung in Zivilsachen, Jahreshefte 
1971 bis 1981 des Statistischen Bundesamtes, 
Fachserie 10 Rechtspflege, Reihe 2.1 Zivilgerichte; 
für 1982 und 1983: nichtveröffentlichte Länder-
ergebnisse der Zählkartenerhebung in Zivilsa-
chen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu den Eingangsworten des Gesetzentwurfs 

Die Eingangsworte des Gesetzentwurfs sind 
wie folgt zu fassen: 

„Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen:". 

Begründung 

Das Gesetz bedarf im Hinblick auf die Rege-
lung des Verwaltungsverfahrens von Landesbe-
hörden in Artikel 7 Nr. 7 der Zustimmung des 
Bundesrates gemäß Artikel 84 Abs. 1 GG. 

Artikel 1 

Änderung der Zivilprozeßordnung 

2. Zu Artikel 1 Nr. 1 a — neu — (§ 81 ZPO) 
In Artikel 1 ist nach Nummer 1 folgende neue 
Nummer 1 a einzufügen: 

,1 a. § 81 vierter Halbsatz ist wie folgt zu fassen: 
„zur Empfangnahme der von dem Gegner 
oder aus der Staatskasse zu erstattenden 
Kosten. 

Begründung 

Die Rückzahlung von Gerichtskosten führt in 
der Praxis zu vermeidbarem Aufwand. Nach 
§ 81 ZPO ist der Prozeßbevollmächtigte u. a. zur 
Entgegennahme der von dem Gegner zu erstat-
tenden Kosten ermächtigt. Zu diesen Kosten 
gehören neben den Anwalts- und Parteikosten 
auch die vom Gegner zu erstattenden veraus-
lagten Gerichtskosten (§ 91 ZPO). 
Der gesetzliche Umfang der Prozeßvollmacht 
nach § 81 ZPO erstreckt sich nicht auf die Be-
fugnis zur Entgegennahme der aus der Staats-
kasse zu erstattenden Beträge. Zwar sind die in 
den Anwaltspraxen gebräuchlichen Voll-
machtsformulare überwiegend dahin erweitert, 
daß auch diese Beträge entgegengenommen 
werden dürfen. Die Änderung des § 88 ZPO, wo-
nach die Prozeßvollmacht nur noch auf Rüge 
des Gegners nachzuweisen ist, hat indessen 
dazu geführt, daß in vielen Verfahren keine 
Prozeßvollmacht mehr vorgelegt wird. Für den 
Kostenbeamten ist daher häufig nicht mehr 
feststellbar, ob der Prozeßbevollmächtigte zur 
Entgegennahme dieser Beträge ermächtigt ist. 
Hinzu kommt, daß die Wirksamkeit derartiger 
Formularklauseln nicht zweifelsfrei ist [vgl. 
Bunte, NJW 1981, 2657 (2666)1 

Nach § 36 Abs. 4 der Kostenverfügung sind 
dementsprechend Rückzahlungen an den Pro-
zeßbevollmächtigten nur dann zulässig, wenn 
entweder eine ihn allgemein zum Geldempfang 
oder zum Empfang der im Verfahren etwa zu-
rückzuzahlenden Kosten ermächtigende Voll-

macht vorliegt oder der Bevollmächtigte 
schriftlich erklärt, er habe die Kosten aus eige-
nen Mitteln gezahlt. Hierfür sind wegen der 
nicht nachgewiesenen Prozeßvollmacht in den 
meisten Verfahren Rückfragen erforderlich; 
diese werden zum Teil erst nach Erinnerung 
beantwortet. Es erscheint daher zweckmäßig, 
den gesetzlichen Umfang der Prozeßvollmacht 
so zu erweitern, daß der Prozeßbevollmächtigte 
auch zur Entgegennahme der aus der Staats-
kasse zu erstattenden Beträge befugt ist. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 91 a ZPO) 

a) Artikel 1 Nr. 2 ist wie folgt zu fassen: 

,2. § 91 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Parteien" die Worte „in der 
mündlichen Verhandlung oder durch 
Einreichung eines Schriftsatzes" und 
nach dem Wort „Ermessen" die Worte 
„durch Beschluß" eingefügt. 

b) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 
„Die Entscheidung kann ohne münd-
liche Verhandlung ergehen."' 

Begründung 

Der Entwurf sollte sich darauf beschränken, 
die schriftliche Erledigungserklärung und 
die Entscheidung ohne mündliche Verhand-
lung zuzulassen. Dagegen sollte davon abge-
sehen werden, § 91 a ZPO zu ändern, soweit 
es sich um die Form der Entscheidung und 
um ihre Anfechtung handelt. Eine Gegen-
überstellung des bisher geltenden Rechts 
mit § 91 a ZPO i. d. F. des Entwurfs kann zu 
der — unzutreffenden — Annahme verlei-
ten, die Form der Entscheidung gemäß § 91 a 
ZPO bestimme sich nach anderen Grundsät-
zen als bisher, Dies sollte vermieden wer-
den. Es ist auch kein Anlaß dafür ersicht-
lich, durch eine Änderung von Absatz 2 
Satz 1 die Frage aufzuwerfen, welches 
Rechtsmittel gegeben ist, wenn das Gericht 
— im Fall der Teilerledigung — eine Ko-
stenentscheidung nach den Grundsätzen 
des § 91 a ZPO in einem Urteil getroffen hat. 
Die Rechtsprechung hat hierzu Grundsätze 
entwickelt, die praktikabel sind (vgl. Baum-
bach-Lauterbach-Hartmann, ZPO, 42. Aufl., 
§ 91 a Anm. 5 B). Die Fassung des Entwurfs 
würde die gefundenen Lösungen in Frage 
stellen, ohne eine bessere Lösung vorzuge-
ben, und würde somit zu einer vermeidba-
ren Belastung der Gerichte führen. 

b) Die Bundesregierung wird gebeten, im wei-
teren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
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zu prüfen, ob § 91 a ZPO mit dem Ziel geän-
dert werden sollte, bei einseitiger Erledi-
gungserklärung die gerichtliche Feststel-
lung der Erledigung auch in den Fällen zu 
ermöglichen, in denen das „erledigende Er-
eignis" in die Zeit zwischen Einreichung 
und Zustellung der Klage fällt. 

Begründung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (BGHZ 83 S. 12) kann das Gericht 
nach einseitiger Erledigungserklärung des 
Klägers die Erledigung der Hauptsache nur 
feststellen, wenn die Klage nach Eintritt ih-
rer Rechtshängigkeit unzulässig oder unbe-
gründet geworden ist. Der Kläger kann des-
halb, wenn das „erledigende Ereignis" in 
den Zeitraum zwischen Einreichung und 
Zustellung der Klage fällt, eine Kostenent-
scheidung nicht in dem bereits anhängigen 
Verfahren herbeiführen, vielmehr ist er ge-
nötigt, einen Anspruch auf Erstattung der 
ihm bereits entstandenen Kosten durch Er-
hebung einer weiteren Klage geltend zu ma-
chen. Der damit für das Gericht und die Par-
teien verbundene Aufwand erscheint ver-
meidbar. Prozeßrechtliche Grundsätze, die 
es ausschließen, in dem bezeichneten Fall — 
zumindest im Wege einer entsprechenden 
Anwendung des § 91 a ZPO — eine Erledi-
gung der Hauptsache zuzulassen, sind nicht 
ersichtlich. Die Rechtsprechung derjenigen 
Gerichte, die schon nach geltendem Recht 
eine Erledigung der Hauptsache in dem 
Zeitraum zwischen Einreichung und Zustel-
lung der Klage anerkannt haben, dokumen-
tiert, daß die zu prüfende Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des § 91 a ZPO auch 
praktikabel wäre. 

c) Die Bundesregierung wird gebeten, im wei-
teren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
zu prüfen, ob § 91 a ZPO mit dem Ziel geän-
dert werden sollte, daß die Erklärung der 
Erledigung der Hauptsache in geeigneten 
Fällen auch zu Protokoll der Geschäftsstelle 
abgegeben werden kann. 

Begründung 

In der gerichtlichen Praxis besteht über die 
vorgesehene Änderung hinaus ein Bedürf-
nis, die Erledigungserklärung durch Erklä-
rung zu Protokoll der Geschäftsstelle zuzu-
lassen. In einer Reihe von Fällen, so z. B. 
wenn im Mahnverfahren nach Einlegung 
des Widerspruchs und nach Abgabe der 
Sache an das örtlich zuständige Landgericht 
der Schuldner die geltend gemachte Forde-
rung begleicht, müßten die Parteien sonst 
allein zur Abgabe der Erledigungserklärung 
einen Rechtsanwalt beauftragen. Die Mög-
lichkeit, die Erledigungserklärung auch zu 
Protokoll der Geschäftsstelle abzugeben, 
liegt daher im Interesse der Parteien, die 
auf diese Weise Kosten sparen würden. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 2 a — neu —
(§ 93 a Abs. 1 ZPO) 

Nach Artikel 1 Nr. 2 ist folgende neue Num-
mer 2 a einzufügen: 

,2 a. In § 93 a Abs. 1 wird Satz 2 wie folgt ge-
faßt: 

„Das Gericht kann die Kosten nach billi-
gem Ermessen anderweitig verteilen, 
wenn 

1. eine Kostenverteilung nach Satz 1 ei-
nen der Ehegatten in seiner Lebensfüh-
rung unverhältnismäßig beeinträchti-
gen würde; die Bewilligung von Prozeß-
kostenhilfe ist dabei nicht zu berück-
sichtigen; 

2. eine Kostenverteilung nach Satz 1 im 
Hinblick darauf als unbillig erscheint, 
daß ein Ehegatte in Folgesachen der in 
§ 621 Abs. 1 Nr. 4, 5, 8 bezeichneten Art 
ganz oder teilweise unterlegen ist."' 

Begründung 

Die in § 93 a Abs. 1 Satz 1 ZPO i. d. F. des 
1. EheRG vorgesehene Kostenaufhebung kann 
nach der dem Regierungsentwurf zugrundelie-
genden Auffassung (vgl. BT-Drucksache 7/650, 
S. 93) u. a. dann zu Unbilligkeiten führen, wenn 
die Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
der Ehegatten sehr unterschiedlich sind. Dem 
Gericht ist deshalb die Befugnis eingeräumt 
worden, die Kosten (u. a.) dann nach billigem 
Ermessen anders zu verteilen, wenn eine Ko-
stenaufhebung einen der Ehegatten in seiner 
Lebensführung unverhältnismäßig beeinträch-
tigen würde (§ 93 a Abs. 1 Satz 2 ZPO). 

§ 93 a Abs. 1 Satz 2 ZPO hat indessen in der Pra-
xis keine Bedeutung erlangt. Soweit danach die 
wirtschaftlichen Verhältnisse eine von der Re-
gel des Satzes 1 abweichende Entscheidung er-
möglichen, werden die Voraussetzungen der 
Vorschrift in der Regel verneint, und zwar of-
fenbar aufgrund der Erwägung, daß die Bestim-
mungen über die Prozeßkostenhilfe (und den 
Prozeßkostenvorschuß) Konstellationen aus-
schließen, bei denen eine Kostenaufhebung ei-
nen der Ehegatten in seiner Lebensführung un-
verhältnismäßig beeinträchtigen würde. Das 
hat wiederum zur Folge, daß eine Partei, der 
Prozeßkostenhilfe bewilligt worden ist, bzw. der 
ihr beigeordnete Rechtsanwalt keinen Erstat-
tungsanspruch gegen den Prozeßgegner erhält, 
der gemäß § 130 BRAGO auf die Staatskasse 
übergehen könnte. 

Die vorgeschlagene Ergänzung des Satzes 2 (in 
Nr. 1) soll verhindern, daß Prozeßkostenhilfe 
als grundsätzlich subsidiäre staatliche Sozial-
leistung weiterhin einer Kostenentscheidung 
entgegensteht, die an sich den wirtschaftlichen 
Verhältnissen der Parteien entspricht. Es er-
scheint sachgemäß und entspricht auch bereits 
der Zielsetzung des geltenden Rechts, zunächst 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten beider Ehe- 
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gatten auszuschöpfen, bevor einer von ihnen 
staatliche Hilfe erhält. Der wirtschaftlich stär-
kere Ehegatte soll deshalb im Rahmen der Bil-
ligkeit einen größeren Teil der Kosten als der 
andere oder auch die gesamten Kosten tragen, 
wenn der andere Ehegatte — ohne Prozeßko-
stenhilfe — andernfalls in wirtschaftliche Be-
drängnis geriete. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 4 a — neu — (§ 115 ZPO) 

a) Nach Artikel 1 Nr. 4 ist folgende neue Num-
mer 4 a einzufügen: 

,4 a. § 115 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 wird Satz 4 gestrichen. 

2. Nach Absatz 2 werden folgende neue 
Absätze 3 und 4 eingefügt: 

„(3) Zahlt die Partei auf Grund ge-
setzlicher Unterhaltspflicht eine 
Geldrente, wird die Unterhalts-
pflicht bei Anwendung der Tabelle 
nicht berücksichtigt. Der Betrag der 
Geldrente ist vom Einkommen der 
Partei abzusetzen, soweit dies ange-
messen ist. 

(4) Eine gesetzliche Unterhalts-
pflicht wird bei Anwendung der Ta-
belle auch dann nicht berücksichtigt, 
wenn der Unterhaltsberechtigte ei-
genes Einkommen hat. Dies gilt 
nicht, wenn die Partei bei einer Zu-
sammenrechnung ihres Nettoein-
kommens mit dem des Unterhalts-
berechtigten und bei Berücksichti-
gung der Unterhaltspflicht eine ge-
ringere oder keine Monatsrate zu 
zahlen hätte; in diesem Fall ist für 
die Anwendung der Tabelle von den 
zusammengerechneten Nettoein-
kommen auszugehen und die Unter-
haltspflicht zu berücksichtigen." 

3. Der bisherige Absatz 3 wird Ab-
satz 6, der bisherige Absatz 4 wird 
Absatz 5: 

Begründung 

Zu Nummer 2 — Absatz 3 — neu — 
Der  Rechtsausschuß des Deutschen Bun-
destages hat mit der von ihm vorgeschlage-
nen Fassung des geltenden § 115 Abs. 1 ZPO 
bewirken wollen, daß bei der Anwendung 
der Tabelle die dort vorgesehenen Freibe-
träge für Unterhaltspflichten unabhängig 
davon berücksichtigt werden, ob die Partei 
einem Unterhaltsberechtigten Unterhalt in 
„Naturalien" leistet oder ob sie eine Unter-
haltsrente zahlt. Zahle die Partei eine Ren-
te, die deutlich die in die Tabelle eingearbei-
teten Freibeträge übersteigt, so könne dies 
eine besondere Belastung darstellen, die 
eine Absetzung nach § 115 Abs. 1 Satz 3 
rechtfertigt (Bericht des Rechtsausschusses, 
BT-Drucksache 8/3694, S. 19). 

Es ist in der Rechtsprechung und Literatur 
umstritten, ob diese Vorstellung des Rechts-
ausschusses in der Fassung des Gesetzes 
zum Ausdruck kommt. 
Während (u. a.) OLG Bremen (FamRZ 1982, 
S. 831), OLG Karlsruhe (FamRZ 1982, 
S. 948), OLG Hamm (JurBüro 1982, 
S. 130), OLG Düsseldorf (JurBüro 1981, 
S. 1736) und Baumbach-Lauterbach-Albers-
Hartmann (42. Aufl. 1984, Anm. 2 C zu § 115 
ZPO) auch bei Unterhaltsleistungen in bar 
die Freibeträge der Tabelle zugunsten der 
Partei berücksichtigen, und zwar auch dann, 
wenn die Unterhaltszahlung geringer ist, 
sollen nach der Auffassung (u. a.) des OLG 
Frankfurt/M. (FamRZ 1983, S. 632) und von 
Schuster (Prozeßkostenhilfe 1980, Rdn. 6 zu 
§ 115) Unterhaltsleistungen in ba r  nur in 
Höhe der tatsächlich geleisteten Beträge als 
besondere Belastungen i. S. von § 115 Abs. 1 
Satz 3 ZPO abgesetzt, nicht aber mit dem in 
der Tabelle vorgesehenen Freibetrag be-
rücksichtigt werden. 

Die Erfahrungen der gerichtlichen Praxis 
mit der Prozeßkostenhilfe lassen es nicht 
als gerechtfertigt erscheinen, Unterhaltslei-
stungen in bar unabhängig von ihrer Höhe 
mit den Freibeträgen der Tabelle zu berück-
sichtigen. Eine Pauschalregelung mit dem 
Ziel besserer Praktikabilität ist sachlich nur 
dann zu rechtfertigen, wenn sie zumindest 
in der Mehrzahl der in Betracht kommen-
den Fälle zu im wesentlichen sachgerechten 
Ergebnissen führt. Diese Voraussetzung ist 
hier nicht gegeben: 

Prozeßkostenhilfe wird überwiegend in Fa-
miliensachen gewährt (z. B. Niedersachsen 
1983: 37 223 von 47 339 Bewilligungen = 
78,6 %). Die Bewilligungen in Familien-
sachen entfallen etwa je zur Hälfte auf Ehe-
verfahren einerseits und auf abgetrennte 
Folgesachen und allein anhängige Familien-
sachen andererseits. Während der Dauer 
der Eheverfahren leben die Ehegatten in 
der Mehrzahl der Fälle getrennt. Sofern in 
dieser Zeit Unterhalt geleistet wird, ge-
schieht dies deshalb zu einem erheblichen 
Anteil durch Zahlung einer Geldrente. Diese 
erreicht aber in der Praxis nur selten den 
Freibetrag von 450 DM für den ersten bzw. 
275 DM für die weiteren Unterhaltsberech-
tigten, und sie liegt in der Mehrzahl der 
Fälle sogar erheblich unter diesen Beträgen. 
Der Unterhaltspflichtige wird also durch 
den Freibetrag in einer so großen Zahl von 
Fällen ungerechtfertigt begünstigt, daß die 
Pauschalregelung auch unter dem Gesichts-
punkt der Vereinfachung nicht zu rechtferti-
gen ist. 
Es kommt hinzu, daß in Eheverfahren Un-
terhalt in bar nur selten für den Ehegatten, 
überwiegend also — wenn überhaupt Unter-
halt gezahlt wird — ausschließlich für Kin-
der geleistet wird, die sich bei dem anderen 
Ehegatten aufhalten. Wird mit der herr- 
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schenden Meinung auch dem das Kind be-
treuenden Elternteil der Tabellenfreibetrag 
für Unterhaltspflichten zuerkannt (u. a. 
OLG Frankfurt/M., FamRZ 1983, S. 632 und 
OLG Bamberg, FamRZ 1983, S. 204), und 
wird überdies die Unterhaltszahlung auf der 
Seite des betreuenden Elternteils nicht als 
Einkommen berücksichtigt, sofern sie nicht 
den Tabellenfreibetrag überschreitet (so 
z. B. OLG Frankfurt/M., FamRZ 1982, 
S. 418), so führt die unterschiedslose Be-
rücksichtigung von Unterhaltszahlungen 
mit dem Tabellenfreibetrag bereits bei Un-
terhaltsleistungen für nur ein Kind zu 
Freibeträgen von insgesamt 900 DM bzw. 
550 DM. Dies ist eine nicht gerechtfertigte 
Privilegierung dieses Personenkreises (vgl. 
auch OLG Frankfurt/M., FamRZ 1983, 
S. 632). 

Im Interesse der Gleichbehandlung und 
auch im fiskalischen Interesse erscheint es 
geboten, Unterhaltszahlungen nur in Höhe 
des aufgewendeten Betrages zu berücksich-
tigen. Dies wird in dem neuen § 115 Abs. 3 
ZPO bestimmt, und zwar mit der Maßgabe 
(vgl. § 115 Abs. 1 Satz 3 ZPO), daß die Unter-
haltszahlung nur abgesetzt wird, soweit dies 
angemessen ist. 

Zu Nummer 1 — Absatz 1 Satz 4 — und 
Nummer 2 — Absatz 4 — neu — 
Gemäß § 115 Abs. 1 Satz 4 ZPO bleibt die 
Unterhaltspflicht für Personen, die eigenes 
Einkommen haben, unberücksichtigt, es sei 
denn, daß dies wegen der geringen Höhe des 
Einkommens unbillig wäre. 
Nach der Auffassung des Rechtsausschus-
ses des Deutschen Bundestages sollte es in 
der Regel (nur) dann unbillig sein, die Un-
terhaltspflicht unberücksichtigt zu lassen, 
wenn das Einkommen des Unterhaltsbe-
rechtigten deutlich unter den Freibeträgen 
liegt, die in die Tabelle eingearbeitet sind 
(BT-Drucksache 8/3694, S. 19). Rechtspre-
chung und Literatur sind dem nicht gefolgt. 
Nach überwiegend vertretener Auffassung 
bleibt die Unterhaltspflicht nur dann unbe-
rücksichtigt, wenn das Einkommen des Un-
terhaltsberechtigten den Freibetrag erreicht 
bzw. übersteigt (so u. a. OLG Frankfurt/M., 
FamRZ 1982, S. 418; KG FamRZ 1982, S. 625; 
Thomas-Putzo, 12. Aufl. 1982, Anm. 2 e zu 
§ 115, Zöller-Schneider, PKH 1981, Anm. III, 
6 zu § 115; Schuster, Prozeßkostenhilfe 1980, 
Rdn. 6 zu § 115). Wird darüber hinaus jede 
Form der Anrechnung eines geringeren Ein-
kommens des Unterhaltsberechtigten abge-
lehnt (so z. B. OLG Frankfurt/M., FamRZ 
1982, S. 418; Christi, NJW 1981, S. 785/789 
FN. 88), werden solche Parteien ungerecht-
fertigt begünstigt, die zur Erfüllung ihrer 
Unterhaltspflicht infolge eigenen Einkom-
mens des Unterhaltsberechtigten keine oder 
nur geringe Barmittel aufzubringen haben. 
Ein Elternteil, in dessen Haushalt ein 16jäh-
riges Kind mit einem eigenen Einkommen 

von 400 DM lebt, wird danach nicht anders 
behandelt als ein Elternteil, der für ein 
16jähriges Kind ohne eigenes Einkommen 
zu sorgen hat. 

Im Interesse der Gleichbehandlung und 
auch im fiskalischen Interesse wird deshalb 
in dem neuen Absatz 4 bestimmt, daß die 
Unterhaltspflicht bei eigenem Einkommen 
des Unterhaltsberechtigten unberücksich-
tigt bleibt, es sei denn, daß es für die Partei 
günstiger ist, die Einkommen zusammenzu-
rechnen und die Unterhaltspflicht bei An-
wendung der Tabelle mit dem Freibetrag zu 
berücksichtigen. Einkommen des Unter-
haltsberechtigten ist dabei auch eine Unter-
haltszahlung, die er von dem anderen El-
ternteil erhält. 

Zu Nummer 3 
Es handelt sich um Folgeänderungen. Die 
Reihenfolge der (bisherigen) Absätze 3 und 
4 wird geändert. Der bisherige Absatz 3 re-
gelt einen Fall, in dem trotz Vorliegens der 
zuvor bestimmten Bewilligungsvorausset-
zungen Prozeßkostenhilfe nicht zu bewilli-
gen ist, und gehört deshalb an den Schluß 
der Vorschrift. 

b) Die Bundesregierung wird gebeten, im Ver-
lauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 
auf Regelungen hinzuwirken, die klarstel-
len, 

aa) daß ein Anspruch auf Prozeßkostenvor-
schuß gegen den Verfahrensgegner 
nicht stets ausgeschlossen ist, wenn der 
Gegner selbst Prozeßkostenhilfe in An-
spruch nimmt oder in Anspruch neh-
men kann, 

bb) wie ein Anspruch auf Prozeßkostenvor-
schuß im Prozeßkostenhilfeverfahren 
zu berücksichtigen ist. 

Begründung 

Zum Vermögen i. S. des § 115 Abs. 2 ZPO ge-
hört nach herrschender Meinung auch ein 
realisierbarer Anspruch auf Prozeßkosten-
vorschuß. Die gerichtliche Praxis macht von 
der Möglichkeit, den Antragsteller auf einen 
Prozeßkostenvorschußanspruch zu verwei-
sen, jedoch nur zurückhaltend Gebrauch. 
Der Grund dafür liegt vermutlich u. a. in 
nachfolgenden Zweifelsfragen, die ausge-
räumt werden sollten. 

Zu aa) 
Nach Auffassung mehrerer Oberlandesge-
richte (OLG Köln, FamRZ 1982, 416 ff.; 
Sch1HOLG, SchlHA 1981, 114; OLG Karlsru-
he, FamRZ 1984, 919) ist ein Anspruch auf 
Prozeßkostenvorschuß gegen Prozeßgegner 
stets ausgeschlossen, wenn dieser Prozeß-
kostenhilfe, ggf. mit Zahlungsanordnung 
nach § 120 ZPO, erhält oder erhalten könnte. 
Folgte man dieser Auffassung, die mit dem 
in der Tabelle zum Ausdruck gekommenen 
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Willen des Gesetzgebers begründet wird, so 
wäre es in Scheidungs- und Folgesachen 
praktisch nicht möglich, einen Ehegatten 
auf einen gegen den anderen Ehegatten 
gerichteten Prozeßkostenvorschuß nach 
§ 1360 a Abs. 4 BGB zu verweisen. Die Ge-
genmeinung (OLG Köln, FamRZ 1984, 723 f.; 
im Ergebnis ebenso: OLG Bremen, FamRZ 
1984, 919 f.; Schuster, Prozeßkostenhilfe, 
1980, § 115 ZPO Rdnr. 13; Schoreit/Dehn, Be-
ratungshilfe- und Prozeßkostenhilfegesetz, 
1982, § 115 ZPO Rdnr. 36) vertritt den Stand-
punkt, daß das Tabellensystem sich nur mit 
den vom Antragsteller für seine eigene Pro-
zeßführung aufzubringenden Kosten befaßt, 
eine dem Ehepartner gegenüber bestehende 
Kostenvorschußpflicht aber unberührt läßt. 
Dies sollte, um eine unangemessene Inan

-

spruchnahme der Staatskasse zu vermei-
den, im Gesetz deutlich zum Ausdruck ge-
bracht werden. 

zu bb) 
In Rechtsprechung und Literatur bestehen 
unterschiedliche Auffassungen darüber, ob 
bei Bestehen eines Prozeßkostenvorschuß-
anspruchs die beantragte Prozeßkostenhilfe 
zu verweigern (OLG Düsseldorf, JurBüro 
1984, 723; OLG Frankfurt/M., FamRZ 1983, 
588 f.; OLG Bamberg, JurBüro 1982, 293) 
oder aber mit einer der Vorschußpflicht ent-
sprechenden Zahlungsanordnung nach § 120 
ZPO zu bewilligen ist (vgl. Schuster, a. a. O.; 
Schoreit/Dehn, a. a. O.; OLG Bamberg, Jur-
Büro 1984, 125 f.; OLG Frankfurt/M., NJW 
1981, 2129 f.). Eine gesetzliche Klarstellung 
erscheint geboten. 

6. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 118 ZPO) 

Artikel 1 Nr. 5 ist wie folgt zu fassen: 

,5. § 118 Abs. 2 Satz.4 wird wie folgt gefaßt: 
„Hat der Antragsteller innerhalb einer von 

 dem Gericht gesetzten Frist Angaben über 
seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse nicht glaubhaft gemacht oder 
bestimmte Fragen nicht oder ungenügend 
beantwortet, so lehnt das Gericht die Bewil-
ligung von Prozeßkostenhilfe ab, soweit de-
ren Voraussetzungen bei Ablauf der Frist 
nicht glaubhaft gemacht sind." 

Begründung 
Hat der Antragsteller Angaben über seine per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
nicht glaubhaft gemacht oder bestimmte Fra-
gen nicht hinreichend beantwortet, so sollte es 
nicht im Ermessen des Gerichts stehen, ob es 
von einem entsprechend höheren Einkommen 
oder Vermögen ausgeht. Ist der Antragsteller 
seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekom-
men, so sollte dies stets zu seinen Lasten ge-
hen. 
Die Höhe des Einkommens oder Vermögens, 
die der Entscheidung über den Antrag auf Pro

-

zeßkostenhilfe zugrunde zu legen ist, beurteilt 
sich nach den glaubhaft gemachten Angaben 
des Antragstellers. Es besteht daher in diesen 
Fällen kein Raum für eine Schätzung des Ein-
kommens oder Vermögens nach der freien 
Überzeugung des Gerichts. 
Hat der Antragsteller trotz einer entsprechen-
den Aufforderung durch das Gericht nicht 
glaubhaft dargetan, daß ihm nach seinen per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
Prozeßkostenhilfe zu gewähren ist, so ist der' 
Antrag auf Prozeßkostenhilfe abzulehnen. Be-
trifft die Aufforderung des Gerichts Angaben 
des Antragstellers über seine Einkommens-
und Vermögensverhältnisse, die lediglich für 
die Frage von Bedeutung sind, ob Ratenzahlun

-

gen anzuordnen und wie hoch die Raten festzu-
setzen sind, so sind diese unberücksichtigt zu 
lassen, wenn der Antragsteller insoweit seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen ist; 
das Gericht geht dann bei der Bewilligung der 
Prozeßkostenhilfe zu Lasten des Antragstellers 
von einem entsprechend höheren Einkommen 
oder Vermögen aus. 

7. Zu Artikel 1 Nr. 5a — neu — (§ 120 Abs. 1 
ZPO) 

Nach Artikel 1 Nr. 5 ist folgende neue Num-
mer 5 a einzufügen: 

,5 a.In § 120 Abs. 1 wird folgender Satz 2 ange-
fügt: 
„Setzt das Gericht nach § 115 Abs. 1 Satz 3 
mit Rücksicht auf besondere Belastungen 
von dem Einkommen Beträge ab und ist 
anzunehmen, daß die Belastungen bis zum 
Ablauf von vier Jahren ganz oder teilweise 
entfallen werden, so setzt das Gericht zu-
gleich diejenigen Zahlungen fest, die sich 
ergeben, wenn die Belastungen nicht oder 
nur in verringertem Umfang berücksich-
tigt werden, und bestimmt den Zeitpunkt, 
von dem an sie zu erbringen sind."' 

Begründung 
Die vorgeschlagene Ergänzung soll das Gericht 
ermächtigen und veranlassen, zugleich mit der 
Bewilligung von Prozeßkostenhilfe Monatsra-
ten bzw. höhere Monatsraten für einen späte

-

ren Zeitpunkt festzusetzen, wenn bereits im 
Zeitpunkt der Bewilligung die auf Tatsachen 
gegründete Annahme gerechtfertigt erscheint, 
daß sich die finanziellen Verhältnisse der Par-
tei bis zum Ablauf von vier Jahren nach der 
Bewilligung durch den Wegfall oder die Verrin

-

gerung „besonderer Belastungen" L S. des § 115 
Abs. 1 Satz 3 ZPO verbessern werden. Die Vor-
schrift stellt insbesondere auf Kreditverpflich-
tungen ab, denen in der Praxis der Prozeßko-
stenhilfe eine wesentliche Bedeutung zu-
kommt, die aber vielfach nur vorübergehender 
Natur sind. Ist — z. B. aufgrund der vorzulegen-
den Belege — im Zeitpunkt der Bewilligung 
davon auszugehen, daß die Kreditverpflichtung 
innerhalb des bezeichneten Zeitraumes entfal- 
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len, z. B. getilgt sein wird, oder daß die mit ihr 
verbundenen wiederkehrenden Belastungen 
wesentlich geringer sein werden, so bestimmt 
das Gericht zugleich mit der Bewilligung die 
entsprechenden (höheren) Zahlungen für den 
Zeitpunkt, von dem an sie zu erbringen sind. 

Die vorgeschlagene Regelung ergänzt § 120 
Abs. 4 i. d. F. des Entwurfs, wonach bei einer 
wesentlichen Änderung der Verhältnisse die 
Entscheidung über die zu erbringenden Zah-
lungen nachträglich geändert werden kann. Sie 
gewährleistet, daß jedenfalls diejenigen Ver-
besserungen der wirtschaftlichen Verhältnisse 
berücksichtigt werden, die bereits im Zeitpunkt 
der Bewilligung abzusehen waren, und trägt in-
soweit auch dem Umstand Rechnung, daß die 
Partei nicht verpflichtet ist, dem Gericht von 
sich aus nachträgliche Verbesserungen ihrer 
wirtschaftlichen Verhältnisse anzuzeigen. Dar-
über hinaus gibt sie der Partei die Möglichkeit, 
sich langfristig auf die von ihr zu erbringenden 
Zahlungen einzustellen, indem sie z. B. davon 
absieht, anstelle der entfallenden Kreditver

-

pflichtungen vermeidbare neue Verbindlichkei-
ten einzugehen. 
Eine Regelung für den Fall, daß sich eine Ver-
schlechterung der persönlichen und wirtschaft

-

lichen Verhältnisse absehen läßt, ist nicht vor-
gesehen. Es ist davon auszugehen, daß die Par-
tei dis Gericht hierüber unterrichten und bean-
tragen wird, die Entscheidung über die zu lei-
stenden Zahlungen zu ihren Gunsten zu än-
dern. 

8. Zu Artikel 1 Nr. 6a — neu — (§ 121 Abs. 2 
Satz 1 ZPO) 

Die Bundesregierung wird gebeten, im Verlauf 
des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu prü-
fen, ob Verfahren, in denen der Amtsermitt-
lungsgrundsatz gilt, vom Gegenseitigkeitsprin-
zip des § 121 Abs. 2 Satz 1 ZPO ausgenommen 
werden können. 

Begründung 	. 

Anders als im Zivilprozeß, in dem es für die 
Partei regelmäßig auf Kenntnisse des materiel-
len Rechts und auf richtiges Prozeßverhalten 
ankommt, gibt es bei Verfahren mit Amtser-
mittlungsgrundsatz Fälle, in denen der Grund-
satz der Waffengleichheit eine Anwaltsbeiord-
nung auch bei anwaltlich vertretenem Gegner 
nicht zu rechtfertigen vermag. So kommt es 
z. B. nicht selten vor, daß ein Ehegatte beim 
Familiengericht eine bestimmte Regelung nach 
§ 1634 oder § 1672 BGB anregt oder beantragt 
und der andere Ehegatte dem Begehren zu-
stimmt. Um die Staatskasse in solchen Fällen 
nicht mit unnötigen Kosten zu belasten, er-
scheint es , erwägenswert, für Verfahren mit 
Amtsermittlungsgrundsatz die Beiordnung ei-
nes Rechtsanwalts nur vorzusehen, wenn  an-
waltliche Vertretung gesetzlich vorgeschrieben 
oder im Einzelfall erforderlich ist. 

9. Zu Artikel 1 Nr. 8 (§ 127 ZPO) 

Artikel 1 Nr. 8 ist wie folgt zu fassen: 

,8. § 127 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 
„(2) Gegen eine Entscheidung, durch 

die Prozeßkostenhilfe ohne Festsetzung 
zu zahlender Monatsraten oder aus dem 
Vermögen zu zahlender Beträge bewil-
ligt wird, findet die Beschwerde der Lan-
deskasse statt. Die Beschwerde kann 
nicht darauf gestützt werden; daß die von 
der Partei beabsichtigte Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung keine hin-
reichende Aussicht auf Erfolg bietet oder 
mutwillig erscheint. Nach Ablauf von 
sechs Monaten seit dem Erlaß . der Ent-
scheidung ist die Beschwerde unstatt-
haft. Die Entscheidung wird der  Landes-
kasse nicht von Amts wegen mitgeteilt." 

b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
„(3) Im übrigen findet die Beschwerde 

des Antragstellers statt."' , 

Begründung 

Seit 1980 sind die Ausgaben der Länder für die 
Prozeßkostenhilfe sprunghaft auf ein Mehr-
faches angestiegen. Ein Ende dieser Entwick-
lung ist nicht abzusehen. Ursache für den Aus-
gabenanstieg ist u. a. eine über den allgemei-
nen Verfahrenszuwachs hinausgehende Zu-
nahme von Prozeßkostenhilfebewilligungen. 
Zwar fließt ein Teil der Ausgaben durch Raten-
zahlung der begünstigten Partei (§ 120 ZPO) 
und durch Einziehung bei dem in die Kosten 
verurteilten Gegner (§ 130 BRAGO) wieder an 
die Staatskasse zurück. Für den Bereich der 
Scheidungs- und Folgesachen, in dem derzeit 
auf 100 Verfahrenserledigungen etwa 80 Pro-
zeßkostenhilfebewilligungen entfallen, scheidet 
ein Übergang von Kostenerstattungsansprü-
chen -auf die Staatskasse allerdings nahezu 
gänzlich aus, da in diesen Verfahren die Kosten 
grundsätzlich gegeneinander aufgehoben wer-
den (§ 93 a ZPO). In den übrigen Verfahren 
bleibt der Anteil der Zahlungsanordnungen 
nach § 120 ZPO hinter den mit der Einführung 
der Ratenzahlungspflicht verbundenen Erwar-
tungen zurück. 
Angesichts der dargestellten Entwicklung muß 
sichergestellt sein, daß die für die Prozeßko-
stenhilfe zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel nur zugunsten der wirklich bedürftigen 
Rechtsuchenden eingesetzt werden. Bei einer 
in mehreren Bundesländern durchgeführten 
Aktendurchsicht sind Fälle festgestellt worden, 
in denen Prozeßkostenhilfe ohne Zahlungsbe-
stimmung bewilligt worden war, obwohl nach 
den vom Antragsteller dargelegten wirtschaftli-
chen Verhältnissen eine Ratenzahlungsanord-
nung geboten gewesen wäre. In einem weiteren 
sehr erheblichen 'Teil der Fälle war Prozeßko-
stenhilfe bewilligt worden, obwohl die Partei 
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die Vordruckerklärung nach § 117 Abs. 2 ZPO 
über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse nicht, 
nur lückenhaft oder ohne Belege abgegeben 
hatte. Es ist davon auszugehen, daß es zumin-
dest in einem Teil dieser Verfahren bei gründli-
cher Ermittlung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse statt zu einer Bewilligung zum „Null-Ta-
rif" zur Anordnung von Ratenzahlung gekom-
men wäre. 

Um eine Korrektur ungerechtfertigter Nullta-
rif-Bewilligungen zu ermöglichen, sollte der 
Landeskasse künftig ein ausdrücklich im Ge-
setz geregeltes Beschwerderecht eingeräumt 
werden. Dadurch würde zugleich der in der 
Rechtsprechung bestehende Meinungsstreit 
(zum derzeitigen Stand vgl. OLG Celle in 
NdsRpfl 1984, 44 m. w. N.) darüber beendet, ob 
und in welchen Grenzen ein solches Beschwer-
derecht schon nach geltendem Recht besteht. 

Zu a) 
Absatz 2 Satz 1 räumt der Landeskasse die ein-
fache Beschwerde (§ 567 ZPO) gegen Prozeßko-
stenhilfeentscheidungen des Gerichts der er-
sten Instanz ein. Am vorangegangenen Bewilli-
gungsverfahren ist die Landeskasse, wie sich 
aus § 118 Abs. 1 Satz 1 ZPO ergibt, nicht betei-
ligt. Ihre auf die Beschwerdeinstanz be-
schränkte Beteiligtenstellung ist der des Ju-
gendamts im Rahmen des § 57 Abs. 1 Nr. 9 FGG 
vergleichbar (vgl. insoweit OLG München, 
FamRZ 1978, 614, 617). 

Die Beschwerde der Landeskasse findet nur 
statt, soweit Prozeßkostenhilfe ohne Zahlungs-
anordnung bewilligt worden ist. Durch die Be-
schränkung auf den für die Staatskasse beson-
ders wichtigen Bereich des Nulltarifs soll die 
Belastung der Beschwerdegerichte und des Be-
zirksrevisors in vertretbaren Grenzen gehalten 
werden. Dem Gericht der ersten Instanz wird 
die Beschränkung Anlaß sein, dem Grenzbe-
reich zwischen Nulltarif und Ratenanordnung 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Das 
Beschwerdebegehren kann auf Erlaß einer 
Zahlungsanordnung nach § 120 ZPO gerichtet 
sein. Bei entsprechender Sachlage kann es sich 
auch auf die Rüge beschränken, die Entschei-
dungsgrundlage sei mangels hinreichender 
Aufklärung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Antragstellers unzureichend gewesen. 

Um arbeitsaufwendigen Aktenumlauf zu ver-
meiden, soll das Gericht gemäß Satz 4 die für 
eine Anfechtung in Betracht kommenden Ent-
scheidungen dem Vertreter der Staatskasse 
nicht von Amts wegen mitteilen. Es soll dem 
Bezirksrevisor überlassen bleiben, im Rahmen 
seiner Geschäftsbelastung Nulltarif-Entschei-
dungen unter Angabe von Zahl und Auswahl-
kriterien bei den Gerichten anzufordern. Da 
eine Mitteilung an die Landeskasse von Amts 
wegen nicht stattfindet, bedürfen Nulltarif-Ent-
scheidungen auch weiterhin keiner Begrün-
dung. Es genügt, wenn der Erstrichter seine 
Auffassung bei der Entscheidung über die Ab-
hilfe nach § 571 ZPO darlegt. 

Um eine wirksame Kontrolle zu ermöglichen, 
soll dem Vertreter der Landeskasse zur Einle-
gung der Beschwerde ein Zeitraum von sechs 
Monaten seit dem Erlaß der Bewilligungsent-
scheidung zur Verfügung stehen. 

Zu b) 
Absatz 3 regelt das Beschwerderecht des An-
tragstellers. Seine Beschwerde findet nur ge-
gen die in Absatz 2 nicht genannten Entschei-
dungen statt. Die Beschwerde ist also, wie 
schon nach geltendem Recht, gegen die Zurück-
weisung des Prozeßkostenhilfeantrags und ge-
gen die Anordnung einer Zahlungsbestimmung 
nach § 120 ZPO gegeben. Aus der Nichterwäh-
nung des Antragsgegners ergibt sich, daß ihm 
auch weiterhin ein Beschwerderecht nicht zu-
steht. 
Der Wegfall der bislang in § 127 Abs. 2 ZPO ent-
haltenen Regelungen über die Unanfechtbar-
keit der Entscheidung des Berufungsgerichts 
und den Ausschluß der weiteren Beschwerde 
ergibt sich aus dem in Artikel 1 Nr. 30 und 31 
des Entwurfs vorgeschlagenen Änderungen der 
§§ 567 und 568 ZPO. 

10. Zu Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe a (§ 128 Abs. 3 
Satz 1 ZPO) 

In Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe a ist in § 128 Abs. 3 
Satz 1 ZPO das Wort „siebenhundert" durch das 
Wort „eintausend" zu ersetzen. 

Begründung 

Durch eine spürbare Erhöhung der Wertgrenze 
für das schriftliche Verfahren, welches von 
Amts wegen angeordnet werden kann, sollen 
die Parteien und das Gericht in Streitfällen von 
nicht überragender wirtschaftlicher Bedeutung 
entlastet werden. Es besteht keine Notwendig-
keit, in § 128 Abs. 3 ZPO dieselbe Wertgrenze 
wie für die Zulässigkeit der Berufung vorzuse-
hen. 

11. Zu Artikel 1 nach Nummer 9 (§ 181 ZPO) 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu 
prüfen, ob die überkommene Regelung, wonach 
einfache oder eingeschriebene Briefe im Wege 
der Ersatzzustellung u. a. dem Vermieter eines 
Wohnhauses für den Empfänger wirksam zuge-
stellt werden können, noch zeitgemäß und mit 
den Grundrechten des Briefgeheimnisses (Arti-
kel 10 Abs. 1 GG) und des Allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts (Artikel 2 Abs. 1 GG) vereinbar 
ist. Den Vermieter geht es grundsätzlich nichts 
an, woher der Mieter Post erhält, vor den dar-
aus möglichen Rückschlüssen auf seine Le-
bensverhältnisse ist der Mieter zu schützen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Volks-
zählungsurteil vorn 15. Dezember 1983 
[BVerfGE 65, 1 (42 ff.)] ausgesprochen, die Be-
fugnis einer Person, grundsätzlich selbst zu 
entscheiden, wann und innerhalb welcher 
Grenzen persönliche Lebenssachverhalte of- 
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fenbart werden, gehöre zum Inhalt des verfas-
sungsrechtlich geschützten Persönlichkeits-
rechts. In diesem Recht auf „informationelle 
Selbstbestimmung" sei verletzt, wer nicht mit 
hinreichender Sicherheit überschauen kann, 
welche ihn betreffenden Informationen in be-
stimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt 
bekannt sind und wer das Wissen möglicher 
Kommunikationspartner nicht einigermaßen 
abzuschätzen vermag. Mit diesem Grundrecht 
wird eine Gesellschafts- und Rechtsordnung 
nicht für vereinbar gehalten, in der der Bürger 
nicht mehr wissen kann, wer was wann und bei 
welcher Gelegenheit über ihn weiß. 

In ähnlicher Situation befindet sich der Mieter 
im Zusammenhang mit der Ersatzzustellung, 
da für ihn nicht vorhersehbar ist, von welcher 
Seite ihm im Laufe der Mietzeit in seiner Ab-
wesenheit Schriftstücke zugestellt werden. So-
fern der Mieter im Einzelfall eine Ersatzzustel-
lung an den Vermieter oder an einen anderen 
Mieter für unbedenklich hält, kann er über den 
Schutz seiner Privatsphäre disponieren und 
Postvollmacht (§ 46 PostO) erteilen. 

12. Zu Artikel 1 Nr. 10a — neu — (§ 204 Abs. 2 
ZPO), 

Nr. 10b — neu — (§ 205 ZPO), 
Nr. 10c — neu — (§ 206 Abs. 2, 3 

ZPO) 

In Artikel 1 sind nach Nummer 10 folgende 
neue Nummern 10a, 10b und 10c einzufügen: 

,10a. § 204 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Die öffentliche Zustellung wird da-
durch ausgeführt, daß ein Auszug des zu-
zustellenden Schriftstücks und eine Be-
nachrichtigung darüber, wo das Schrift-
stück eingesehen werden kann, an die Ge-
richtstafel angeheftet werden."  

10b. § 205 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 205 

In dem Auszug müssen das Prozeßge-
richt, die Parteien, der Gegenstand des 
Prozesses, ein in dem zuzustellenden 
Schriftstück enthaltener Antrag, die For-
mel einer zuzustellenden Entscheidung 
sowie bei der Zustellung einer Ladung de-
ren Zweck und die Zeit, zu welcher der 
Geladene erscheinen soll, bezeichnet wer-
den." 

10 c. § 206 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Schrift-
stücks" durch das Wort „Auszugs" er-
setzt. 

b) In Absatz 3 werden die Worte „das an-
zuheftende Schriftstück" durch die 
Worte „der anzuheftende Auszug" er-
setzt.' 

Begründung 

Zu Nummer 10 a 
§ 204 Abs. 2 ZPO sieht zum Schutz der Privat-
sphäre für Ehe- und Kindschaftssachen sowie 
für die in Satz 3 bezeichneten Folgesachen eine 
Ausnahme von dem Grundsatz vor, daß bei ei-
ner öffentlichen Zustellung eine vollständige 
Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des 
zuzustellenden Schriftstücks an die Gerichtsta-
fel zu heften ist. In diesen Fällen wird die öf-
fentliche Zustellung dadurch ausgeführt, daß 
lediglich ein Auszug des zuzustellenden 
Schriftstücks an die Gerichtstafel angeheftet 
wird. Die Privatsphäre der Beteiligten wird je-
doch nicht selten auch in anderen als den be-
zeichneten Verfahren durch die vollständige 
Bekanntgabe des zuzustellenden Schriftstücks 
spürbar berührt. Der Zweck der öffentlichen 
Zustellung erfordert dies nicht. Mit der vorge-
schlagenen Neufassung des Absatzes 2 soll des-
halb die bisherige Sonderregelung des § 204 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 ZPO auf alle Fälle der 
öffentlichen Zustellung erstreckt werden. Ei-
nem berechtigten Interesse, von dem Inhalt 
des zuzustellenden Schriftstücks vollständige 
Kenntnis zu erhalten, soll, in Anlehnung an die 
Regelung des § 15 Abs. 2 Satz 2 VwZG, mit ei-
nem Hinweis auf die Möglichkeit Rechnung ge-
tragen werden, das Schriftstück bei Gericht 
einzusehen. 

Zu Nummer 10 b 
§ 205 ZPO, die Vorschrift über den Inhalt des 
Auszugs des zuzustellenden Schriftstücks, ist 
zu ergänzen, weil sie sich seit der Neufassung 
des § 204 Abs. 2 ZPO durch die Vereinfachungs-
novelle und insbesondere nach ihrer hier vor-
geschlagenen Änderung nicht mehr allein auf 
Auszüge zuzustellender Ladungen, sondern auf 
Auszüge zuzustellender Schriftstücke jeder Art 
bezieht. Die Vorschrift wird dahin ergänzt, daß 
bei der Zustellung gerichtlicher Entscheidun-
gen auch deren Formel in den an die Gerichts-
tafel anzuheftenden Auszug aufzunehmen ist. 

Zu Nummer 10 c 
§ 206 ZPO ist zu ändern, soweit die Vorschrift 
darauf abstellt, daß das Schriftstück — und 
nicht lediglich ein Auszug — anzuheften ist. 

13. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 224 ZPO und 
Nr. 12a — neu — (§ 227 ZPO) 

a) In Artikel 1 ist Nummer 12 wie folgt zu fas-
sen: 

,12. § 224 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 
„Notfristen sind nur diejenigen Fri-
sten, die im Gesetz als solche be-
zeichnet werden." 

b) In Absatz 2 wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 
„§ 227 Abs. 1 Satz 3 gilt entspre-
chend."' 
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b) In Artikel 1 ist nach Nummer 12 folgende 
neue Nummer 12 a einzufügen: 

,12 a. In § 227 Abs. 1 wird folgender Satz 3 
angefügt: 
„Erhebliche Gründe sind im Regelfall 
gegeben, wenn der Prozeßbevollmäch-
tigte einer Partei in einer Sache, die 
nicht besonderer Beschleunigung be-
darf, während der Zeit der sommerli-
chen Schulferien wegen Urlaubs an 
der Wahrnehmung des Termins gehin-
dert ist und dies dem Gericht unver-
züglich anzeigt."' 

Begründung 

Der vom Entwurf (Artikel 2 Nr. 8) vorgeschla-
gene Wegfall der Gerichtsferien wird für die 
Rechtsanwaltschaft, insbesondere im Hinblick 
auf den sommerlichen Erholungsurlaub des 
Einzelanwalts, gewisse Erschwernisse zur 
Folge haben. Zwar ist davon auszugehen, daß 
der überwiegende Teil des zusätzlichen Ar-
beitsanfalls durch rechtzeitige Absprache zwi-
schen Gericht und Rechtsanwalt so gesteuert 
werden kann, daß eine Kollision zwischen ge-
richtlichen Terminen und Fristen mit dem Ur-
laub des Rechtsanwalts nicht eintritt. Soweit 
sich aber eine Überlagerung nicht von vornher-
ein vermeiden läßt, wird es auch zu urlaubsbe-
dingten Anträgen auf Fristverlängerung und 
Terminänderung kommen. Es ist zu erwarten, 
daß die Gerichte in diesen Fällen die Ermes-
sensregelung in § 224 und § 227 ZPO ebenso 
sachgerecht und unter angemessener Berück-
sichtigung der Belange der Rechtsanwaltschaft 
handhaben werden, wie dies in typischen Ur-
laubszeiten außerhalb der Gerichtsferien, etwa 
im Winter und um Ostern, bereits seit langem 
geschieht. Um nach Möglichkeit sicherzustel-
len, daß sich der Wegfall der Gerichtsferien 
auch nicht in Einzelfällen unangemessen zu 
Lasten des Prozeßbevollmächtigten auswirkt, 
sollte im Gesetz zum Ausdruck gebracht wer-
den, daß der Urlaub des Rechtsanwalts wäh-
rend der sommerlichen Schulferien im Regel-
fall ein erheblicher Grund im Sinne der §§ 224, 
227 ZPO ist. 

Ob die vorgeschlagene Regelung auf den Zivil-
prozeß beschränkt bleiben oder kraft Verwei-
sung (z. B. § 46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG; § 57 Abs. 2, 
§ 173 VwGO) auch für andere Verfahrensord-
nungen gelten sollte, wird im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren zu prüfen sein. 

14. Zu Artikel 1 Nr. 18a — neu - 
(§ 348 Abs. 4 Satz 1 ZPO) 

Nach Artikel 1 Nr. 18 ist folgende neue Num-
mer 18 a einzufügen: 

,18 a. § 348 Abs. 4 Satz 1 ZPO wird wie folgt ge-
faßt:  

„Der Einzelrichter kann nach Anhörung 
der Parteien den Rechtsstreit auf die Zi-
vilkammer zurückübertragen, wenn sich 

aus einer wesentlichen Änderung der 
Prozeßlage ergibt, daß 

1. die Sache besondere Schwierigkeiten 
tatsächlicher oder rechtlicher Art auf-
weist oder 

2. die Entscheidung von grundsätzlicher 
Bedeutung ist."' 

Begründung 

Die Zivilkammern der Landgerichte machen 
von der ihnen in § 348 Abs. 1 ZPO eingeräumten 
Möglichkeit, einen Rechtsstreit dem Einzelrich-
ter zur alleinigen Entscheidung zu übertragen, 
in unterschiedlichem Umfang und teilweise nur 
zurückhaltend Gebrauch. Einer der Gründe für 
diese Zurückhaltung, die im Widerspruch zu 
der mit der Einführung des Rechtsinstituts des 
alleinentscheidenden Einzelrichters angestreb-
ten Entlastung der Landgerichte steht, muß 
darin gesehen werden, daß die Voraussetzun-
gen einer Rückübertragung des Rechtsstreits 
vom Einzelrichter auf die Zivilkammer in § 348 
Abs. 4 zu eng gefaßt sind. Die Rückübertragung 
ist auf die seltenen Fälle beschränkt, in denen 
nach der Übertragung auf den Einzelrichter 
eine wesentliche Änderung der Prozeßlage ein-
tritt und dazu führt, daß der Entscheidung nun-
mehr grundsätzliche Bedeutung zukommt. Tre-
ten hingegen selbst erheblichste Schwierigkei-
ten tatsächlicher oder rechtlicher Art ein und 
sieht sich infolgedessen der Einzelrichter der 
Aufgabe, den Rechtsstreit allein zu entschei-
den, nicht mehr gewachsen, so ist ihm die 
Rückübertragung auf die Kammer verwehrt, 
obwohl vergleichbare Schwierigkeiten, hätten 
sie ursprünglich bestanden, eine Übertragung 
auf den Einzelrichter ausgeschlossen hätten. 

Damit geht das Gesetz in der derzeit geltenden 
Fassung in dem an sich begrüßenswerten Be

-

streben, wiederholte Verweisungen im Inter

-

esse der Parteien an einer zügigen Behandlung 
zur Wahrung des Ansehens des Gerichts auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren, zu weit. Denn 
wenn der Einzelrichter zur weiteren Bearbei-
tung einer Sache gezwungen bleibt, die nach 
einer wesentlichen Änderung der Prozeßlage 
infolge besonderer rechtlicher oder tatsächli-
cher Schwierigkeiten zur Entscheidung durch 
den Einzelrichter nicht mehr geeignet ist, so 
muß dies zu Verzögerungen und Erschwernis-
sen führen, die dem Interesse der Parteien an 
einer raschen Entscheidung und dem Ansehen 
des Gerichts wesentlich abträglicher sind als 
die Rückübertragung auf die Kammer. 

Allerdings muß die Möglichkeit zur Rücküber-
tragung im Interesse der Rechtssicherheit und 
eines geordneten Verfahrensganges auf solche 
Fälle beschränkt bleiben, in denen nachträglich 
Schwierigkeiten rechtlicher oder tatsächlicher 
Art auftreten, die in der Sache selbst, nicht in 
der Person des Einzelrichters begründet sind. 

Unter Beachtung dieser Voraussetzung er-
scheint die Erweiterung der Rückübertra

-

gungsmöglichkeit als ein interessengerechter 
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Anreiz für die Zivilkammern, von der Übertra-
gung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter in 
größerem Umfang als bisher Gebrauch zu ma-
chen. 

15. Zu Artikel 1 Nr. 20a — neu - 
(§ 375 Abs. 2 — neu - ZPO) 

Nach Artikel 1 Nr. 20 ist folgende neue Num-
mer 20 a einzufügen: 

,20 a. In § 375 wird folgender neuer Absatz 2 
eingefügt: 

„(2) Einem Mitglied des Prozeßgerichts 
darf die Aufnahme des Zeugenbeweises 
auch dann übertragen werden, wenn dies 
zur Vereinfachung der Verhandlung vor 
dem Prozeßgericht zweckmäßig erscheint 
und wenn anzunehmen ist, daß das Pro-
zeßgericht das Beweisergebnis auch ohne 
unmittelbaren Eindruck von dem Verlauf 
der Beweisaufnahme sachgemäß zu wür-
digen vermag."' 

Als Folge wird der bisherige Absatz 2 zu Ab-
satz 3. 

Begründung 

Mit der Abschaffung des Rechtsinstituts des 
vorbereitenden Einzelrichters ist den Zivilkam-
mern eine erhebliche zusätzliche Arbeitsbela-
stung aufgebürdet worden. Eignet sich ein 
Rechtsstreit im Hinblick auf seine grundsätzli-
che Bedeutung oder auf die durch ihn aufge-
worfenen besonderen Schwierigkeiten tatsäch-
licher oder rechtlicher Art nicht dazu, dem Ein-
zelrichter zur Entscheidung übertragen zu wer-
den, so muß die Kammer in voller Besetzung 
auch umfangreichste und zeitraubenste Ver-
nehmungen von Zeugen und Sachverständigen 
durchführen, selbst wenn vorhersehbar ist, daß 
dem persönlichen Eindruck der Richter vom 
Gang der Beweisaufnahme, insbesondere der 
Glaubwürdigkeit von Zeugen und Sachverstän-
digen, keine entscheidende Bedeutung beikom-
men wird. Dementsprechend hat sich die ge-
richtliche Praxis stets und nachdrücklich dafür 
ausgesprochen, für derartige Fälle wieder eine 
Möglichkeit zur Beweiserhebung durch den be-
auftragten Richter zu schaffen; auch die nach 
Inkrafttreten der Reform ergangene Recht-
sprechung zeigt, daß viele Zivilkammern nach 
wie vor ein Bedürfnis sehen, einzelne Beweise 
durch ein Kammermitglied zu erheben. 

Mit dem Grundsatz der Unmittelbarkeit der 
Beweisaufnahme ist die Erweiterung der Be-
fugnisse des beauftragten Richters zur Verneh-
mung von Zeugen und Sachverständigen nicht 
unvereinbar. Das Gesetz selbst läßt in den § 372 
Abs. 2, § 375 Abs. 1 und § 434 Ausnahmen von 
diesem Grundsatz zu Gunsten anderer Prinzi-
pien zu. Angesichts dessen erscheint es sachge-
recht, wenn den Prozeßbeteiligten die mit der 
Durchführung umfangreicher Beweisaufnah-
men vor der Kammer verbundenen Verzöge-
rungen und Erschwernisse erspart bleiben kön-

nen, wenn die Kammer zu der Überzeugung 
gelangt, daß eine sachgemäße Würdigung der 
Beweise auch ohne den persönlichen Eindruck 
vom Gang der Beweisaufnahme möglich sein 
wird. 

Im Hinblick auf die Einführung des Rechtsin-
stituts des alleinentscheidenden Einzelrichters 
in § 348 ZPO erscheint es allerdings zur Entla-
stung der Kammern ausreichend, die Voraus-
setzungen der Beweiserhebung durch den be-
auftragten Richter im Bereich des Zeugen- und 
Sachverständigenbeweises zu erweitern. Einer 
Wiedereinführung des Rechtsinstituts des vor-
bereitenden Einzelrichters im früheren Um-
fang bedarf es im Hinblick auf die Übertra-
gungsmöglichkeit nach § 348 ZPO nicht. 

16. Zu Artikel 1 Nr. 21 Buchstabe a 
(§ 377 Abs. 3 Satz 1 ZPO) 

In Artikel 1 Nr. 21 Buchstabe a sind in § 377 
Abs. 3 Satz 1 die Worte „oder wegen der Bedeu-
tung des Rechtsstreits" zu streichen. 

Begründung 

Wenn nach Lage des Falles im Hinblick auf den 
Inhalt der Beweisfrage und die Person des Zeu-
gen eine ausreichende und zuverlässige schrift-
liche Auskunft nicht erwartet werden kann, so 
vermag auch die nur geringe Bedeutung des 
Rechtsstreits ein derartiges Beweisverfahren 
nicht zu rechtfertigen. 

17. Zu Artikel 1 Nr. 22 (§ 378 ZPO) 

In Artikel 1 Nr. 22 sind in § 378 Abs. 1 Satz 1 die 
Worte „über die er zu verfügen berechtigt ist" 
durch die Worte „die ihm zur Verfügung ste-
hen" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Entwurfsformulierung kann zu Mißver-
ständnissen Anlaß geben. Die Neuregelung des 
§ 378 ZPO begründet eine Nachforschungs-
pflicht des Zeugen hinsichtlich aufgezeichneter 
Tatsachen, die einzusehen der Zeuge in der 
Lage ist. Nicht notwendig ist, daß er darüber 
auch „verfügen" kann. Der Begriff der Verfü-
gung ist materiell-rechtlich belegt für Rechts-
geschäfte, die darauf gerichtet sind, Rechte zu 
übertragen, aufzuheben, zu belasten oder in-
haltlich zu ändern. Eine solche Verfügungs-
macht über die vom Zeugen einzusehenden 
Aufzeichnungen und Unterlagen ist aber nicht 
notwendig. Dem Sinn und Zweck der Neurege-
lung würde daher die vorgeschlagene Formu-
lierung eher entsprechen, die im übrigen auch 
so in dem Vorschlag der Kommission für die 
Reform des Zivilprozeßrechts enthalten ist (vgl. 
Bericht Seite 340 zu § 380). 

18. Zu Artikel 1 Nr. 23 und 25 
(§ 404 a Abs. 4, § 407 a Abs. 2 ZPO) 

Die Bundesregierung wird gebeten, im weite
-

ren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob 
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§ 404 a Abs. 4, § 407 a Abs. 2 ZPO i. d. F. des Ent-
wurfs mit dem Ziel geändert werden sollten,  

daß die Teilnahme der Parteien an den Ermitt-
lungen des Sachverständigen nur in Zweifels-
fällen durch eine Entscheidung des Gerichts zu  

regeln ist.  

Begründung  

Nach § 407 a Abs. 2 ZPO i. d. F. des Entwurfs hat  

der Sachverständige den Parteien grundsätz-
lich auf Verlangen die Teilnahme an seinen Er-
mittlungen zu gestatten, wenn das Gericht  

nichts anderes bestimmt. Der Begriff „Ermitt-
lungen" ist sehr weit. Der Sachverständige ist  

danach gehalten, den Parteien die Teilnahme  

nicht nur an den von ihm durchgeführten Orts-
besichtigungen zu gestatten, sondern auch an  

allen Untersuchungen, die er im eigenen Be-
reich durchführt. Diese ist aber z. B. bei Labor-
untersuchungen oder ärztlichen Untersuchun-
gen weder zweckmäßig noch wünschenswert.  
Entstehen wegen der Teilnahme Meinungsver-
schiedenheiten zwischen einer Partei und dem  
Sachverständigen, müßte dieser nach § 407 a  
Abs. 2 i. d. F. des Entwurfs erst eine Entschei-
dung des Gerichts zu dieser Frage herbeifüh-
ren, um der Partei die Teilnahme an seinen  
Untersuchungen versagen zu dürfen. Das  
könnte in Eilfällen zu einer unangemessenen  

Verzögerung führen.  

Die anzustrebende Regelung sollte weiterhin  

von dem Grundsatz der Parteiöffentlichkeit der  

Beweisaufnahme ausgehen, in Zweifelsfällen  
aber die Teilnahme einer Partei von einer aus-
drücklichen Entscheidung des Gerichts abhän-
gig machen.  

Es könnte deshalb erwogen werden, den in  
§ 407 a Abs. 2 i. d. F. des Entwurfs niedergeleg-
ten Grundsatz zu streichen und durch eine Re-
gelungsmöglichkeit des Gerichts für Zweifels-
fälle in § 404 a Abs. 4 zu ersetzen. Das entspricht  
den Vorschlägen der Kommission für das Zivil-
prozeßrecht (vgl. Bericht der Kommission  
S. 348 zu § 409 Abs. 4 und § 410).  

19. Zu Artikel 1 Nr. 24a — neu — (§ 406 ZPO)  

Nach Artikel 1 Nr. 24 ist folgende neue Num-
mer 24 a einzufügen:  

,24 a. § 406 Abs. 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt  

gefaßt:  

„Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Ge-
richt oder Richter, von dem der Sachver-
ständige ernannt ist, vor seiner Verneh-
mung zu stellen, spätetens jedoch binnen  
zwei Wochen nach Verkündung oder Zu-
stellung des Beschlusses, durch den der  
Sachverständige ernannt worden ist.  
Nach diesem Zeitpunkt ist die Ablehnung  
nur zulässig, wenn glaubhaft gemacht  
wird, daß der Ablehnungsgrund vorher  

nicht geltend gemacht werden konnte  

und unverzüglich vorgebracht worden  
ist."'  

Begründung  

Durch die vorgeschlagene Änderung des bishe-
rigen § 406 Abs. 2 ZPO wird das Verfahren be-
züglich der Ablehnung eines Sachverständigen  
gestrafft. Dadurch kann Anträgen, die dem  
Zweck der Prozeßverschleppung dienen, besser  

entgegengewirkt werden. Die vorgesehene Re-
gelung dient daher der Beschleunigung der  

Verfahren.  

20. Zu Artikel 1 Nr. 25 (§ 407 a ZPO)  

Die Bundesregierung wird gebeten, im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu  

prüfen, ob dem Gericht nicht auch die zwangs-
weise Wegnahme der Akten ermöglicht werden  

soll.  

Begründung  

Kommt der Sachverständige einer Anordnung  
des Gerichts, die Akten und sonstigen Unterla-
gen zurückzugeben, nicht nach, so sieht der  
Entwurf als Sanktion nur die Auferlegung der  
dadurch verursachten Kosten sowie eines Ord-
nungsgeldes vor (vgl. § 409 Abs. 1 Satz 1 ZPO in  

der Fassung von Artikel 1 Nr. 26 und § 409  
Abs. 1 Satz 2 ZPO).  

Nach den Erfahrungen der Praxis reicht die  

Möglichkeit, die Herausgabe der Akten ledig-
lich durch Ordnungsmittel zu erzwingen, nicht  
aus. Die Kommission für das Zivilprozeßrecht  

(vgl. Bericht Seite 349) hat deshalb vorgeschla-
gen, eine zwangsweise Wegnahme der Akten  
nach Maßgabe des § 883 ZPO zu ermöglichen.  

21. Zu Artikel 1 Nr. 27a — neu — (§ 511 a ZPO)  

Nach Artikel 1 Nr. 27 ist folgende neue Num-
mer 27 a einzufügen:  

,27 a. In § 511 a Abs. 1 wird das Wort „sieben-
hundert" durch das Wort „eintausend" er-
setzt.'  

Begründung  

In Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtli-
che Ansprüche ist die Berufung nach § 511 a  

Abs. 1 ZPO unzulässig, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 700 DM nicht über-
steigt. Diese Berufungssumme war durch das  

Gesetz zur Erhöhung von Wertgrenzen in der  
Gerichtsbarkeit vom 8. Dezember 1982 (BGBl. I  

S. 1615) festgesetzt worden, das am 1. Januar  

1983 in Kraft getreten ist. Zweck dieser Wert-
grenzanhebung war gewesen, über den bloßen  
Ausgleich der Preissteigerungsrate hinaus ein  
ausgewogenes Gesamtgefüge der Zivilgerichts-
barkeit und den sachgerechten Einsatz der nur  

begrenzt vorhandenen Kapazitäten zu gewähr-
leisten (vgl. die Begründung A in BR-Druck-
sache 345/81 und BT-Drucksache 9/1126).  

Diesen weitergehenden Zweck hat das Gesetz  

nicht erreicht. Die Entlastung der Berufungsge-
richte ist ausgeblieben. Gegenüber dem Jahr  
1982 hat der Geschäftsanfall der Berufungssa- 
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chen im Jahre 1983 bei den Landgerichten nur 
um 0,2 %, bei den Oberlandesgerichten nur um 
0,5 % abgenommen. Bei den Landgerichten wird 
die Entlastung, die durch die Anhebung der Be-
rufungssumme bewirkt wird, offensichtlich im 
wesentlichen durch die zusätzlichen Berufun-
gen gegen die erstinstanzlichen Zivilsachen mit 
Gegenstandswerten zwischen 3 001 und 5 000 
DM wieder aufgezehrt, die das Gesetz vom 

8. Dezember 1982 von den Landgerichten auf 
die Amtsgerichte verlagert hatte. Da den Amts-
gerichten diese zusätzlichen Zivilsachen erst 
im Laufe des Jahres 1983 zugewachsen sind, 
dürfte die Zahl der von den Landgerichten auf 
Dauer zusätzlich zu erledigenden Berufungen 
noch nicht erreicht sein. 

Zur wirksamen Entlastung der Berufungsge-
richte ist es daher geboten, die Berufungs-
summe von derzeit 700 DM auf 1 000 DM zu 
erhöhen. Zugleich wird das Rechtsmittel damit 
auf die Fälle beschränkt, deren Bedeutung den 
mit ihnen verbundenen Aufwand rechtfertigt. 
Schließlich berücksichtigt diese Erhöhung den 
zwischenzeitlichen und bis zu ihrem Inkrafttre-
ten zu erwartenden Anstieg der allgemeinen 
Lebenshaltungskosten. Auch der Gesetzent-
wurf des Bundesrates, der zu dem Gesetz vom 

8. Dezember 1982 geführt hat, hatte bereits eine 
Erhöhung der Berufungssumme auf 1 000 DM 
vorgesehen. 

22. Zu Artikel 1 Nr. 28a — neu — (§ 519 c ZPO) 

Nach Artikel 1 Nr. 28 ist folgende neue Num-
mer 28 a einzufügen: 

,28 a. Nach § 519 b wird eingefügt: 

„§ 519c 

(1) Das Berufungsgericht kann die Be-
rufung bis zur Bestimmung des Termins 
zur mündlichen Verhandlung oder bis zur 
Anordnung einer Beweisaufnahme durch 
Beschluß zurückweisen, soweit es ein-
stimmig die Berufung für unbegründet 
und eine mündliche Verhandlung nicht 
für erforderlich hält. Die Parteien sind 
vorher zu hören. 

(2) Die Vorschrift des § 543 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(3) Gegen den Beschluß ist das Rechts-
mittel gegeben, das zulässig wäre, wenn 
das Gericht durch Urteil entschieden hät-
te. 

Begründung 

Neben den erstinstanzlichen Spruchkörpern 
sind auch die Berufungsgerichte erheblich be-
lastet. Unter den zu terminierenden oder be-
reits terminierten, aber in absehbarer Zeit 
nicht zur Verhandlung kommenden Verfahren 
findet sich ein nicht geringer Teil von Rechts-
mitteln, die unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt begründet sind und in erster Linie zum 
Zweck des Zeitgewinns eingelegt wurden. Sie 
rechtfertigen den Aufwand einer mündlichen 

Verhandlung nicht und binden richterliche Ar-
beitskraft, die vorrangig der Bearbeitung be-
gründeter Rechtsmittel zugeführt werden 
sollte. 

Die nach dem Vorbild des Artikels 2 § 5 
des Gesetzes zur Entlastung der Gerichte in 
der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit 
(BGBl. I 1978, 446) entwickelte Vorschrift soll 
dem Berufungsgericht die Befugnis einräumen, 
die Berufung bis zur Anberaumung einer 
mündlichen Verhandlung oder Anordnung ei-
ner Beweisaufnahme durch Beschluß zurück-
zuweisen, soweit es einstimmig die Berufung 
für unbegründet oder eine mündliche Verhand-
lung nicht für erforderlich hält. Entscheidend 
kommt es darauf an, ob das Rechtsmittelge-
richt die Berufung im Ergebnis für erfolglos 
hält, so daß es unerheblich ist, ob das Beru-
fungsgericht die Gründe des angefochtenen Ur-
teils billigt oder aus anderen Gründen zu dem-
selben Ergebnis gelangt. 

Gegen den Vorschlag spricht nicht, daß er nicht 
für alle Zivilprozesse gleichermaßen tauglich 
ist. Mit ihm soll das gerichtliche Instrumenta-
rium erweitert werden, damit auf aussichtslose 
Rechtsmittel angemessen reagiert werden 
kann. 

Es erscheint untragbar, daß unbegründete 
Rechtsmittel angesichts der langfristigen Ter-
minierung vieler Berufungsspruchkörper mit 
beachtlichem Zeitgewinn honoriert werden. 

Absatz 1 nennt die Voraussetzungen, unter de-
nen das Verfahren durchgeführt werden kann. 
Die zeitliche Eingrenzung soll dabei gewährlei-
sten, daß nur Berufungen, die von Anfang an — 
insgesamt oder teilweise — aussichtslos sind, 
vorab ausgeschieden werden. Die mündliche 
Verhandlung muß auch im Berufungsverfahren 
die Regel bleiben. Das Gericht hat den Parteien 
rechtzeitig mitzuteilen, daß es eine Entschei-
dung durch Beschluß beabsichtigt. Diese Mit-
teilung muß eine Begründung enthalten und 
wird für die Stellungnahme eine Frist bestim-
men. Mit seiner Mitteilung kann das Gericht 
einen Vorschlag zur gütlichen Verfahrenserle-
digung oder zur völligen oder teilweisen Rück-
nahme des Rechtsmittels verknüpfen. 

Absätze 2 und 3 sichern die Einpassung in das 
geltende Rechtsmittelrecht. 

23. Zu Artikel 1 Nr. 34 (§ 577 a ZPO) 

Artikel 1 Nr. 34 ist wie folgt zu fassen: 

,34. Nach § 577 wird eingefügt: 

„§ 577a 

Der Beschwerdegegner kann sich der 
Beschwerde anschließen, wenn auch für 
ihn eine Beschwerde statthaft ist. Hat er 
auf die Beschwerde verzichtet oder legt er 
im Falle der sofortigen Beschwerde die An-
schlußbeschwerde erst nach Ablauf der Be-
schwerdefrist ein, so wird die Anschlußbe-
schwerde unwirksam, wenn die Be- 
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schwerde zurückgenommen oder als unzu-
lässig verworfen wird."' 

Begründung 

Durch die vorgeschlagene Fassung wird klarge-
stellt, daß auch in den Fällen der einfachen Be-
schwerde eine Anschlußbeschwerde statthaft 
ist. 

24. Zu Artikel 1 Nr. 35 und 36 
(§ 609 Abs. 2, § 624 Abs. 2 Satz 2 ZPO) 

Artikel 1 Nr. 35 ist zu streichen. 

Als Folge ist in Artikel 1 Nr. 36 der Satz 2 in 
§ 624 Abs. 2 ZPO zu streichen. 

Begründung 

Dem Vorschlag, in § 609 Abs. 2 ZPO die für eine 
Ehesache gewährte Prozeßkostenhilfe auch auf 
den Abschluß eines Vergleichs über die § 621 
Abs. 1 Nr. 4 bis 9 bezeichneten Gegenstände 
und, soweit nicht das Gericht abweichend ent-
scheidet, auf eine Einigung über die elterliche 
Sorge, die Regelung des Umgangs mit einem 
Kind und die Herausgabe eines Kindes zu er-
strecken, sollte nicht gefolgt werden. Um die 
Prozeßkostenhilfe in überschaubaren Grenzen 
zu halten, sollte vielmehr das Familiengericht 
in dem jeweiligen Fall entscheiden, ob ihre Vor-
aussetzungen auch für den beabsichtigten Ver-
gleich vorliegen. 

Als Folgeänderung entfällt in dem neugefaßten 
§ 624 Abs. 2 ZPO der Satz 2. 

25. Zu Artikel 1 Nr. 37 (§ 641 d Abs. 3 ZPO) 

Artikel 1 Nr. 37 ist zu streichen. 

Begründung 

Die Möglichkeit der Beschwerde gegen einst-
weilige Anordnungen zur Zahlung von Unter-
halt nach § 641 d ZPO sollte wegen der außeror-
dentlich weitreichenden Folgen dieser Vor-
schrift beibehalten werden. Beträge, die auf 
Grund einer solchen nur nach einer vorläufigen 
Beurteilung ergangenen Anordnung beigetrie-
ben worden sind, können später, wenn es nicht 
zur Feststellung der Vaterschaft des Beklagten 
kommt, häufig nicht mehr zurückerlangt wer-
den, wenn das Kind vermögenslos ist und die 
als Unterhalt beigetriebenen Beträge bestim-
mungsgemäß verbraucht wurden. Die einstwei-
lige Anordnung führt daher in diesen Fällen 
praktisch zu endgültigen Ergebnissen. Würde 
in diesen Fällen die Beschwerdemöglichkeit 
abgeschnitten, so könnten sich hieraus erhebli-
che Unzuträglichkeiten ergeben. Die Möglich-
keit, daß die einstweilige Anordnung jederzeit 
auf Antrag aufgehoben oder geändert werden 
kann, trägt den berechtigten Belangen des Be-
klagten nicht Rechnung. 

26. Zu Artikel 1 Nr. 37 a — neu — (§ 641 n ZPO) 
und Nr. 39 (§ 642 a ZPO) 

a) Nach Artikel 1 Nr. 37 ist folgende neue 
Nummer 37 a einzufügen: 

,37 a. In § 641 n wird folgender Satz 4 ange-
fügt: 

„§ 175 gilt mit der Maßgabe, daß der 
Zustellungsbevollmächtigte innerhalb 
von zwei Wochen oder, wenn der An-
tragsgegner nicht im Inland wohnt, in-
nerhalb der vom Gericht bestimmten 
Frist zu benennen ist.'" 

b) Artikel 1 Nr. 39 ist wie folgt zu fassen: 

,39. § 642 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 2 an-
gefügt: 

„§ 175 gilt mit der Maßgabe, daß der 
Zustellungsbevollmächtigte inner-
halb von zwei Wochen oder, wenn 
der Vater nicht im Inland wohnt, in-
nerhalb der vom Gericht bestimm-
ten Frist zu benennen ist." 

b) In Absatz 3 wird Satz 2 gestrichen. 

Begründung 

Die Ergänzungen sollen es auch im Vereinf ach-
ten  Verfahren zur Abänderung von Unterhalts-
titeln (§§ 641 1 ff. ZPO) und im Verfahren über 
den Regelunterhalt nichtehelicher Kinder 
(§§ 642 ff. ZPO) ermöglichen, Beschlüsse und 
Verfügungen des Gerichts gemäß § 175 ZPO 
durch Aufgabe zur Post zuzustellen. 

Da in diesen Verfahren eine gerichtliche Ver-
handlung nicht stattfindet und da sich der Geg-
ner nahezu ausnahmslos nicht in einem 
Schriftsatz äußert, können die Voraussetzun-
gen für eine Zustellung durch Aufgabe zur Post 
nicht eintreten. Nach den vorgeschlagenen Re-
gelungen kann dem Antragsgegner mit der Zu-
stellung des verfahrenseinleitenden Antrags 
eine Frist zur Benennung eines Zustellungsbe-
vollmächtigten gesetzt werden. Wird der Zustel-
lungsbevollmächtigte nicht innerhalb der Frist 
benannt, können alle weiteren Zustellungen 
durch Aufgabe zur Post bewirkt werden. Die 
Bemessung der Frist für die Benennung des 
Zustellungsbevollmächtigten entspricht der Re-
gelung in § 276 Abs. 1 Satz 1 und 3 ZPO. 

Die Änderung vereinfacht das Verfahren insbe-
sondere in denjenigen Fällen, in denen im Aus-
land zugestellt werden müßte. Der hier gemäß 
§ 199 ZPO erforderliche Aufwand, insbesondere 
auch für die notwendigen Übersetzungen, ist 
ganz erheblich. Der verfahrenseinleitende An-
trag muß allerdings in aller Regel im Ausland 
zugestellt werden, da für die spätere Anerken-
nung und Vollstreckbarerklärung der gerichtli-
chen Entscheidung in den meisten Fällen ein 
Nachweis über diese Zustellung verlangt wird. 

Die vorgeschlagenen Änderungen vervollstän
-

digen die Regelungen, die der Gesetzentwurf 
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spruchsbegründung nicht rechtzeitig ein, so 
wird bis zu ihrem Eingang der Termin nur 
auf Antrag des Antragsgegners bestimmt."' 

Begründung 

Die Änderung dient der Verdeutlichung des Re-
gelungsinhaltes. 

3. Zu Artikel 1 Nr. 48a — neu — (§ 794 ZPO) 

Nach Artikel 1 Nr. 48 ist folgende neue Num-
mer 48 a einzufügen: 

,48 a. In § 794 Abs. 1 Satz 1 wird nach Num-
mer 3 a folgende Nummer 3 b eingefügt: 

„3 b. aus Beschlüssen nach § 519c; " 

Begründung 

Aus Beschlüssen nach § 519c i. d. F. der Stel-
lungnahme zu Artikel 1 Nr. 28 a — neu — muß 
wegen der Kosten vollstreckt werden können. 
Da Beschlüsse nach § 519 c — neu — weder Ur-
teile i. S. von § 704 Abs. 1 ZPO noch Vollstrek-
kungstitel i. S. von § 794 Abs. 1 ZPO sind, insbe-
sondere auch keine „Entscheidungen, gegen die 
das Rechtsmittel der Beschwerde stattfindet" 
(§ 794 Abs. 1 Nr. 3 ZPO), wie dies für Beschlüsse 
nach § 519b ZPO angenommen wird (Baum-
bach-Lauterbach-Hartmann, ZPO, 42. Aufl., 
Anm. 6 zu § 794), ist der Beschluß nach § 519 c — 
neu — in die Aufzählung der Vollstreckungs-
titel in § 794 Abs. 1 ZPO aufzunehmen. 

4. Zu Artikel 1 Nr. 51a — neu — (§ 864 ZPO) 

Nach Artikel 1 Nr. 51 ist folgende neue Num-
mer 51 a einzufügen: 

,51 a. In § 864 Abs. 2 wird das Wort „richtet" 
durch das Wort „gründet" ersetzt.' 

Begründung 

Beseitigung eines Redaktionsversehens. Der 
Anspruch des Gläubigers ist auf eine Geldfor-
derung gerichtet, aber auf ein Recht gegründet, 
mit dem der Bruchteil belastet ist (vgl. Wieser, 
NJW 1984, 2267). 

5. Zu Artikel 1 Nr. 53 — Anlage 1 
(zu § 114 ZPO) — 

Die  Bundesregierung wird gebeten, im Verlauf 
des weiteren Gesetzgebungsverfahrens zu prü-
fen, ob im Gesetz bestimmt werden sollte, daß 
Betreuungsunterhalt i. S. des § 1606 Abs. 3 
Satz 2 BGB keine Unterhaltsleistung i. S. der 
Anlage 1 (zu § 114) ist. 

Begründung 

Die Frage, ob die Freibeträge der Tabelle auch 
für Leistung von Betreuungsunterhalt gelten, 
wird von der Rechtsprechung unterschiedlich 
beurteilt (vgl. die Nachweise bei Zöller, ZPO, 14. 
Aufl., 1984, § 115 Rdnr. 25). Da es der Zweck der 
Prozeßkostenhilfe ist, wirtschaftliche Hinder-
nisse beim Zugang zu den Gerichten zu über- 

bereits in Artikel 1 Nr. 16 und in Artikel 5 Nr. 3 
Buchstabe b, Nr. 4 Buchstabe b und Nr. 5 Buch-
stabe b vorsieht. 

27. Zu Artikel 1 Nr. 40a — neu — (§ 688 ZPO) 

Nach Artikel 1 Nr. 40 ist folgende neue Num-
mer 40 a einzufügen: 

,40 a. § 688 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Müßte die Zustellung des Mahnbe-
scheids im Ausland erfolgen, so findet das 
Mahnverfahren nur im Rahmen zwi-
schenstaatlicher Übereinkünfte statt."' 

Begründung 

Die Vorschrift des § 688 Abs. 3 Satz 1 gibt das 
geltende Recht nicht mehr vollständig wieder; 
sie bedarf daher einer redaktionellen Anpas-
sung. Denn das Mahnverfahren ist inzwischen 
nicht mehr „nur" im Verhältnis zu den Ver-
tragsstaaten des EWG-Gerichtsstands- und 
Vollstreckungsübereinkommens vom 27. Sep-
tember  1968, sondern auch im Verhältnis zu 
Israel und Norwegen zulässig. Grundlagen sind 
der seit 1. Januar 1980 geltende deutsch-israeli-
sche Anerkennungs- und Vollstreckungsver-
trag vom 20. Juli 1977 (BGBl. 1980 II S. 925, 
1531) in Verbindung mit dem Ausführungsge-
setz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1301, 2354) 
sowie der am 3. Oktober 1981 in Kraft getretene 
deutsch-norwegische Anerkennungs- und Voll-
streckungsvertrag vom 17. Juni 1977 (BGBl. 
1981 II S. 341, 901) in Verbindung mit dem Aus-
führungsgesetz vom 10. Juni 1981 (BGBl. I 
S. 514, 947). So enthalten § 35 Abs. 1 Satz 1 bzw. 
§ 32 Abs. 1 Satz 1 der beiden Ausführungsge-
setze jeweils gleichlautend folgende Bestim-
mung: 

„Das Mahnverfahren findet auch statt, wenn 
die Zustellung in Israel bzw. Norwegen erfol-
gen muß." 

Diese Bestimmungen sind der für die geltende 
Regelung in § 688 Abs. 3 Satz 1 maßgebenden 
Vorschrift in § 36 Abs. 1 des Ausführungsgeset-
zes vom 29. Juli 1972 (BGBl. I S. 1328; 1973 I 
S. 26) zum EWG-Übereinkommen vom 27. Sep-
tember 1968 nachgebildet. 

Es erscheint nicht erforderlich, die völkerrecht-
lichen Vereinbarungen in der Vorschrift im ein-
zelnen aufzuführen (vgl. z. B. § 20 GVG). Dies 
hat darüber hinaus den Vorteil, daß es im Falle 
des Abschlusses weiterer internationaler Ver-
träge einer Ergänzung der Vorschrift nicht 
mehr bedarf. 

28. Zu Artikel 1 Nr. 41 (§ 697 ZPO) 

Artikel 1 Nr. 41 Buchstabe a ist wie folgt zu 
fassen: 

,a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Bei  Eingang der Anspruchsbegrün-
dung bestimmt der Vorsitzende Termin zur 
mündlichen Verhandlung. Geht die An- 
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winden, liegt es nahe, bei der Bemessung der 
Kostenhilfe allein auf die tatsächliche finan-
zielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers ab-
zustellen. Eine Zubilligung von Freibeträgen 
für Betreuungsleistungen, die das Vermögen 
des Antragstellers nicht mindern, erscheint da-
mit nicht vereinbar. 

Artikel 2 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

32. Zu Artikel 2 Nr. 01 — neu — (§ 21 c GVG) 

In Artikel 2 ist vor Nummer 1 folgende neue 
Nummer 01 einzufügen: 

,01. in § 21 c Abs. 2 werden die Worte „durch die 
Wahl" durch die Worte „durch die letzte 
Wahl" ersetzt. 

Begründung 

Seit Einführung der Präsidialverfassung der 
Gerichte kommt es immer wieder zu Zweifels-
fällen, nach welcher Wahl der „Nächstberufe-
ne" im Sinne des § 21 c Abs. 2 GVG zu bestim-
men ist. In Betracht kommt bekanntlich dieje-
nige Wahl, in der auch das ausgeschiedene Mit-
glied gewählt wurde oder die jeweils letzte 
Wahl. Seit längerem besteht in der rechtspoliti-
schen Diskussion Einigkeit, daß für das Abstel-
len auf die jeweils letzte Wahl die besseren 
Gründe sprechen, nämlich die höhere demokra-
tische Legitimation durch die jeweils jüngste 
Wahl sowie der Umstand, daß die Ersatzliste 
der früheren Wahl infolge zwischenzeitlichen 
Ausscheidens von Richtern nur noch Kandida-
ten enthalten kann, auf die vergleichsweise we-
nige Stimmen entfallen sind, wenn die Liste 
nicht überhaupt gänzlich erschöpft ist. 

Die für ein Abstellen auf die jüngste Wahl ins 
Feld geführten Gesichtspunkte sind vielfach 
auf Zustimmung gestoßen. Angesichts des gel-
tenden Gesetzeswortlauts hat sich eine dahin 
gehende allgemeine Praxis bisher nicht entwik-
keln können (zu weitgehend wohl Kissel, GVG 
RdNr. 7 zu § 21 c, der das Abstellen auf die letzte 
Wahl bereits als „inzwischen wohl auch herr-
schende Auffassung" bezeichnet). Mit der vor-
geschlagenen Gesetzesänderung kann dieser 
Weg abgesichert und eine in der Praxis immer 
wieder auftretende Streitfrage beseitigt wer-
den. Da der durch die letzte Wahl Nächstberu-
fene an die Stelle des ausgeschiedenen Mit-
glieds tritt, gehört er dem Präsidium nur für 
dessen Wahlzeit an. 

33. Zu Artikel 2 Nr. 5 (§ 109 GVG) 

In Artikel 2 Nr. 5 ist § 109 GVG wie folgt zu 
ändern: 

a) In Absatz 2 Nr. 2 und 3 ist jeweils das Wort 
„dem" durch das Wort „diesem" zu erset-
zen. 

b) In Absatz 2 sind 

aa) in Nummer 2 das Wort „oder" und in 
Nummer 3 der Punkt durch ein Komma 
zu ersetzen, 

bb) nach Nummer 3 folgende Nummern 4 
und 5 anzufügen: 

„4. als Prokurist im Unternehmen eine 
der eigenverantwortlichen Tätig-
keit des Unternehmens vergleich-
bare selbständige Stellung ein-
nimmt oder 

5. als Vorstandsmitglied einer Genos-
senschaft hauptberuflich tätig ist, 
die in ähnlicher Weise wie eine 
Handelsgesellschaft am Handels-
verkehr teilnimmt." 

Begründung 

Zu a) 
Klarstellung des Regelungsinhalts. 

Zu b) 
Die Ergänzung soll es den Industrie- und Han-
delskammern sowie den Landesjustizverwal-
tungen erleichtern, aus dem großen Kreis der 
Prokuristen und der Vorstandsmitglieder von 
Genossenschaften diejenigen Persönlichkeiten 
auszuwählen, die eine dem selbständigen Kauf-
mann oder dem Vorstand einer Handelsgesell-
schaft vergleichbare Tätigkeit ausüben. 

34. Zu Artikel- 2 Nr. 6 (§ 113 GVG) 

Artikel 2 Nr. 6 ist wie folgt zu fassen: 

,6. § 113 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 113 

(1) Ein ehrenamtlicher Richter ist seines 
Amtes zu entheben, wenn er 

1. eine der für seine Ernennung erforderli-
chen Eigenschaften verliert oder Um-
stände eintreten oder nachträglich be-
kannt werden, die einer Ernennung nach 
§ 109 entgegenstehen oder 

2. seine Amtspflichten gröblich verletzt 
hat. 

(2) Die Entscheidung trifft der erste Zivil-
senat des Oberlandesgerichts durch Be-
schluß nach Anhörung des Beteiligten. Sie 
ist unanfechtbar. 

(3) Beantragt der ehrenamtliche Richter 
selbst die Entbindung von seinem Amt, so 
trifft die Entscheidung die Landesjustizver-
waltung."' 

Begründung 

Über die Entwurfsfassung hinaus sollte ein 
Entbindungstatbestand der gröblichen Verlet-
zung von Amtspflichten vorgesehen werden, 
damit z. B. Verletzungen des Beratungsgeheim-
nisses oder wiederholtem unentschuldigtem 
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Fernbleiben von Sitzungen begegnet werden 
kann. Bisher besteht keine Möglichkeit, in sol-
chen Fällen eine Amtsenthebung durchzufüh-
ren. Auch die Festsetzung eines Ordnungsgel-
des wie bei Schöffen ist nicht möglich. 

Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts ist 
entbehrlich, wenn der Handelsrichter selbst ei-
nen Antrag auf Entbindung von seinem Amt 
stellt (vgl. auch § 21 Abs. 2 Nr. 4 DRiG). In die-
sem Fall kann die Landesjustizverwaltung als 
Ernennungsbehörde entscheiden. 

35. Zu Artikel 2 Nr. 7 (§ 166 GVG) 

In Artikel 2 Nr. 7 sind in § 166 vor dem Wort 
„Amtshandlungen" die Worte „im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes" einzufügen. 

Begründung 

Klarstellung des Gewollten. Für Amtshandlun-
gen im Ausland muß auch nach der Neufassung 
eine Genehmigung der zuständigen deutschen 
und ausländischen Behörde eingeholt werden. 

Artikel 3 

Änderung des Rechtspflegergesetzes 

36. Zu Artikel 3 Nr. 2 bis 4 und 8 
(§ 20 Nr. 4, 4 a und 5, § 23 Abs. 1 Nr. 2 RPflG) 

a) Artikel 3 Nr. 2 ist wie folgt zu fassen: 

,2. § 20 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. im Verfahren über die Prozeßko-
stenhilfe 
a) die Prüfung der persönlichen und 

wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen der Prozeßkostenhilfe sowie 
die Beurkundung von Ver-
gleichen nach § 118 Abs. 1 Satz 3 
zweiter Halbsatz der Zivilprozeß-
ordnung, wenn sich der Richter 
die Wahrnehmung dieser Ge-
schäfte nicht vorbehält; der 
Rechtspfleger kann über den An-
trag auf Prozeßkostenhilfe ent-
scheiden, wenn 
aa) die persönlichen und wirt-

schaftlichen Voraussetzun-
gen für die Bewilligung der 
Prozeßkostenhilfe nicht vor-
liegen oder 

bb) der Richter dem Rechtspfle-
ger das weitere Verfahren 
über die Prozeßkostenhilfe 
überträgt und, außer in den 
Fällen des § 119 Satz 2 der Zi-
vilprozeßordnung, ihm mit-
teilt, daß die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung den Vor-
aussetzungen des § 114 
Abs. 1 Satz 1, § 116 Satz 1 der 
Zivilprozeßordnung genügt; 
der Rechtspfleger ist an die 

von dem Richter mitgeteilte 
Rechtsauffassung gebunden; 
die Ablehnung der Beiord-
nung eines Rechtsanwalts 
sowie die Entscheidung in 
den Fällen des § 121 Abs. 4 
und des § 124 Nr. 1 der Zivil-
prozeßordnung bleiben dem 
Richter vorbehalten; 

b) die Bestimmung des Zeitpunktes 
für die Einstellung und eine 
Wiederaufnahme der Zahlungen 
nach § 120 Abs. 3 der Zivilprozeß-
ordnung; 

c) die Änderung und die Aufhebung 
der Bewilligung der Prozeßko-
stenhilfe nach § 120 Abs. 4, § 124 
Nr. 2, 3 und 4 der Zivilprozeßord-
nung;"' 

b) In Artikel 3 sind die Nummern 3 und 8 zu 
streichen. 

c) Artikel 3 Nr. 4 ist wie folgt zu fassen: 

,4. In § 20 Nr. 5 zweiter Halbsatz werden 
nach den Worten „jedoch bleibt dem 
Richter" die Worte „, unbeschadet der 
Regelung in Nummer 4 Buchstabe a," 
eingefügt.' 

Begründung 

Im Interesse eines möglichst weitgehenden 
Übergangs der Geschäfte sollte die Zuständig-
keit des Rechtspflegers für die Prüfung der per-
sönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen sowie zur Ablehnung des Antrages aus die-
sen Gründen nicht positiv von einer Übertra-
gung durch den Richter, sondern negativ von 
dem mangelnden Vorbehalt des Richters ab-
hängig sein. 

Im übrigen Straffung der Vorschrift und Ver-
meidung des Nebeneinanders von § 20 Nr. 4 
Buchstabe a und § 20 Nr. 4 a RPf1G. 

37. Zu Artikel 3 Nr. 7 (§ 21 Abs. 2 RPflG) 

Artikel 3 Nr. 7 ist wie folgt zu fassen: 

,7. In § 21 Abs. 2 werden die Sätze 3 und 4 wie 
folgt gefaßt: 

„Hilft er ihr nicht ab, so entscheidet der 
Richter. Im übrigen sind § 104 Abs. 4 Satz 1 
der Zivilprozeßordnung und § 11 Abs. 4 und 
6 Satz 1 anzuwenden."' 

Begründung 

In Festsetzungsverfahren, für die nach § 21 
Abs. 1 RPf1G der Rechtspfleger zuständig ist, 
hat sich die mit dem Rechtspflegergesetz 1969 
eingeführte Durchgriffserinnerung nicht be-
währt. 

In der Praxis werden Erinnerungen in Kosten-
festsetzungssachen, denen in der Regel weder 
der Rechtspfleger noch der Richter abhilft, 
häufig ohne nähere Begründung für die Nicht- 
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abhilfeentscheidung dem Beschwerdegericht 
vorgelegt, das alsdann die Festsetzung durch 
den Rechtspfleger umfassend nachrechnen 
muß. Die Erinnerungsführer lassen die Erinne-
rungen, die bei Nichtabhilfe durch das Gericht 
gemäß § 21 Abs. 2 Satz 4, § 11 Abs. 2 Satz 4, 5 
RPf1G als Beschwerden gelten, vielfach ohne 
erneute Prüfung weiterlaufen; die nach § 11 
Abs. 2 Satz 4 RPf1G vorgeschriebene Unterrich-
tung der Beteiligten von der Vorlage der Erin-
nerung an das Beschwerdegericht und die ko-
stenmäßige Vergünstigung nach § 11 Abs. 6 
Satz 2 RPf1G führen fast nie zu einer Rück-
nahme der Beschwerde. 

Dies hat dazu geführt, daß die Zahl der Be-
schwerden in Kosten-Festsetzungsverfahren 
nach dem 1. Juli 1970 sprunghaft gestiegen ist. 
Die Beschwerdegerichte sind dadurch in erheb-
lichem Umfang zusätzlich belastet. Dem steht 
keine gleichwertige Entlastung der Instanzge-
richte gegenüber, weil diese in jedem Fall Zu-
lässigkeit und Begründetheit der Erinnerung 
prüfen müssen. Die geltende Regelung wider-
spricht zudem der Arbeitsökonomie, da der 
Richter der 1. Instanz aus seiner Kenntnis des 
Verfahrensverlaufs und der Akten besser und 
schneller als das Beschwerdegericht die fast in 
jedem Kostenfestsetzungsverfahren streitigen 
Fragen beurteilen kann, ob angemeldete Ge-
bühren entstanden oder ob geforderte Kosten 
im Sinne des § 91 ZPO notwendig waren. 

Der Bundesrat hatte deshalb schon in seiner 
Stellungnahme zu dem Entwurf eines Ersten 
Gesetzes zur Reform des Ehe- und Familien-
rechts vorgeschlagen, die Durchgriffserinne-
rung in Festsetzungsverfahren zu beseitigen 
(vgl. BT-Drucksache 7/650 Seite 281). 

Die Bundesregierung hatte dem Vorschlag da-
mals nicht zugestimmt, weil sich nach ver-
gleichsweise kurzer Zeit noch kein abschlie-
ßendes Urteil über die Zweckmäßigkeit der 
Neuregelung gewinnen lasse. 

Seit dem Vorschlag des Bundesrates haben 
sich die Verhältnisse bei den Beschwerdege-
richten nicht nennenswert geändert. Aus die-
sem Grunde ist es nach wie vor geboten, die 
Durchgriffserinnerung in Festsetzungsverfah-
ren abzuschaffen mit der Folge, daß der Richter 
die Entscheidung des Rechtspflegers eigen-
ständig überprüft und über die Erinnerung 
durch begründeten Beschluß abschließend ent-
scheidet und daß sich die Anfechtung der Ent-
scheidung des Richters nach den allgemeinen 
Vorschriften (vgl. § 104 Abs. 4 Satz 1 ZPO) rich-
tet. 

Artikel 4 

Änderung weiterer Gesetze auf dem Gebiet 
der Rechtspflege 

38. Zu Artikel 4 Nr. 6 (§ 118 Abs. 1 Satz 1 SGG) 
i. V. m. Artikel 1 Nr. 27 (§ 411 Abs. 4 ZPO) 

Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, 
ob die in Artikel 1 Nr. 27 vorgesehene neue Re-

gelung des § 411 Abs. 4 ZPO für den Bereich der 
Sozialgerichtsbarkeit insoweit ausgeschlossen 
werden sollte, als nach dieser Bestimmung die 
Parteien zu erklären haben, ob die Ladung des 
Sachverständigen beantragt wird und welche 
Ergänzungsfragen sie ihm in der mündlichen 
Verhandlung stellen wollen. 

39. Zu Artikel 4 Nr. 7 — neu —
(§ 6 — neu — EGGVG) 

Nach Artikel 4 Nr. 6 ist folgende neue Num-
mer 7 anzufügen: 

,7. In das Einführungsgesetz zum Gerichtsver-
fassungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 300-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge-
ändert durch § 79 des Gesetzes vom 23. De-
zember 1982 (BGBl. I S. 2071), wird folgender 
neuer § 6 eingefügt: 

„§6 

Die Länder Berlin und Hamburg bestim-
men, welche Stellen die Aufgaben erfüllen, 
die im Gerichtsverfassungsgesetz den Lan-
desbehörden, den Gemeinden oder den un-
teren Verwaltungsbezirken sowie deren Ver-
tretungen zugewiesen sind."' 

Begründung 

Der vom Gerichtsverfassungsgesetz vorausge-
setzte Verwaltungsaufbau und die Gliederung 
der Länder in Gemeinden ist in den Stadtstaa-
ten nicht immer gegeben. In diesen Fällen be-
stimmen die Länder, welche Stellen die Aufga-
ben wahrnehmen, die das Bundesrecht den feh-
lenden Behörden oder Gebietskörperschaften 
zuweist. 

Dies sollte ausdrücklich klargestellt werden. 

Artikel 6 

Änderung von Kostengesetzen 

40. Zu Artikel 6 Nr. 1 Buchstabe ao — neu — und 
Nr. 4 Buchstabe a1 — neu — (Nr. 1021 Ko-
stenverzeichnis zum GKG, § 31 BRAGO) 

a) In Artikel 6 Nr. 1 ist vor Buchstabe a folgen-
der neuer Buchstabe ao einzufügen: 

,a0) Nach Nummer 1021 wird eingefügt: 

„1022 Zurückweisung der Berufung 
nach § 519 c ZPO 	1". 

b) In Artikel 6 Nr. 4 ist nach Buchstabe a fol-
gender neuer Buchstabe a1 einzufügen: 

,a1) In § 31 wird folgender Absatz 4 ange-
fügt: 

„(4) In einem Verfahren nach § 519 c 
der Zivilprozeßordnung erhält der 
Rechtsanwalt eine halbe Gebühr nach 
dem Satz des § 11 Abs. 1 Satz 2. Diese 
Gebühr gilt als Verhandlungsgebühr."' 
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Begründung 

Die Einführung des § 519 c der Zivilprozeßord-
nung macht eine entsprechende Ergänzung der 
Gebührenvorschriften des Gerichtskostenge-
setzes und der Bundesgebührenordnung für 
Rechtsanwälte erforderlich. Die Gebühren ent-
sprechen den in § 5 Abs. 4 des Gesetzes zur Ent-
lastung der Gerichte in der Verwaltungs- und 
Finanzgerichtsbarkeit vom 31. März 1978 
(BGBl. I S. 446) vorgesehenen Gebühren. 

41. Zu Artikel 6 Nr. 1 
(Nr. 1180 Kostenverzeichnis zum GKG) 

In Artikel 6 Nr. 1 ist Buchstabe b zu streichen. 

Begründung 

Folgeänderung zu der vorgeschlagenen Strei-
chung des Artikels 1 Nr. 37 (§ 641 d Abs. 3 
ZPO). 

42. Zu Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe a (§ 23 BRAGO) 

In Artikel 6 Nr. 4 ist Buchstabe a zu streichen. 

Begründung 

Die Frage, ob die elterliche Sorge Gegenstand 
eines Vergleichs zwischen den Eltern sein 
kann, wird von der Rechtsprechung unter-
schiedlich beantwortet. Die derzeit vorhande-
nen rechtstatsächlichen Erkenntnisse rechtfer-
tigen es nicht, die Streitfrage im Sinne des Ent-
wurfs zu beantworten, d. h. eine Einigung über 
die in § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO bezeichneten 
Gegenstände für die Gebühren des Rechtsan-
walts stets einem Vergleich gleichzustellen. Es 
gibt keine gesicherte Erkenntnis, daß der für 
den Rechtsanwalt mit einer „Einigung" der be-
zeichneten Art verbundene Aufwand in der Re-
gel demjenigen Aufwand entspricht, der mit 
dem Abschluß eines Vergleichs verbunden ist. 
Zudem folgt aus dem Begriff der „Einigung" 
nicht, daß vorher divergierende Vorstellungen 
bestanden haben müssen, die unter Mitwir-
kung des Rechtsanwalts zu einer Vereinbarung 
zusammengeführt worden sind. Vielmehr ist es 
möglich und kann in der Praxis zum Regelfall 
werden, daß die „Einigungsgebühr" schon dann 
beansprucht und zuerkannt wird, wenn dem 
Gericht die von Anfang an vorhandene gemein-
same Vorstellung („Einigung") der Parteien 
über die Regelung der in § 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
ZPO bezeichneten Gegenstände mitgeteilt 
wird. 

Die gebührenrechtliche Problematik der „Eini-
gung" muß einer umfassenden Erörterung der 
Gebührensystematik des familiengerichtlichen 
Verfahrens auf der Grundlage verläßlicher 
rechtstatsächlicher Feststellungen vorbehalten 
bleiben. 

43. Zu Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe b 
(§ 122 Abs. 3 BRAGO) 

In Artikel 6 Nr. 4 ist Buchstabe b zu streichen. 

Begründung 

Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe b sieht die Streichung 
von § 122 Abs. 3 Satz 1 BRAGO mit der Begrün-
dung vor, diese Vorschrift gehe in dem neuen 
§ 609 Abs. 2 ZPO auf und könne deshalb entfal-
len. Satz 2 soll dementsprechend redaktionell 
angepaßt werden. 

Mit der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 35, 36, 
derzufolge § 609 Abs. 2 und dementsprechend 
auch § 624 Abs. 2 Satz 2 ZPO in der Fassung des 
Gesetzentwurfs gestrichen werden sollen, wird 
der Begründung zu Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe b 
die Grundlage entzogen. Demzufolge ist auch 
Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe b zu streichen, so daß 
§ 122 Abs. 3 BRAGO in der bisher geltenden 
Fassung erhalten bleibt. 

Es gibt keinen hinreichenden Grund, § 122 
Abs. 3 Satz 1 BRAGO unabhängig von der im 
Regierungsentwurf vorgesehenen Ergänzung 
des § 609 Abs. 2 ZPO zu streichen. Die Vor-
schrift ist zwar nicht unproblematisch und hat 
insoweit auch zu divergierenden gerichtlichen 
Entscheidungen geführt, als sie den Abschluß 
eines Vergleichs über die elterliche Sorge als 
zulässig voraussetzt. Eine eindeutige gesetzli-
che Regelung dieser Problematik erscheint 
wünschenswert. Es bedarf darüber hinaus der 
Erörterung, ob es sachlich gerechtfertigt ist, die 
Beiordnung eines Rechtsanwalts in der Ehe-
sache von Gesetzes wegen auf den Abschluß 
eines Vergleichs über die in § 122 Abs. 3 Satz 1 
BRAGO bezeichneten Gegenstände zu erstrek-
ken. Indessen ist es im Augenblick nicht mög-
lich, diese Fragen abschließend zu beantwor-
ten. Dies kann nur im Rahmen einer umfassen-
den Erörterung der Gebührensystematik des 
familiengerichtlichen Verfahrens geschehen, in 
die auch die Frage einzubeziehen sein wird, 
ob eine Regelung des in Artikel 6 Nr. 4 
Buchstabe a — § 23 BRAGO — vorgesehenen 
Inhalts gerechtfertigt und erforderlich ist. Die 
Bedenken, die schon jetzt gegen § 122 Abs. 3 
Satz 1 BRAGO zu erheben sein mögen, wiegen 
nicht so schwer, daß es geboten erscheint, die 
seit mehr als 9 Jahren geltende Vorschrift so-
fort ersatzlos zu streichen. 

44. Zu Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe c — neu —
(§ 130 Abs. 1 Satz 2 BRAGO) 

In Artikel 6 Nr. 4 ist nach Buchstabe b folgen-
der neuer Buchstabe c anzufügen: 

,c) § 130 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 
eingefügt: 

„Das gleiche gilt, wenn einer Partei ein 
Anspruch auf Erstattung der Vergütung 
ihres Rechtsanwaltes gegen einen er-
satzpflichtigen Gegner zusteht." 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.' 

Begründung 
In der Praxis sind Zweifel darüber aufgetreten, 
ob auch in den Fällen der Klagerücknahme, in 
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denen der Rechtsanwalt des Beklagten keinen 
eigenen Anspruch wegen seiner Vergütung 
nach § 126 ZPO gegen den Kläger hat, weil die-
ser mangels Antrages hierzu nicht nach § 269 
Abs. 3 Satz 3 ZPO verurteilt wurde, der An-
spruch der beklagten Partei auf Erstattung sei-
ner Rechtsanwaltskosten gemäß § 269 Abs. 3 
Satz 2 ZPO auf die Bundes- oder Landeskasse 
nach § 130 BRAGO übergeht. Dieser Übergang 
entspricht jedoch dem Sinn und Zweck der Re-
gelung des § 130 BRAGO und sollte daher, wie 
vorgeschlagen, im Gesetz klargestellt werden. 

Artikel 8 

Überleitungsvorschriften 

45. Zu Artikel 8 Nr. 7 a — neu — 

In Artikel 8 ist nach Nummer 7 folgende neue 
Nummer 7 a einzufügen: 

,7 a. Die Vorschriften des neuen Rechts über 
die Zurückweisung einer unbegründeten 
Berufung ohne mündliche Verhandlung 
sind nur anzuwenden, wenn die Beru-
fungsbegründungsschrift nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes eingereicht worden 
ist."  

Begründung 

Notwendige Überleitungsvorschrift, die ge-
währleisten soll, daß sich die Gerichte in der 
Gestaltung des Prozeßablaufs und die Parteien 
in ihrer Prozeßführung auf die geänderte 
Rechtslage einstellen können. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen des 
Bundesrates zu, soweit sich nicht aus dem Folgen-
den Einschränkungen ergeben: 

Zu 2. (Artikel 1 Nr. 1 a neu — § 81 ZPO —) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die mit der Erweiterung der gesetzlichen Prozeß-
vollmacht angestrebten Erleichterungen werden im 
Ergebnis nicht erreicht, weil § 36 Abs. 4 Buchstabe a 
der Kostenverfügung außer dem Vorliegen der Voll-
macht deren Nachweis verlangt, damit nicht Lei-
stungen an Nichtberechtigte bewirkt werden. Auch 
bei der vorgeschlagenen Änderung des § 81 ZPO 
wäre danach der Kostenbeamte nicht davon ent-
bunden, bei Nichtvorlage der Vollmacht deren Ein-
reichung oder aber die Abgabe der Erklärung nach 
Maßgabe des § 36 Abs. 4 Buchstabe b der Kosten-
verfügung darüber zu verlangen, daß der Prozeßbe-
vollmächtigte die Kosten aus eigenen Mitteln be-
zahlt hat. 

Im übrigen besteht kein Bedürfnis dafür, daß Rück-
zahlungen an den Prozeßbevollmächtigten ausge-
führt werden, wenn dieser nicht von sich aus den 
Anforderungen des § 36 Abs. 4 der Kostenverfügung 
genügt. In diesen Fällen kann die Rückzahlung 
ohne größeren Aufwand auch an die Partei bewirkt 
werden. Es kann daher dem Prozeßbevollmächtig-
ten überlassen bleiben, durch unaufgeforderte Vor-
lage der ihn zum Geldempfang ermächtigenden 
Vollmacht oder rechtzeitige Abgabe einer Erklä-
rung nach Maßgabe des § 36 Abs. 4 Buchstabe b der 
Kostenverfügung eine Rückzahlung an sich zu ver-
anlassen, wenn er daran interessiert ist. Soweit 
Rechtsanwälte es aus Unkenntnis unterlassen, von 
dem ihnen nach § 36 Abs. 4 der Kostenverfügung 
eröffneten Weg Gebrauch zu machen, kann Abhilfe 
dadurch geschaffen werden, daß die Anwaltschaft 
in geeigneter Weise auf die Möglichkeit hingewie-
sen wird, nach § 36 Abs. 4 der Kostenverfügung vor-
zugehen. 

Zu 3.b), e) (Artikel 1 Nr. 2 — § 91 a ZPO —) 

Die Bundesregierung wird die Anregungen des 
Bundesrates im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
prüfen. 

Zu 5.b) (Artikel 1 Nr. 4 a neu — § 115 ZPO —) 

Die Bundesregierung wird im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren prüfen, ob gesetzliche Regelungen 
veranlaßt sind. 

Zu 6. (Artikel 1 Nr. 5 — § 118 ZPO —) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. Es empfiehlt sich 
jedoch, die Worte „bei Ablauf der Frist" zu strei-
chen. Andernfalls könnten Zweifel entstehen, ob die 
Bewilligung der Prozeßkostenhilfe auch dann abzu

-

lehnen ist, wenn Angaben nach Ablauf der Frist, 
jedoch vor der Entscheidung des Gerichts glaubhaft 
gemacht sind. Dies wäre nicht sachgerecht. 

Zu 8. (Artikel 1 Nr. 6 a neu — § 121 Abs. 2 Satz 1 
ZPO —) 

Die Bundesregierung wird die Anregung des Bun-
desrates im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
prüfen. 

Zu 9. (Artikel 1 Nr. 8 — § 127 ZPO —) 

Die Bundesregierung stimmt dem Anliegen des 
Bundesrats, ungerechtfertigten Bewilligungen von 
Prozeßkostenhilfe entgegenzutreten, in der Sache 
zu. Gegen die vorgeschlagene Ausgestaltung einer 
Beteiligung der Staatskasse am Bewilligungsver-
fahren bestehen jedoch in verschiedener Hinsicht 
Bedenken. So kann das empfohlene Beschwerde-
recht der Staatskasse, insbesondere wegen der lan-
gen Anfechtungsfrist, zu erheblichen Härten füh-
ren. Auf die Beschwerde der Staatskasse hin kann 
die Prozeßkostenhilfe auch ganz versagt werden, 
obgleich die Partei das Hauptverfahren im Ver-
trauen auf die erfolgte Bewilligung bereits eingelei-
tet hat und deswegen erhebliche Kosten angefallen 
sind. Ein Abwarten mit der Klageerhebung bis zur 
Rechtskraft des Bewilligungsbeschlusses wird häu-
fig nicht zumutbar sein und kann für die Prozeßko-
stenhilfepartei zu Nachteilen führen, so bei Eintritt 
der Verjährung oder drohender Zahlungsunfähig-
keit des Gegners. Die Bundesregierung wird des-
halb im Gesetzgebungsverfahren prüfen, wie dem 
Anliegen des Bundesrats unter weitergehender Be-
rücksichtigung der Interessen der Partei Rechnung 
getragen werden kann. 

Zu 10. (Artikel 1 Nr. 9 Buchstabe a — § 128 Abs. 3 
Satz 1 ZPO —) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Nach der Regierungsvorlage soll die Wertgrenze für 
ein schriftliches Verfahren, das von Amts wegen 
angeordnet werden kann, der durch das Gesetz zur 
Erhöhung von Wertgrenzen in der Gerichtsbarkeit 
vom 8. Dezember 1982 (BGBl. I S. 1615) auf 700 DM 
erhöhten Berufungssumme angepaßt werden. Eine 
Anhebung der Wertgrenze für das schriftliche Ver- 
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fahren über die Berufungssumme hinaus erscheint 
nicht sachgerecht. 

Zu 11. (Artikel 1 nach Nr. 9 — § 181 ZPO —) 

Die Bundesregierung wird die Anregung des Bun-
desrates im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
prüfen. 

Zu 13. (Artikel 1 Nr. 12 — § 224 ZPO —, Nr. 12 a 
neu — § 227 ZPO —) 

Die Bundesregierung stimmt dem Bundesrat darin 
zu, daß sich der Wegfall der Gerichtsferien auch in 
Einzelfällen nicht unangemessen zu Lasten eines 
Prozeßbevollmächtigten auswirken darf. Die von 
dem Bundesrat als Ausgleich für die Abschaffung 
der Gerichtsferien vorgeschlagene Regelung bedarf 
aber noch in verschiedenen Punkten der Überarbei-
tung. So muß klargestellt werden,  daß der vorgese-
hene § 227 Abs. 1 Satz 3 ZPO nicht für die gesamte 
Ferienzeit im Bereich aller Bundesländer gilt, son-
dern nur für die Zeit der am Sitz des Gerichts maß-
gebenden Sommerferien. Ferner wird insbesondere 
zu prüfen sein, ob die vorgeschlagenen Erleichte-
rungen nicht auch einer Partei zugute kommen 
müssen, die ein Verfahren ohne Prozeßbevollmäch-
tigten führt. Die Bundesregierung wird im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren einen Vorschlag unter-
breiten. 

Zu 14. (Artikel 1 Nr. 18 a neu — § 348 Abs. 4 Satz 1 
ZPO —) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Auch die Bundesregierung hat zur Kenntnis ge-
nommen, daß die Zivilkammern der Landgerichte 
von der Möglichkeit, einen Rechtsstreit dem Einzel-
richter zur Entscheidung zu übertragen, in unter-
schiedlichem Umfang und teilweise nur sehr zu-
rückhaltend Gebrauch machen. Die mit der Einfüh-
rung des Rechtsinstituts des entscheidenden Ein-
zelrichters angestrebte Entlastung der Landge-
richte ist danach trotz zehnjähriger Geltung der 
maßgebenden Vorschriften nicht in dem angestreb-
ten Umfang erreicht worden. Als Ursache für diese 
Entwicklung kommt eine Reihe von Gründen in Be-
tracht, die insgesamt bisher nicht geklärt sind. Die 
engen Voraussetzungen für eine Rückübertragung 
des Verfahrens von dem Einzelrichter auf die Zivil-
kammer sind nur ein möglicher Anlaß unter ande-
ren. Bei dieser Sachlage hält es die Bundesregie-
rung nicht für angemessen, Gesetzesänderungen in 
die Wege zu leiten. Vielmehr erscheint es erforder-
lich, mit Hilfe einer rechtstatsächlichen Untersu-
chung zunächst die Ursachen für die geschilderte 
Entwicklung aufzudecken. Auf dieser Grundlage 
können dann fundierte, möglicherweise auch um-
fassendere gesetzgeberische Maßnahmen veranlaßt 
werden. Die erforderliche rechtstatsächliche Unter-
suchung wird die Bundesregierung in die Wege 
leiten. 

Zu 15. (Artikel 1 Nr. 20a — § 375 Abs. 2 neu 
ZPO —) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Der Vorschlag soll es der Zivilkammer des Landge-
richts ermöglichen, eines ihrer Mitglieder in weite-
rem Umfang als bisher als beauftragten Richter für 
die Durchführung eines Zeugen- und Sachverstän-
digenbeweises einzusetzen. Ein solches Vorgehen 
kann Auswirkungen darauf haben, ob und in wel-
chem Umfang die Zivilkammer ihre Mitglieder als 
Einzelrichter mit der Verfahrenserledigung befaßt. 
In welcher Weise ein bestmöglicher Einsatz des ent-
scheidenden Einzelrichters erzielt werden kann, be-
darf nach den Ausführungen zu Nummer 14 einer 
grundsätzlichen Klärung. Es erscheint nicht sach-
gerecht, vor dieser Klärung die Befugnisse der Zi-
vilkammer zu einem weitergehenden Einsatz des 
beauftragten Richters neu zu gestalten. 

Zu 17. (Artikel 1 Nr. 22 — § 378 ZPO —) 

Der Vorschlag wird im weiteren Gesetzgebungsver-
fahren geprüft werden. 

Zu 18. (Artikel 1 Nr. 23 und 25 — § 404a Abs. 4, 
§ 407a Abs. 2 ZPO —) 

Die Bundesregierung wird die Anregung des Bun-
desrates im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
prüfen. 

Zu 19. (Zu Artikel 1 Nr. 24 a neu — § 406 ZPO —) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die in § 406 Abs. 2 Satz 1 ZPO enthaltene Befristung 
für die Ablehnung eines Sachverständigen soll ver-
hindern, daß zeitraubende und kostspielige Gutach-
ten eingeholt werden, die sich später als unverwert-
bar erweisen. Zugleich soll ausgeschlossen werden, 
daß eine Partei, die einen Ablehnungsgrund geltend 
machen kann, zunächst abwartet, ob das Gutachten 
vielleicht doch für sie günstig ausfällt. Der Bundes-
regierung ist nicht bekannt, daß die Bestimmung 
diesem mit ihr verfolgten Zweck nicht ausreichend 
gerecht wird. Zudem würde der Vorschlag des Bun-
desrates zu einer Mehrbelastung für die Gerichte 
führen, weil nicht verkündete Beschlüsse über die 
Ernennung eines Sachverständigen nunmehr förm-
lich zugestellt werden müßten. Nach geltendem 
Recht wird der — im allgemeinen — nicht verkün-
dete Beschluß über die Ernennung eines Sachver-
ständigen gemäß § 329 Abs. 2 Satz 1 ZPO den Par-
teien formlos mitgeteilt. Zukünftig müßte er dage-
gen im Hinblick auf § 329 Abs. 2 Satz 2 ZPO stets 
zugestellt werden. Bei dieser Sachlage hält es die 
Bundesregierung für besser, von der vorgeschlage-
nen Ergänzung des § 406 Abs. 2 ZPO abzusehen. 
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Zu 20. (Artikel 1 Nr. 25 — § 407 a Abs. 5 ZPO —) 

Die Bundesregierung wird die Anregung des Bun-
desrates im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
prüfen. 

Zu 21. (Artikel 1 Nr. 27 a neu — § 511a ZPO —) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Bei der Beratung des Gesetzes zur Erhöhung von 
Wertgrenzen in der Gerichtsbarkeit vom 8. Dezem-
ber 1982 (BGBl. I  S. 1615) ist im Bundestag eine 
Anhebung der Berufungssumme auf 1 000 DM ge-
prüft, aber abgelehnt worden. Es ist nicht angezeigt, 
diese Entscheidung ohne eine wesentliche Ände-
rung der maßgebenden Verhältnisse seit dem In-
krafttreten dieses Gesetzes zum 1. Januar 1983 zu 
korrigieren. Auch frühere Erhöhungen der Beru-
fungssumme sind jeweils in größeren zeitlichen Ab-
ständen erfolgt, nämlich von 50 DM (Gesetz vom 
12. September 1950, BGBl. S. 455) auf 200 DM (Ge-
setz vom 27. November 1964, BGBl. I S. 933), sodann 
auf 500 DM (Gesetz vom 20. Dezember 1974, BGBl. I 
S. 3651) und schließlich auf 700 DM (Gesetz vom 
8. Dezember 1982, BGBl. I S. 1615). 

Zu 22., 29., 40., 45. (Artikel 1 Nr. 28 a neu — § 519 c 
ZPO —, Nr. 48 a neu — § 794 
ZPO —, Artikel 6 Nr. 1 
Buchstabe ao neu — Nummer 
1021 Kostenverzeichnis zum 
GKG —, Nr. 4 Buchstabe a1 neu 
— § 31 BRAGO —, Artikel 8 
Nr. 7 a neu) 

Die Bundesregierung vermag den Vorschlägen 
nicht zuzustimmen. 

Die Mündlichkeit der Verhandlung dient einer 
gründlichen und konzentrierten Durchführung des 
Verfahrens. Regelmäßig ist sie besser als jedes 
schriftliche Verfahren geeignet, ein lebensnahes, 
erschöpfendes Bild der zu beurteilenden tatsächli-
chen Vorgänge sowie der im Streit stehenden Inter-
essen zu geben. Eine Einschränkung der Mündlich-
keit der Verhandlung kommt deshalb nur in Be-
tracht, wenn dies im Interesse einer einfacheren 
und zügigeren Rechtsfindung geboten erscheint 
und eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interes-
sen der Parteien nicht zu befürchten ist. 

Von dem Änderungsvorschlag über die Zurückwei-
sung einstimmig für unbegründet erachteter Beru-
fungen ist eine spürbare Verfahrensbeschleunigung 
und Entlastung der Gerichte nicht zu erwarten. 
Eine Zurückweisung nach dem vorgeschlagenen 
§ 519c ZPO wird nur in wenigen Fällen in Betracht 
kommen, die die Gerichte bereits jetzt nicht nen-
nenswert belasten. Wie die Erfahrung zeigt, wird 
nicht selten das Gespräch in der mündlichen Ver-
handlung den Rechtsmittelführer von der Erfolglo-
sigkeit des Rechtsmittels überzeugen, so daß eine 
Entscheidung sogar überflüssig wird, was letztlich 
dem Rechtsfrieden zuträglicher ist. Läßt sich die 

Rücknahme der Berufung nicht erreichen, so kann 
das Rechtsmittel bei offensichtlicher Unbegründet-
heit durch ein kurzes Urteil nach § 543 ZPO zurück-
gewiesen werden. Die von dem Bundesrat zur Be-
gründung der Neuregelung angeführte Erwägung, 
angesichts der langfristigen Terminierung vieler 
Berufungsspruchkörper dürften unbegründete 
Rechtsmittel nicht mit beachtlichem Zeitgewinn ho-
noriert werden, vermag nicht zu überzeugen. Beru-
fungen, die unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt begründet und in erster Linie zum Zweck des 
Zeitgewinns eingelegt worden sind, können in aller 
Regel kurzfristig terminiert und auch noch nach-
träglich in die Terminrolle aufgenommen werden; 
denn diese Berufungssachen erfordern eine ver-
tiefte Erörterung mit den Parteien und deren Pro-
zeßbevollmächtigten nicht. 

Zu 26. (Artikel 1 Nr. 37 a neu — § 641 n ZPO —, 
Nr. 39 — § 642 a ZPO —) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des 
Bundesrates in der Sache zu. Sie empfiehlt jedoch 
eine Angleichung an die in Artikel 1 Nr. 16, Artikel 5 
Nr. 3 Buchstabe b, Nr. 4 Buchstabe b und Nr. 5 
Buchstabe b des Regierungsentwurfs vorgesehenen 
Parallelvorschriften, die davon ausgehen, daß sich 
das Regelungsbedürfnis auf die Fälle beschränkt, in 
denen das verfahrenseinleitende Schriftstück im 
Ausland zuzustellen ist. Auch muß klargestellt wer-
den, daß für die Benennung des Zustellungsbevoll-
mächtigten keine besondere Frist zu setzen, son-
dern an die Frist anzuknüpfen ist, die das Gericht 
dem Antragsgegner für die Stellungnahme auf den 
Antrag setzt. Im übrigen ist zu berücksichtigen, daß 
die durch Verordnung vom 24. Juni 1977 (BGBl. I 
S. 978) eingeführten Vordrucke nicht auf Verfahren 
mit Auslandsbezug zugeschnitten sind. Diese Ver-
fahren müssen daher vom Vordruckbenutzungs-
zwang (§ 641 t Abs. 2 ZPO) ausgenommen werden, 
wie dies in den Vordruckverordnungen zum Mahn-
verfahren (§ 1 Abs. 1 Satz 2 der VO vom 6. Mai 1977 
— BGBl. I S. 693 —; § 1 Abs. 2 der VO vom 6. Juni 
1978 — BGBl. I S. 705 —) vorgesehen ist. Die Bun-
desregierung empfiehlt deshalb, 

a) den in § 641 n anzufügenden Satz 4 wie folgt zu 
fassen: 

„Ist der Antrag im Ausland zuzustellen, so be-
stimmt das Gericht die Frist nach Satz 2; § 175 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß der Zu-
stellungsbevollmächtigte innerhalb dieser Frist 
zu benennen ist."  

b) den in § 642 a Abs. 2 anzufügenden Satz 2 wie 
folgt zu fassen: 

„Ist der Antrag im Ausland zuzustellen, so gilt 
§ 175 entsprechend mit der Maßgabe, daß der 
Zustellungsbevollmächtigte innerhalb der Frist 
für die Stellungnahme zu dem Antrag zu benen-
nen ist." 

c) nach Artikel 7 folgende Vorschrift einzufügen: 

,Artikel 7 a 
Änderung der Verordnung zur Einführung von 
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Vordrucken für das Vereinfachte Verfahren zur 
Abänderung von Unterhaltstiteln 

(1) In § 1 Abs. 1 Satz 2 und in § 2 Abs. 1 Satz 2 
der Verordnung zur Einführung von Vordrucken 
für das Vereinfachte Verfahren zur Abänderung 
von Unterhaltstiteln vom 24. Juni 1977 (BGBl. I 
S. 978), geändert durch § 3 der Verordnung vom 
24. November 1980 (BGBl. I S. 2163), werden je-
weils nach dem Wort „werden" die Worte „oder 
in denen der Antrag im Ausland zuzustellen ist" 
eingefügt. 

(2) Die durch Absatz 1 geänderten Vorschrif-
ten können auf Grund der Ermächtigung, auf 
der sie beruhen, wieder durch Rechtsverord-
nung geändert werden.' 

Die geltende Regelung, nach der dem Antragsgeg-
ner der Antrag in den Fällen ohne Auslandsbezug 
grundsätzlich formlos mitgeteilt werden kann, wird 
durch die einzufügenden Vorschriften nicht be-
rührt. 

Zu 31. (Artikel 1 Nr. 53 — Anlage 1 [zu § 114] 
ZPO —) 

Die Bundesregierung wird die Anregung des Bun-
desrates im weiteren Gesetzgebungsverfahren prü-
fen. 

Zu 36. (Artikel 3 Nr. 2 bis 4 und 8 — § 20 Nr. 4, 4 a, 
5, § 23 Abs. 1 Nr. 2 RPf1G —) 

Dem Vorschlag des Bundesrates wird zugestimmt. 
Da die Zuständigkeit des Rechtspflegers nicht von 
einem Ermessen abhängig sein soll, wird empfoh-
len, im zweiten Halbsatz des vorgeschlagenen § 20 
Nr. 4 Buchstabe a RPf1G die Eingangsworte klar-
stellend zu fassen: „der Rechtspfleger entscheidet 
über den Antrag auf Prozeßkostenhilfe, wenn . ..". 

Zu 37. (Artikel 3 Nr. 7 — § 21 Abs. 2 RPf1G —) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die abschließende Entscheidung über die Erinne-
rung nach § 21 RPf1G durch den Richter desselben 
Rechtszuges statt durch die Beschwerdeinstanz 
würde zu einer nicht unerheblichen Mehrbelastung 
der unteren Gerichte führen. Eine solche Mehrbela-
stung erscheint insbesondere für die Amtsgerichte 
nicht vertretbar, weil durch Gesetz vom 8. Dezem-
ber 1982 (BGBl. I S. 1615) deren Zuständigkeit in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten durch Anhebung 
der Wertgrenze des § 23 Nr. 1 GVG von 3 000 DM auf 
5 000 DM erheblich erweitert worden ist. Eine An-
derung des § 21 Abs. 2 RPf1G wäre daher nur ange-

messen, wenn der Richter desselben Rechtszuges 
durch eine Herausnahme aus dem Rechtsbehelfs-
zug nach § 11 RPf1G eine entsprechende Entlastung 
erführe. Insoweit kann das Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 21 Abs. 2 RPf1G nicht isoliert von dem nach 
§ 11 RPf1G gesehen und behandelt werden. Eine An-
derung von § 21 Abs. 2 RPf1G sollte daher zurückge-
stellt werden, bis das Rechtsbehelfsverfahren ge-
gen Entscheidungen des Rechtspflegers insgesamt 
neu geordnet wird. 

Zu 38. (Artikel 4 Nr. 6 — § 118 Abs. 1 Satz 1 SGG — 
i. V. m. Artikel 1 Nr. 27 — § 411 Abs. 4 ZPO —) 

Die Bundesregierung wird die Anregung des Bun-
desrates im weiteren Gesetzgebungsverfahren prü-
fen. 

Zu 39. (Artikel 4 Nr. 7 neu — § 6 neu EGGVG —) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu, 
empfiehlt aber, die Vorschrift im Hinblick auf die 
Regelung, die der Bundesrat unter 17. seiner Stel-
lungnahme zum Entwurf eines Strafverfahrensän-
derungsgesetzes 1984 (Drucksache 10/1313 S. 17) 
vorschlägt, als § 5 in das Einführungsgesetz zum 
Gerichtsverfassungsgesetz einzufügen. 

Zu 44. (Artikel 6 Nr. 4 Buchstabe c neu — § 130 
Abs. 1 Satz 2 BRAGO — ) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vorgeschlagene Änderung erreicht das ange-
strebte Ziel nicht. Die Beitreibung der Kosten von 
der Gegenpartei setzt auch auf der Grundlage des 
§ 130 BRAGO grundsätzlich eine gerichtliche Ko-
stenentscheidung voraus, die der Gegenpartei die 
Kosten auferlegt. Eine solche könnte hier mangels 
Antrags nicht ergehen. Auf sie kann auch nicht ver-
zichtet werden. 

Im Rahmen des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO ein An-
tragsrecht für die Staatskasse vorzusehen, emp-
fiehlt sich nicht. Im Anwaltsprozeß müßte sich die 
Staatskasse zur Stellung des Antrags nach § 269 
Abs. 3 Satz 3 ZPO durch einen Rechtsanwalt vertre-
ten lassen (§ 78 ZPO). Es wäre kaum angebracht, die 
Staatskasse ausnahmsweise vom Anwaltszwang 
freizustellen und damit gegenüber anderen Par-
teien zu bevorzugen. Zudem wäre zu klären, wer die 
im Verfahren über den Antrag nach § 269 Abs. 3 
Satz 3 ZPO zusätzlich entstehenden Kosten der Ge-
genpartei zu tragen hat, wenn der Antrag der 
Staatskasse infolge einer Kostenvereinbarung der 
Parteien zurückgewiesen wird. Es läge nahe, diese 
Kosten der Staatskasse aufzuerlegen. 








